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Erster Abschnitt 

Einsetzung des Ausschusses und Gang des Verfahrens 

A. Einsetzung des Ausschusses und dessen Auftrag 

I. Einsetzungsbeschluß 
Der 8. Deutsche Bundestag beschloß in seiner 69. Sit-
zung vom 26. Januar 1978 einstimmig auf Antrag der 
Fraktion der CDU/CSU vom 26. Januar 1978 (Drucksa-
che 8/1470), gemäß Artikel 44 GG einen Untersu-
chungsausschuß, bestehend aus sieben Mitgliedern 
(drei CDU/CSU, drei SPD, ein FDP), einzusetzen zur 
Überprüfung folgender Fragen: 

I. Die Süddeutsche Zeitung hat am 14. Januar 1978 
auszugsweise ein sogenanntes Protokoll eines Tele-
fongesprächs veröffentlicht, das der Vorsitzende der 
Christlich-Sozialen Union (CSU), Dr. h. c. Franz 
Josef Strauß mit dem Redakteur des Bayernkurier, 
Wilfried Scharnagl, über eine Angelegenheit des 
sogenannten Lockheed-Falles geführt haben soll. 
Nach Aussage von Dr. h. c. Strauß stammen Teile 
davon aus einem Telefongespräch, das er tatsäch-
lich geführt habe, andere Teile seien gefälscht wor-
den. Dieser Vorgang läßt das Abhören des Telefon-
gespräches vermuten. 
1. Hinsichtlich des von der Süddeutschen Zeitung 

am 14. Januar 1978 teilweise veröffentlichten 
sogenannten Protokolls eines Gespräches zwi-
schen Dr. h. c. Franz Josef Strauß und Wilfried 
Scharnagl sind folgende Punkte zu klären: 

a) Wann wurde dieses Gespräch geführt? 
b) Ist der Inhalt des Gespräches richtig und 

vollständig wiedergegeben? 
(1 Wurde das Gespräch abgehört? 

2. Wann und auf welche Weise ist das von der 
Süddeutschen Zeitung am 14. Januar 1978 teil-
weise veröffentlichte sogenannte Protokoll 
über das Gespräch zwischen Dr. h. c. Franz 
Josef Strauß und Wilf ried Scharnagl der Redak-
tion der Süddeutschen Zeitung zugegangen, 
und welche Mitarbeiter der Zeitung haben da-
von Kenntnis genommen? 

3. Gibt es Gründe, warum dieses Protokoll einem 
bestimmten Redakteur der Süddeutschen Zei-
tung zugeleitet wurde? 

4. Enthielt der der Süddeutschen Zeitung zuge-
gangene Brief mit dem sogenannten 
Gesprächsprotokoll Hinweise auf die Person 
des Absenders, den postalischen Aufgabeort, 
die Aufgabezeit sowie die Echtheit des Doku-
ments? 

5. Welche Maßnahmen haben die Redaktion bzw. 
andere Mitarbeiter der Süddeutschen Zeitung 
auf Grund des ihnen zugegangenen 
Gesprächsprotokolls ergriffen, mit welchen 
amtlichen Stellen und mit welchen Personen 
haben sie Kontakt aufgenommen und mit wel-
chem Ergebnis? 

6. Welche Erklärungen haben die von der Redak-
tion bzw. von anderen Mitarbeitern der Süd-
deutschen Zeitung in diesem Zusammenhang 
möglicherweise kontaktierten amtlichen Stel-
len hinsichtlich der Authentizität und der Echt-
heit des sogenannten Gesprächsprotokolls ge-
genüber der Redaktion bzw. anderen Mitarbei-
tern der Süddeutschen Zeitung abgegeben? 

7. Welche Maßnahmen und zu welchem Zeit-
punkt haben die von der Redaktion bzw. von 
anderen Mitarbeitern der Süddeutschen Zei-
tung informierten Stellen und Personen ergrif-
fen, um die Urheberschaft einer Telefonüber-
wachung bei Dr. h. c. Strauß bzw. bei Wilfried 
Scharnagl zu klären und mit welchem Er-
gebnis? 

8. Welche Maßnahmen haben die zuständigen 
amtlichen Stellen zu welchem Zeitpunkt ge-
troffen, um die Echtheit des sogenannten Ge-
sprächsprotokolls zu klären und mit welchem 
Ergebnis? 

9. Erfolgte eine mögliche Telefonüberwachung 
bei Dr. h. c. Franz Josef Strauß bzw. bei Wil-
fried Scharnagl auf Grund einer rechtlichen 
Ermächtigung im Rahmen des Gesetzes zu Ar-
tikel 10 Grundgesetz auf Anordnung eines Mit-
gliedes der Bundesregierung, einer Obersten 
Landesbehörde bzw. auf Grund staatsanwalt-
schaftlicher oder richterlicher Anordnung? 

10. Sind noch andere Telefongespräche von Dr. 
h. c. Franz Josef Strauß abgehört worden, und 
ist sichergestellt, daß keine von Dr. h. c. Strauß 
geführten Telefongespräche mehr abgehört 
werden können? 

11. Wurde dieses Gespräch von den Beteiligten 
aufgezeichnet, bzw. welche technischen Mög-
lichkeiten sind hierfür vorhanden, und wie ist 
der Schutz des Fernmeldegeheimnisses der 
Gesprächsteilnehmer gewährleistet? 

12. Sind Telefongespräche von Dr. h. c. Strauß mit 
Hilfe amtlicher Einrichtungen oder Dienststel-
len in der Bundesrepublik Deutschland illegal 
abgehört worden, insbesondere das von der 
Süddeutschen Zeitung am 14. Januar 1978 teil-
weise veröffentlichte Gespräch zwischen ihm 
und Wilfried Scharnagl? 

13. Welche amtlichen Stellen in der Bundesrepu-
blik Deutschland sind technisch in der Lage 
und unter welchen tatsächlichen und rechtli-
chen Voraussetzungen berechtigt, Telefonge-
spräche abzuhören? 

14. Unter welchen Voraussetzungen, mit welchen 
Mitteln und von wem können Telefongesprä-
che in der Bundesrepublik Deutschland illegal 
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abgehört werden, oder kommen andere illega-
le Verhaltensweisen in Betracht? 

15. Haben fremde Nachrichtendienste die Mög-
lichkeit, in der Bundesrepublik Deutschland 
Telefongespräche abzuhören, und liegen kon-
krete Anhaltspunkte vor, daß sie ein Gespräch 
zwischen Dr. h. c. Franz Josef Strauß und Wil-
fried Scharnagl abgehört haben? 

16. Welche Vorkehrungen sind durch die zuständi-
gen Dienststellen getroffen worden, um das 
illegale Abhören von Telefongesprächen in der 
Bundesrepublik Deutschland zu verhindern 
bzw. zu erschweren, und welche Vorkehrun-
gen sind notwendig, dies zu erreichen? 

17. Durch welche technischen Möglichkeiten kön-
nen die Verursacher illegaler Abhörmaßnah-
men ermittelt werden? 

II. Im Zusammenhang mit dem Lockheed-Fall ist zu 
prüfen, ob das mögliche Abhören des Telefonge-
sprächs dazu gedient haben kann, zusätzliche Infor-
mationen zu erhalten. Hierzu sind insbesondere fol-
gende Fragen zu prüfen: 

1. Haben Bundesbehörden ab 1975 wegen einer 
angeblichen Bestechung im Zusammenhang 
mit der Beschaffung des Starfighters Maßnah-
men eingeleitet, und zu welchem Ergebnis ha-
ben diese geführt? 

2. Wurden im Zusammenhang mit Bestechungs-
vorwürfen gegen die amerikanische Flugzeug- 
firma Lockheed in der Bundesrepublik 
Deutschland Abhörmaßnahmen oder ver-
gleichbare Aktionen durch amtliche Dienststel-
len angeordnet, bzw. wann und durch wen 
erhielten amtliche Dienststellen Kenntnis von 
Abhör- oder vergleichbaren Aktionen? 

3. Durch welche Maßnahmen haben amtliche 
Dienststellen der Bundesrepublik Deutschland 
auf einen schnellen Abschluß der Überprüfung 
der Bestechungsvorwürfe im Rahmen der soge-
nannten Lockheed-Affäre hingewirkt? 

4. Haben Beamte der Bundesregierung den Inhalt 
der Lockheed-Untersuchungsakten des US-
Kongresses und der US-Börsenaufsichtskom-
mission – soweit sie die Verträge mit der Bun-
desrepublik Deutschland betreffen – bereits 
ganz oder teilweise in den USA zur Kenntnis 
genommen? 

5. Wann waren der Bundesregierung das Ergeb-
nis oder Teile davon im Rahmen der Überprü-
fung der amerikanischen Lockheed-Akten 
durch die vom Bundesjustizminister eingesetz-
te Kommission bekannt? 

6. Haben die Nachprüfungen der Lockheed-Ak-
ten durch die vom Bundesminister der Justiz 
eingesetzte Kommission Anhaltspunkte dafür 
ergeben, daß die Firma Lockheed Zahlungen 
an Personen oder Parteien in der Bundesrepu-
blik Deutschland geleistet hat? 

7. Besteht ein zeitlicher Zusammenhang zwi-
schen dem Abschluß der Prüfung der Lock-
heed-Akten und der Veröffentlichung des Prü-
fungsergebnisses der vom Bundesminister der 
Justiz eingesetzten Kommission einerseits und 

der Aufgabe des Briefes mit dem sogenannten 
Protokoll über ein Telefongespräch zwischen 
Dr. h. c. Franz Josef Strauß und Wilf ried Schar-
nagl an die Süddeutsche Zeitung andererseits? 

8. Wer hatte vor Eingang des sogenannten Ge-
sprächsprotokolls bei der Redaktion der Süd-
deutschen Zeitung Kenntnis von dem amtli-
chen Ergebnis der Prüfung der Akten im Zu-
sammenhang mit der sogenannten Lockheed-
Affäre? 

9. War das sogenannte Gesprächsprotokoll amtli-
chen Stellen, insbesondere den mit der Unter-
suchung der Lockheed-Akten befaßten Beam-
ten bereits bekannt, bevor es an die Redaktion 
der Süddeutschen Zeitung übersandt wurde? 
Wenn ja, wann und auf welche Weise ist es 
ihnen bekannt geworden, und wer war der 
Informant? 

10. In welcher Weise, mit welchem Auftrag, von 
welchem Zeitpunkt an und mit welchem Er-
gebnis waren der Amtschef des Amtes für Si-
cherheit der Bundeswehr (ASBw), Brigadege-
neral Scherer, bzw. seine Mitarbeiter mit der 
Untersuchung der sogenannten Lockheed-Af-
färe befaßt? 

11. Stand der Besuch des ehemaligen Amtschefs 
des ASBw, Brigadegeneral Scherer, im Dezem-
ber 1977 in seiner ehemaligen Dienststelle, 
dem ASBw, im Zusammenhang mit einer mög-
lichen Lauschoperation wegen Dr. h. c. Franz 
Josef Strauß? 

III. In  verschiedenen Presseerzeugnissen wurde am 
25. Januar 1978 von einem Abhörfall im Bereich des 
Bundesverteidigungsministeriums, veranlaßt vom 
Militärischen Abschirmdienst, berichtet, wodurch 
in erheblichem Maße in die Privatsphäre eingegrif-
fen und unter Umständen das Grundrecht der Un-
verletzlichkeit der Wohnung verletzt worden ist. 

Dieser Fall gibt Veranlassung zu prüfen, ob, in 
welchem Umfang und unter welchen Vorausset-
zungen derartige Abhörmaßnahmen von amtlichen 
Stellen durchgeführt werden. 

Mit dem Änderungsantrag der Fraktionen der SPD 
und FDP (Drucksache 8/1473) zum Einsetzungsbe-
schluß wurde der Untersuchungsauftrag um folgende 
Punkte ergänzt: 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Der Untersuchungsauftrag wird um folgende Punkte 
ergänzt: 

1. Auf welchen Erkenntnissen beruhen bezüglich 
des Telefongesprächs Strauß/Scharnagl Behaup-
tungen, Bundesdienststellen hätten Abhörmaß-
nahmen veranlaßt? 

2. Wann und auf welcher rechtlichen Grundlage 
wurden vom bayerischen Innenminister für Dr. 
h. c. Strauß und seine Umgebung nachrichten-
dienstliche Operationen angeordnet? Welche 
Mittel wurden eingesetzt, und zu welchem Er-
gebnis kamen die Operationen? 

3. Wurden und werden beim „Bayernkurier" oder 
bei der CSU-Landesleitung Telefongespräche 
mitgeschnitten, aufgezeichnet oder mitgehört? 
Wie werden sie aufbewahrt, und wer hatte und 
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hat noch beim „Bayernkurier" oder in der CSU-
Landesleitung Zugang zu solchem Mate rial? Bis 
zu welchem Zeitpunkt hatten seit September 
1976 ausgeschiedene Redaktionsmitglieder des 
„Bayernkurier" die Möglichkeit, darüber zu ver-
fügen? 

4. Wann haben der Abgeordnete Dr. h. c. Strauß, 
die CSU-Landesleitung und die Redaktion des 
„Bayernkurier" erfahren, daß das Telefonge-
spräch des Abgeordneten Dr. h. c. Strauß mit 
Herrn Scharnagl abgehört worden sei? Was ha-
ben die Genannten daraufhin unternommen? 
Was haben sie ihrerseits zur schnellen und lük-
kenlosen Aufklärung beigetragen? 

5. Liegen Erkenntnisse aus anderen Vorgängen 
darüber vor, daß illegale Abhörmaßnahmen zu-
nächst – ungerechtfertigterweise – Bundesdienst-
stellen zugeschrieben wurden? 

II. Verfahrensregeln 
Der Beschluß des Deutschen Bundestages lautet 
weiter: 

Dem Verfahren des Untersuchungsausschusses wer-
den die Regeln zu Grunde gelegt, die von Mitglie-
dern der Interparlamentarischen Arbeitsgemein-
schaft im Entwurf eines Gesetzes über Einsetzung 
und Verfahren von Untersuchungsausschüssen for-
muliert wurden, soweit sie geltendem Recht nicht 
widersprechen und wenn nach übereinstimmender 
Auffassung der Mitglieder des Untersuchungsaus-
schusses keine sonstigen Bedenken dagegen be-
stehen. 

Zu verschiedenen prozeduralen und materiellen 
Rechtsfragen hat der Untersuchungsausschuß gutacht-
liche Äußerungen eingeholt. So wurden zum Gang des 
Verfahrens Stellungnahmen vom Ausschuß für Wahl-
prüfung, Immunität und Geschäftsordnung und dessen 
Sekretariat beigezogen. Zum Problem der Amtshilfe 
erstatteten die Wissenschaftlichen Dienste des Deut-
schen Bundestages am 6. März 1978 ein Gutachten. 

Weitere gutachtliche Stellungnahmen zu dieser Frage 
wurden von den Bundesministern des Innern und der 

Justiz (beide Stellungnahmen vom 10. März 1978) ein-
geholt. 

Die Fraktionen haben folgende Ausschuß-Mitglieder 
benannt: 

CDU/CSU 
Ordentliche Mitglieder 
Abg. Dr. Althammer 
Abg. Dr. Miltner 
Abg. Dr. Riedl (München) 

Stellvertretende Mitglieder 
Abg. Dr. Bötsch 
Abg. Dr. Klein (Göttingen) 
Abg. Dr. Möller 

SPD 
Ordentliche Mitglieder 
Abg. Dr. Bayerl 
Abg. Dr. Linde 
Abg. Pensky 

Stellvertretende Mitglieder 
Abg. Dürr 
Abg. Dr. Schöfberger 
Abg. Schmidt (München) 

FDP 
Ordentliches Mitglied 
Abg. Schmidt (Kempten) 

Stellvertretendes Mitglied 
Abg. Engelhard. 

Nach Vereinbarungen im Ältestenrat bestimmte der 
Ausschuß die Abgeordneten Dr. Althammer zum Vor-
sitzenden und Dr. Bayerl zum stellvertretenden Vorsit-
zenden. Als Berichterstatter wurden die Abgeordneten 
Dr. Linde und Dr. Riedl (München) benannt. 
Nach dem Ausscheiden des Abgeordneten Schmidt 
(Kempten) trat am 7. Dezember 1978 (32. Sitzung) der 
Abgeordnete Engelhard ein; für ihn rückte als stellver-
tretendes Mitglied der Abgeordnete Gattermann zum 
selben Zeitpunkt in den Untersuchungsausschuß nach. 

Weiterhin wurde vereinbart, daß je ein Mitarbeiter der 
Fraktionen an den Sitzungen zur Beweisaufnahme teil-
nehmen konnte, auch soweit diese unter Ausschluß der 
Öffentlichkeit stattfanden. 

B. Vorgeschichte und Parallelverfahren 

Anlaß für die Einsetzung des Untersuchungsausschus-
ses waren Pressemeldungen in der Süddeutschen Zei-
tung vom 14. Januar 1978 über ein abgehörtes Telefo-
nat zwischen dem CSU-Vorsitzenden Dr. h. c. Strauß 
und dem Chefredakteur des „Bayernkurier", Schar-
nagl. Dieses Gespräch war am 28. September 1976, 
wenige Tage vor der Bundestagswahl vom 3. Oktober 
1976, geführt worden. Auf die Überprüfung dieses 
Sachverhalts bezieht sich Teil I des Auftrages. Gegen-
stand dieses Telefonates waren auch Äußerungen bei-
der Gesprächsteilnehmer zu Bestechungsvorwürfen im 
Rahmen der Lockheed-Affäre. Hierauf beruht Teil II 
des Auftrages. Teil III ist auf Pressemeldungen vom 
25. Januar 1978 über den Einsatz von Lauschmitteln 
des MAD in der Privatwohnung einer Sekretärin des 

Bundesministers der Verteidigung (BMVg) zurückzu-
führen. 

II. Parallelverfahren 
Wegen des Sachverhaltes zu Teil I des Einsetzungsbe-
schlusses leitete die Staatsanwaltschaft bei dem Land-
gericht München I unter dem Aktenzeichen 111 u Js 
2003 48/78 ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts 
des Verstoßes gegen § 201 StGB ein. Dieses Ermitt-
lungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Wegen 
des mit Teil III sachgleichen Sachverhaltes hat die 
Staatsanwaltschaft Bonn unter dem Aktenzeichen 50 
Js 40/78 gegen Angehörige des MAD wegen Verdachts 
des Verstoßes gegen § 201 StGB in Verbindung mit 
§§ 253d, 298 alter Fassung StGB ein Ermittlungsver-
fahren eingeleitet. 
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Das Gespräch wurde nicht aufgezeichnet, ge-
eignete Geräte waren nicht vorhanden. Im übri-
gen vgl. A. I. 10. 

12. Sind Telefongespräche von Dr. h. c. Strauß mit 
Hilfe amtlicher Einrichtungen oder Dienststellen 
in der Bundesrepublik Deutschland illegal abge-
hört worden, insbesondere das von der Süddeut-
schen Zeitung am 14. Januar 1978 teilweise veröf-
fentlichte Gespräch zwischen ihm und Chefredak-
teur Scharnagl? 

Nicht nachweisbar. 

13. Welche amtlichen Stellen in der Bundesrepublik 
Deutschland sind technisch in der Lage und unter 
welchen tatsächlichen und rechtlichen Vorausset-
zungen berechtigt, Telefongespräche abzuhören? 

Technisch die Nachrichtendienste des Bundes 
und der Länder, jedoch jeweils nur in Zusam-
menarbeit mit der Deutschen Bundespost. 
Rechtlich die Strafverfolgungsbehörden nach 
§ 100 a StPO und die genannten Dienste nach 
§§ 2 und 3 des G 10-Gesetzes. 

14. Unter welchen Voraussetzungen, mit welchen 
Mitteln und von wem können Telefongespräche in 
der Bundesrepublik Deutschland illegal abgehört 
werden, oder kommen andere illegale Verhaltens-
weisen in Betracht? 

Jeder technisch Vorgebildete kann praktisch 
Telefongespräche abhören, entweder drahtge-
bunden durch Aufschalten auf die Fernsprech-
verbindung oder drahtlos mit Hilfe eines einge-
bauten Senders und Verwendung eines Emp-
fängers. 

15. Haben fremde Nachrichtendienste die Möglich-
keit, in der Bundesrepublik Deutschland Telefon-
gespräche abzuhören, und liegen konkrete An

-haltspunkte vor, daß sie ein Gespräch zwischen 
Dr. h. c. Strauß und Chefredakteur Scharnagl ab-
gehört haben? 

Legal nicht. Für ein illegales Vorgehen gibt es 
keine konkreten Anhaltspunkte. 

16. Welche Vorkehrungen sind durch die zuständigen 
Dienststellen getroffen worden, um das illegale 
Abhören von Telefongesprächen in der Bundesre-
publik Deutschland zu verhindern bzw. zu er-
schweren, und welche Vorkehrungen sind not-
wendig, dies zu erreichen? 

Die Deutsche Bundespost überprüft aus gege-
benem Anlaß immer wieder das Fernsprechnetz 
auf illegale Eingriffe hin. Die Möglichkeiten des 
illegalen Abhörens sind aber zu vielfältig, um zu 
verläßlichen Ergebnissen zu kommen. Notwen-
dig sind: Telefonapparate und Verteilerkästen, 
die zugriffssicher sind, Kabelverzweiger, die nur 
von Befugten geöffnet werden können sowie 
ein zugriffssicheres Leitungsnetz. 

17. Durch welche technischen Möglichkeiten können 
die Verursacher illegaler Abhörmaßnahmen er-
mittelt werden? 

Durch optische und meßtechnische Überprü-
fung des gesamten Fernmeldesystems zwischen 
den beiden benutzten Anschlüssen auf Anzei-
chen unbefugter Manipulationen. 

II. 

1. Haben Bundesbehörden ab 1975 wegen einer an-
geblichen Bestechung im Zusammenhang mit der 
Beschaffung des Starfighters Maßnahmen einge-
leitet, und zu welchem Ergebnis haben diese ge-
führt? 

Nachdem ein Unterausschuß des amerikani-
schen Senats und parallel dazu die amerikani-
sche Börsenaufsicht Hinweise auf Schmiergeld-
zahlungen der amerikanischen Flugzeugfirma 
Lockheed Aircraft Corporation an Regierungs-
mitglieder und Politiker verschiedener Staaten 
im Zusammenhang mit dem Verkauf von Flug-
zeugen gefunden hatten, boten die USA diesen 
Staaten die Überlassung der entsprechenden 
Unterlagen zur Durchführung eigener weiterer 
Untersuchungen an. Neben den Niederlanden, 
Italien und Japan machte auch die Bundesrepu-
blik Deutschland davon Gebrauch, wobei sich 
der Abschluß des von den USA für erforderlich 
gehaltenen Vertrages  über diese Überlassung 
mehrfach verzögerte. Die dann aufgrund des 
Vertrages von der Bundesregierung in Empfang 
genommenen Unterlagen wurden von einer ei-
genen Arbeitsgruppe ausgewertet. Wie diese 
Arbeitsgruppe in ihrem Bericht feststellte, ergab 
sich aus den Unterlagen kein Nachweis für 
Schmiergeldzahlungen der Fa. Lockheed an 
Empfänger aus der Bundesrepublik Deutsch-
land. 

2. Wurden im Zusammenhang mit Bestechungsvor-
würfen gegen die amerikanische Flugzeugfirma 
Lockheed in der Bundesrepublik Deutschland Ab-
hörmaßnahmen oder vergleichbare Aktionen 
durch amtliche Dienststellen angeordnet, bzw. 
wann und durch wen erhielten amtliche Dienst-
stellen Kenntnis von Abhör- oder vergleichbaren 
Aktionen? 

Nein: 

3. Durch welche Maßnahmen haben amtliche 
Dienststellen der Bundesrepublik Deutschland auf 
einen schnellen Abschluß der Überprüfung der 
Bestechungsvorwürfe im Rahmen der sogenann-
ten Lockheed-Affäre hingewirkt? 

a) Ausschußmehrheit 
Durch zähes und zügiges Verhandeln bis 
zum Abschluß des Vertrages über die Über-
lassung der amerikanischen Unterlagen so-
wie durch rasche Auswertung dieser Unter-
lagen. 

b) Ausschußminderheit 
Die Maßnahmen der amtlichen Dienststellen 
waren nicht geeignet, auf einen schnellen 
Abschluß hinzuwirken. Am 2. August 1975 
meldete die deutsche Presseagentur, daß die 
Firma Lockheed in den Jahren 1970 bis 1975 
etwa 25 Millionen an Bestechungszahlungen 
ins Ausland geleistet haben solle. Daraufhin 
hat der Leiter des Referates Ermittlungen in 
Sonderfällen (ES) im BMVg, Ministerialrat 
Rath, die bereits früher durchgeführten Er-
mittlungen in dieser Sache wieder aufge-
nommen, um festzustellen, ob die Bundesre- 
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dem Ergebnis, daß kein begründeter Ver-
dacht für Schmiergeldzahlungen im Star-
fighter-Geschäft besteht. 

4. Haben Beamte der Bundesregierung den Inhalt 
der Lockheed-Untersuchungsakten des Kongres-
ses und der amerikanischen Börsenaufsichtskom-
mission – soweit sie die Verträge mit der Bundes-
republik Deutschland betreffen – bereits ganz 
oder teilweise in den USA zur Kenntnis ge-
nommen? 

Der zuständige Referent des BMVg hatte im 
Frühjahr 1976 Gelegenheit, in den USA das 
Material des Unterausschusses des Senats, nicht 
aber auch die von der Börsenaufsicht sicherge-
stellten Geschäftsunterlagen der Firma Lock-
heed einzusehen. 

5. Wann waren der Bundesregierung das Ergebnis 
oder Teile davon im Rahmen der Überprüfung der 
amerikanischen Lockheed-Akten durch die vom 
BMJ eingesetzte Kommission bekannt? 

Die Arbeitsgruppe „Lockheed-Dokumente" 
legte dem BMJ am 28. April 1977 einen Zwi-
schenbericht und am 22. Dezember 1977 den 
Abschlußbericht vor. Die Fraktionsvorsitzenden 
des Deutschen Bundestages sowie der Vorsit-
zende der CSU wurden jeweils informiert. 

6. Haben die Nachprüfungen der Lockheed-Akten 
durch die vom BMJ eingesetzte Kommission An-
haltspunkte dafür ergeben, daß die Firma Lock-
heed Zahlungen an Personen oder Parteien in der 
Bundesrepublik Deutschland geleistet hat? 

Nein. 

7. Besteht ein zeitlicher Zusammenhang zwischen 
dem Abschluß der Prüfung der Lockheed-Akten 
und der Veröffentlichung des Prüfungsergebnis-
ses der vom BMJ eingesetzten Kommission einer-
seits und der Aufgabe des Briefes mit dem soge-
nannten Protokoll über ein Telefongespräch zwi-
schen Dr. h. c. Strauß und Chefredakteur Schar-
nagl an die Süddeutsche Zeitung andererseits? 

a) Ausschußmehrheit 
Nein. 

b) Ausschußminderheit 
Verschiedene Gesichtspunkte sprechen da-
für, daß das zeitliche Zusammentreffen des 
Schlußberichts der Arbeitsgruppe „Lock-
heed-Dokumente" mit der Versendung des 
„Abhörprotokolls" nicht auf Zufall beruht. 
Nach dem Ergebnis des Untersuchungsver-
fahrens muß vielmehr davon ausgegangen 
werden, daß mit der Übersendung des „Ab-
hörprotokolls" an die Süddeutsche Zeitung 
sowie durch die Fälschungen des Gesprächs-
inhalts Dr. h. c. Strauß mit dem Vorwurf bela-
stet werden sollte, er habe Dokumente aus 
dem Lockheed-Komplex vernichtet. Mit die-
sem Vorwurf konnte Dr. h. c. Strauß erneut in 
Bestechungsverdacht geraten und die für ihn 
absolut positiven Untersuchungsergebnisse 

der Arbeitsgruppe „Lockheed-Dokumente" 
konnten entscheidend geschwächt werden. 
Es muß davon ausgegangen werden, daß der 
Absender des anonymen Briefes mit dem 
„Abhörprotokoll" über die Ergebnisse und 
den Stand der Arbeiten der Arbeitsgruppe 
„Lockheed-Dokumente" informiert war. 

8. Wer hatte vor Eingang des sogenannten Ge

-

sprächsprotokolls bei der Redaktion der Süddeut

-

schen Zeitung Kenntnis von dem amtlichen Er

-

gebnis der Prüfung der Akten im Zusammenhang 
mit der sogenannten . Lockheed-Affäre? 

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe, der Staatsse-
kretär des BMJ, dessen Persönlicher Referent, 
zwei weitere Mitarbeiter des BMJ und die dorti-
ge Geheimschutzstelle, bei der der Bericht ein-
geschlossen wurde. 

9. War das sogenannte Gesprächsprotokoll amtli-
chen Stellen, insbesondere den mit der Untersu-
chung der Lockheed-Akten befaßten Beamten be-
reits bekannt, bevor es an die Redaktion der Süd-
deutschen Zeitung übersandt wurde? Wenn ja, 
wann und auf welche Weise ist es ihnen bekannt 
geworden, und wer war der Informant? 

Nach den Angaben der dazu vernommenen 
Zeugen nicht. 

10. In welcher Weise, mit welchem Auftrag, von wel-
chem Zeitpunkt an und mit welchem Ergebnis 
waren der Amtschef des ASBw, Brigadegeneral 
Scherer, bzw. seine Mitarbeiter mit der Untersu-
chung der sogenannten Lockheed-Affäre befaßt? 

Weder Brigadegeneral a. D. Scherer noch das 
ASBw oder der MAD waren mit der Untersu-
chung der Lockheed-Affäre befaßt. 

11. Stand d er Besuch des ehemaligen Amtschefs des 
ASBw, Brigadegeneral Scherer, im Dezember 
1977 in seiner ehemaligen Dienststelle, dem 
ASBw, im Zusammenhang mit einer möglichen 
Lauschoperation wegen Dr. h. c. Strauß? 

Nein. 

III. 

In verschiedenen Presserzeugnissen wurde am 
25. Januar 1978 von einem Abhörfall im Bereich des 
BMVg, veranlaßt vom MAD, berichtet, wodurch in 
erheblichem Maße in die Privatsphäre eingegriffen 
und unter Umständen das Grundrecht der Unverletz-
lichkeit der Wohnung verletzt worden ist. 

Dieser Fall gibt Veranlassung zu prüfen, ob, in wel-
chem Umfang und unter welchen Voraussetzungen 
derartige Abhörmaßnahmen von amtlichen Stellen 
durchgeführt werden. 

Nach den Feststellungen des Ausschusses hat der 
MAD in insgesamt 11 Fällen Lauschmittel einge-
setzt, um heimlich das nicht öffentlich gesprochene 
Wort von Verdachtspersonen abzuhören, ohne daß 
die rechtlichen Voraussetzungen für ein derartiges 
Vorgehen gegeben waren. 
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Vierter Abschnitt 

Tatsächliche Feststellungen des Ausschusses 

A. Die Abhöraffäre Strauß/Scharnagl 
(Einsetzungsbeschluß I) 

Die Ende Dezember 1977 einem Bonner Journa-
listen anonym zugesandte Niederschrift eines im 
September 1976 von Dr. h. c. Strauß geführten 
Telefongesprächs ist nach den Feststellungen 
des Ausschusses unter Verletzung des grund-
rechtlich geschützten Fernmeldegeheimnisses 
angefertigt worden; es ist dem Ausschuß trotz al-
ler Bemühungen jedoch nicht möglich gewesen, 
den bzw. die Täter oder auch nur die Art und 
Weise des Vorgehens herauszufinden. Eine Be-
teiligung von der politischen Verantwortung der 
Bundesregierung unterstehenden Diensten dar-
an ist jedoch auszuschließen. Die Bundesregie-
rung ist vielmehr von dem Auftauchen und damit 
der Existenz dieser Niederschrift ebenso über-
rascht worden wie die Betroffenen selbst und hat 
alles getan, um den Fall aufzuklären zu versu-
chen. Das dies der von ihr eingesetzten Arbeits-
gruppe unter Staatssekretär a. D. Prof. Dr. Ernst 
ebensowenig wie der ermittelnden Staatsanwalt-
schaft München gelang, weist auf die hohe kri-
minelle Energie und die technische Perfektion 
bei der Durchführung hin; nach Auffassung des 
Ausschusses lassen sich daraus jedoch keine 
Schlüsse ziehen, die verwertbare Anhaltspunkte 
für einen bestimmten oder bestimmbaren Täter-
kreis liefern. 

I. Die Ereignisse vom Auftauchen des Abhör

-

protokolls bis zur Veröffentlichung durch 
die Süddeutsche Zeitung 

1. Übersendung des Protokolls und erste Re-
cherchen der Süddeutschen Zeitung 
(Einsetzungsbeschluß 1.2, 4, 5, 6) 

Am 27. Dezember 1977 ging bei dem Journali-
sten Palmer, Mitglied der Bonner Redaktion der 
„Süddeutschen Zeitung", mit der Post ein an ihn 
adressierter B rief ein. Der Name des Empfängers 
und die Anschrift waren mit der Schreibmaschi-
ne geschrieben, anstelle der Bonner Redaktion 
war jedoch die Anschrift der Münchener Zentral-
redaktion aufgeführt. Eine Absenderangabe ent-
hielt der Umschlag nicht. Ausweislich des Post-
stempels war der Brief am 22. Dezember 1977, 
17.00 Uhr, beim Postamt Frankfurt/Main 3 aufge-
geben worden, wegen der Anschrift zunächst 

nach München gegangen, dort von der Redak-
tionssekretärin am 23. Dezember 1977 mit der 
Hand nach Bonn umadressiert und erneut zur 
Post gegeben worden. 

Den einzigen Inhalt des Briefes bildeten fünf Blatt 
Fotokopien, die ein Schriftstück wiedergaben, 
das am Kopf jeder Seite den Stempelaufdruck 
„Meldedienstliche Verschlußsache – amtlich ge-
heimgehalten" sowie am Fuß jeder Seite einen 
weiteren Stempelaufdruck „G 10" umgeben von 
zwei Kreisen aufwies. Die erste Seite war offen-
sichtlich vor dem Kopieren teilweise abgedeckt 
worden; von dem abgedeckten Teil war noch die 
Schlußzeile „Feststellungszeit: 6. 9. bis 11.9. 
1976" erkennbar. Daran schloß sich die Wie-
dergabe in wörtlicher Rede eines zwischen 
zwei Personen offensichtlich über das Telefon 
geführten Gesprächs an. Die beiden Gesprächs-
partner waren mit „F. J. Str." und „W. Sch." ab-
gekürzt. Ihre Unterhaltung befaßte sich mit ei-
nem bestimmten Artikel für eine als „Kurier" be-
zeichnete Zeitschrift; in diesem Zusammenhang 
wurden auch Aussagen über andere Journali-
sten, darunter Palmer selbst, und Zeitungen ge-
macht. 

Bei der Lektüre gewann der Journalist Palmer 
bereits den Eindruck, es müsse sich um die Nie-
derschrift eines Telefonats zwischen dem Vorsit-
zenden der CSU, Dr. h. c. Strauß, und dem Chef-
redakteur der von Dr. h. c. Strauß herausgegebe-
nen Wochenzeitung „Bayern-Kurier", Scharnagl, 
handeln, dessen Gegenstand ein Beitrag für die 
Ausgabe des „Bayern-Kurier" unmittelbar vor der 
Bundestagswahl 1976 war, der sich mit den im 
Wahlkampf im Zusammenhang mit den Beste-
chungsvorwürfen gegen den amerikanischen 
Flugzeughersteller Lockheed-Aircraft-Corpora-
tion öffentlich aufgeworfenen Fragen nach dem 
Verbleib gewisser Akten aus der Amtszeit von 
Dr. h. c. Strauß als Bundesminister der Verteidi-
gung befaßte, und an den der Journalist sich 
noch erinnerte. Hinsichtlich der Authentizität der 
Wiedergabe hatte er zunächst noch Zweifel; die 
eigentliche Brisanz lag nach seinem Bekunden 
jedoch ohnehin nicht in dem Inhalt, sondern in 
der Möglichkeit, hier könne das Telefongespräch 
eines Spitzenpolitikers abgehört worden sein. 
Gerade deswegen befürchtete er, dem Versuch 
aufzusitzen, ihn mit dieser Niederschrift „herein-
zulegen", zumal er selbst in der „Süddeutschen 
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dakteur Reiser, der die Koordinierung der Re-
cherchen bei der Süddeutschen Zeitung über-
nommen hatte, nach telefonischer Anfrage kurz-
fristig einen Termin bei Dr. h. c. Strauß in dessen 
Büro in der CSU-Landesleitung zu erhalten. Re-
dakteur Reiser legte dem CSU-Vorsitzenden in 
Anwesenheit von Dr. Zimmermann und seinem 
Persönlichen Referenten Dr. Knittel eine Kopie 
der Niederschrift vor. Dr. h. c. Strauß, der mit 
dem Begriff „G 10" zunächst nichts anfangen 
konnte, überflog den Inhalt, wobei er an einigen 
Stellen beteuerte, dies könne er so nicht gesagt 
haben. Das Gespräch als solches bestätigte er je-
doch, wenngleich nach seiner Einschätzung nur 
75 v. H. des Inhalts korrekt wiedergegeben sei-
en. Als Fälschung bezeichnete er gegenüber 
dem Chefredakteur Dr. Heigert, mit dem er am 
selben Abend auf dem Jahresempfang des baye-
rischen Ministerpräsidenten noch einmal darüber 
sprach, vor allem die Angaben über bestimmte 
Akten, von denen er damals noch irrtümlich an-
genommen habe, daß sie in einem angemieteten 
Raum der Dresdner Bank lagerten, die in Wirk-
lichkeit dort aber nie gewesen seien, also nicht 
hätten „geliftet" werden können. 

Dr. h. c. Strauß erbat und erhielt von Redakteur 
Reiser eine Kopie des Protokolls, um sie seiner-
seits Chefredakteur Scharnagl vorzulegen. Auch 
Chefredakteur Scharnagl bestätigte dann in einem 
Telefongespräch mit der Redaktion der „Süddeut-
schen Zeitung" weitgehend das damalige Te-
lefongespräch, wenngleich er ebenfalls auf eini-
ge Punkte verwies, in denen die Wiedergabe 
nicht korrekt sein könne. Nach den Bekundun-
gen ihrer Gesprächspartner äußerten Dr. h. c. 
Strauß wie Chefredakteur Scharnagl, über die 
Ergebnisse der bisherigen Recherchen der Süd-
deutschen Zeitung unterrichtet, zu diesem Zeit-
punkt zwar große Betroffenheit, aber keineswegs 
etwa einen Verdacht auf eine Beteiligung von 
Dienststellen des Bundes an dem Abhörvorgang 
als solchem. Dr. h. c. Strauß schien allein auf den 
Gedanken fixiert, er solle hier erneut mit dem 
Lockheed-Komplex in Zusammenhang gebracht 
werden. In einem nach Angaben der Beteiligten 
schon länger terminierten Routinetreffen zwi-
schen Dr. h. c. Strauß und dem Vizepräsidenten 
des BND, Blötz, am Abend des 11. Januar 1978 
kam neben anderen Themen auch wieder das 
Abhörprotokoll zur Sprache, über das der Vize-
präsident des BND, Blötz, am Vormittag dessel-
ben Tages nunmehr bereits zum zweiten Male in 
dem Telefongespräch mit Dr. Arndt gehört hatte. 
Dr. h. c. Strauß äußerte hier, daß er schon 1976 
gewarnt worden sei, er werde abgehört. Der Vi-
zepräsident des BND, Blötz, der nach dem Anruf 
von Dr. Arndt den zuständigen Abteilungsleiter 
und den Bereichsleiter G 10 des BND unterrich-
tet und eine Überprüfung der Angelegenheit im 
Gesamtbereich der Zentrale angeordnet hatte, 
will durch diese Mitteilung und die weitgehende 
Bestätigung des Inhalts des Protokolls erst richtig 
alarmiert worden sein. Jedenfalls unterrichtete er 
noch am selben Abend telefonisch Staatssekretär 
Dr. Schüler in Bonn von dem Inhalt seines Ge-
spräches mit Dr. h. c. Strauß. 

3. Weitere Recherchen der Süddeutschen Zei-
tung und des Bundeskanzleramtes zur Her-
kunft des Protokolls 
(Einsetzungsbeschluß I. 7, 8, 9, 12, 13) 

In diesem Zeitpunkt entschloß sich die „Süddeut-
sche Zeitung", vor einer Veröffentlichung über 
das Auftauchen der Abhörniederschrift ihre Er-
kenntnisse durch eine offizielle Rückfrage beim 
Chef BK als dem zuständigen Koordinator für die 
Nachrichtendienste bestätigen zu lassen. Zu die-
sem Zweck erbat der Journalist Palmer am 
12. Januar 1978 vormittags einen Vorspracheter-
min bei Staatssekretär Dr. Schüler, den dieser 
wegen der ihm fernmündlich zugegangenen In-
formation durch den Vizepräsidenten des BND, 
Blötz, kurzfristig ermöglichte. Im Laufe dieses 
Gesprächs ließ Staatssekretär Dr. Schüler, der 
nunmehr erstmals die Niederschrift selbst zu se-
hen bekam, seinerseits eine Kopie des Protokolls 
anfertigen, die als Grundlage der sofort angeord-
neten Ermittlungen bei BND, BfV und MAD 
dienten. Erste Antworten darauf lagen ihm am 
Abend des 12. Januar 1978 vor; sie bestätigten, 
daß keiner der Nachrichtendienste des Bundes 
legal oder illegal eine Abhörmaßnahme gegen 
Dr. h. c. Strauß oder den „Bayern-Kurier" durch-
geführt hatte. Auch die Deutsche Bundespost, als 
die für die technische Ausführung von G 10-Maß-
nahmen zuständige Behörde sowie das BMJ für 
den Bereich von Abhörmaßnahmen aufgrund 
richterlicher Anordnung erstatteten Fehlanzeige. 

Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnislage ent-
schloß sich die „ Süddeutsche Zeitung" , die sich 
durch Chefredakteur Dr. Heigert am 12. Januar 
1978 noch einmal telefonisch bei Staatssekretär 
Dr. Schüler erkundigt hatte, zu einer Berichter-
stattung über den gesamten Vorgang in der Wo-
chenendausgabe vom 14. Januar 1978, deren 
Stadtausgabe in München stets bereits am Vor-
abend gegen 18.00 Uhr erhältlich ist. Entspre-
chend wurde an diesem Abend über den Inhalt 
des Berichts auch schon eine Agenturmeldung 
herausgegeben. Das ermöglichte der CSU und 
Dr. h. c. Strauß, der sich mit den in den Bundes-
tag gewählten Abgeordneten der CSU zu der er-
sten „Klausurtagung" in Kreuth aufhielt, sich be-
reits in diesem Zeitpunkt dazu zu äußern. Dabei 
ging er auch schon auf die nach seiner Auffas-
sung in der Niederschrift vorgenommenen Fäl-
schungen ein, obwohl die „Süddeutsche Zeitung" 
nur die erste Seite der Niederschrift faksimiliert 
wiedergegeben, im übrigen aber über den Inhalt 
nicht berichtet hatte. Am 14. Januar 1978, also 
nach Erscheinen der „Süddeutschen Zeitung", 
gelang es endlich auch Staatssekretär Dr. Schüler, 
Dr. h. c. Strauß wie Chefredakteur Scharnagl te-
lefonisch zu erreichen und über die bisherigen 
Feststellungen der Bundesregierung und das von 
dieser geplante Vorgehen zur Aufklärung des 
Falles zu unterrichten. Bei dieser Gelegenheit 
wies Staatssekretär Dr. Schüler die inzwischen 
von Seiten der CSU im Zusammenhang mit dem 
Abhörvorgang gegen die Bundesregierung erho-
benen Vorwürfe zurück. 
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druck „Gangsterjournalismus" angestrengt hat-
te, veröffentlichte auch die „Frankfurter Rund-
schau" am 9. September 1976 einen eigenen Be-
richt über hohe Provisionszahlungen bei der Be-
schaffung des Starfighter. Dieser Bericht war 
ausweislich des Protokolls der Bundespressekon-
ferenz vom 10. September 1976 Anlaß für Fragen 
von Journalisten an den als Vertreter des BMVg 
anwesenden Oberst Kommer. Dieser konnte 
mangels ausreichender eigener Sachkenntnis 
dazu keine Auskünfte geben und sagte deshalb 
weitere, genauere Informationen für einen späte-
ren Zeitpunkt zu. Staatssekretär Fingerhut ließ 
sich daraufhin von dem Leiter des Referats ES im 
BMVg, dem als Zeugen gehörten Ministerialrat 
Rath, am 11. September 1976 die Bemühungen 
um die Rekonstruktion der Starfighter-Beschaf-
fung erläutern und gab einen zusammenfassen

-

den  Bericht in Sachen Lockheed in Auftrag. 
Nach Aussagen von Ministerialrat Rath hat er 
dabei ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die 
Amtspflicht zur Wahrheit und Sachlichkeit ge-
biete, Spekulationen entgegenzutreten. 
Vor Fertigstellung dieses Berichts beschäftigten 
sich erneut die „Frankfurter Rundschau" am 15. 
September 1976 und der „Vorwärts" am 16. Sep-
tember 1976 unter Heranziehung von Angaben 
eines ehemaligen Beschaffungsreferenten für das 
Starfighter-Programm mit diesemThema. Dieser 
Beschaffungsreferent, Oberst a. D. Dierich, hatte 

- bereits im März 1976 in einem Leserbrief an den 
„Spiegel" Vorwürfe erhoben, die jetzt in den bei-
den Zeitungsartikeln unter Nennung seines Na-
mens verstärkt wiederholt wurden. Als auf der 
Bundespressekonferenz vom 17. September 1976 
der inzwischen fertiggestellte Bericht von Mini-
sterialrat Rath vorgestellt und verteilt wurde, 
fand eine Passage über die verschwundenen Ak-
ten das besondere Interesse der Journalisten, zu-
mal der „Vorwärts" seinen Artikel mit einem Zitat 
eben jenes ehemaligen Beschaffungsreferenten 
überschrieben hatte: „Damals ist nicht nur Papier 
verschwunden. " 
Die entsprechende Passage war in dem ur-
sprünglich für die Leitung des Ministeriums be-
stimmten Informationsvermerk von Ministe rialrat 
Rath nicht enthalten gewesen, sondern erst in ei-
ner Redaktionssitzung des Informations- und 
Pressestabes zur Vorbereitung auf die Presse-
konferenz eingefügt worden, an der nach der 
Erinnerung von Rath neben dem damaligen 
Pressesprecher des BMVg, Halle, auch Bundes-
verteidigungsminister Leber und Staatssekretär 
Fingerhut teilnahmen. Aus dem Teilnehmerkreis 
dieser Sitzung war nach der Aussage von Mini-
sterialrat Rath die Anregung gekommen, seine 
Sachstandsdarstellung, die im übrigen praktisch 
unverändert auch der Presse zur Verfügung ge-
stellt werden sollte, um zwei Punkte zu ergän-
zen, von denen der eine einen Vermerk seines 
Vorgängers Ministerialdi rigent Schnell aus dem 
Jahre 1961 hinsichtlich der mangelnden Einsatz-
fähigkeit des Starfighters betraf, der andere sich 
mit den Ministeriumsunterlagen über die Be-
schaffung dieses Flugzeugs beschäftigte. Wäh-
rend der erste Punkt nicht berücksichtigt wurde, 

fand der Hinweis auf die Akten Eingang in die 
endgültige Fassung, die dann in der Bundespres-
sekonferenz am 17. September 1976 verteilt wur-
de, nachdem der Pressesprecher des BMVg, Halle, 
den zusammenfassenden Schlußteil, in dem auch 
von den Akten die Rede war, verlesen hatte. 

Die gesamte Presse beschäftigte sich in ihren 
Wochenendausgaben nunmehr bevorzugt mit 
diesem Thema. Nach einem Bericht der von der 
SPD für die Zeit des Wahlkampfes herausgege-
benen „Zeitung am Sonntag" vom 19. September 
1976 ist auch der Vorsitzende der SPD auf einer 
Wahlkampfveranstaltung in Mainz am Abend 
des 18. September 1976 auf die entsprechenden 
Berichte eingegangen und hat unter dem Beifall 
der Zuhörer gerufen: „Franz, wo sind die Ak-
ten?" In der folgenden Woche ist diese rhetori-
sche Frage in Wahlkampfanzeigen dann noch 
mehrfach verwendet worden; auch die „Frankfur-
ter Rundschau" widmete sich in ihrer Ausgabe 
vom 25. September 1976 erneut dem Lockheed

-

Komplex und zitierte dabei Staatssekretär Fin-
gerhut, der auf Anfragen wahrheitsgemäß erklärt 
hatte, es sei nicht bekanntgeworden, was die al-
ten Ministerbüroakten enthalten hätten, es kön-
ne aber auch nicht ausgeschlossen werden, daß 
dabei auch Lockheed-Vorgänge gewesen seien. 

3. Die Suche nach den Ministerbüroakten 
(Einsetzungsbeschluß 11. 1) 

Es war unter diesen Umständen verständlich, 
daß nicht nur das BMVg, wo Ministerialrat Rath 
die entsprechenden Recherchen durchführen 
sollte, sondern auch Dr. h. c. Strauß selbst, der 
sich in dieser Zeit wegen des Wahlkampfs über-
wiegend in Bayern aufhielt, Auftrag gab, den 
aufgekommenen Gerüchten in bezug auf seine 
Ministerbüroakten nachzugehen. 

Nach Meldungen Münchner Zeitungen bestätig-
te er bei einem Gespräch im dortigen Presseclub 
am Abend des 26. September 1976 auf Anfragen 
von Journalisten bereits, daß er Akten aus dem 
BMVg mitgenommen habe, diese Akten aber 
„private Akten" gewesen seien. Auf der Bundes-
pressekonferenz in Bonn am 27. September 1976 
wurden dann erneut Fragen wegen dieser Akten 
an den Sprecher des BMVg gerichtet. Dr. h. c. 
Strauß wurde davon nach seinen Aussagen noch 
am selben Tag informiert und setzte sich zwi-
schen zwei Wahlkampfterminen vom Hause des 
bayerischen Staatsministers Streibl telefonisch 
deswegen mit seinen Mitarbeitern in Verbin-
dung, die ihre Suche daraufhin verstärkten. 

In Bonn lag diese Aufgabe bei seinem damaligen 
Persönlichen Referenten, dem jetzigen CSU

-

Bundestagsabgeordneten Dr. Voss, der bereits 
1969 im Bundesministerium der Finanzen (BMF) 
für ihn gearbeitet hatte und seit dem Ausschei-
den aus dem Ministeramt in der CSU-Landes-
gruppe für ihn tätig war. Abg. Dr. Voss hat als 
Zeuge vor dem Ausschuß ausgesagt, es sei seit 
1970 davon die Rede gewesen, daß noch Akten 
von Dr. h. c. Strauß in einem Raum der Filiale der 
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Dresdner Bank in Bonn lägen, der durch die Ver-
mittlung des Bundestagsabgeordneten Spilker 
zur Verfügung gestellt worden sei; von diesem 
vermuteten Aufbewahrungsort hätten allerdings 
nur Dr. h. c. Strauß, Abg. Spilker und er selbst 
gewußt. Nach seinen Angaben hatte er in der 
Folge mehrfach versucht, dieses Gerücht zu veri-
fizieren und zwar zunächst durch Erkundigun-
gen bei Abg. Spilker, dann bei der betreffenden 
Filiale der Dresdner Bank, bei der Bonner Haupt-
stelle und schließlich bei der Zentrale in Frank-
furt. Als er dort überall auf Nichtwissen gestoßen 
sei, habe er sich an den ehemaligen Staatssekre-
tär Grund und dann an das BMF unmittelbar ge-
wandt und sei dort – die Angelegenheit habe 
durch die Presseveröffentlichungen zunehmend 
an Aktualität und Dringlichkeit gewonnen – auf 
den Zeugen Verwaltungsangestellten Weiß als 
Registrator gestoßen. 
Verwaltungsangestellter Weiß wie der ebenfalls 
als Zeuge gehörte frühere Ministerialbürodirek-
tor, Ministerialrat Ulrich, haben vor dem Aus-
schuß bekundet, daß nach dem Amtsantritt von 
Dr. h. c. Strauß als Bundesfinanzminister auf Bit-
ten des BMVg dort noch lagernde Akten aus frü-
heren Tätigkeiten gegen Quittung übernommen 
und in das BMF verbracht worden seien. Bei die-
sen Akten habe es sich um 400 bis 500 zum Teil 
nur bezifferte, zum Teil beschriftete Ordner ein- 
schließlich der zugehörigen Inhaltslisten und 
Karteikarten gehandelt, die von dem Verwal-
tungsangestellten Weiß auf Anweisung von Mi-
nisterialrat Ulrich in Regale eines Kellers im Mi-
nisterflügel eingestellt wurden. Von der Existenz 
dieser Akten wußte auch der als Zeuge vernom-
mene damalige Leiter des Ministerbüros Ministe-
rialrat Dr. Rieger. Je einen Schlüssel zu dem 
betreffenden Keller verwahrten Ministerialrat 
Ulrich und das Ministerbüro. Nach Angaben des 
Verwaltungsangestellten Weiß wurden bis zum 
Ausscheiden von Dr. h. c. Strauß aus dem Mini-
steramt allerdings nur drei oder vier Male ältere 
Vorgänge aus diesen Akten benötigt; überwie-
gend habe es sich um persönliche Schreiben und 
Petitionen gehandelt, die inhaltlich ohnehin 
durch Zeitablauf überholt und abgeschlossen ge-
wesen seien. 
Als sich nach der Bundestagswahl 1969 ein Re-
gierungswechsel abzeichnete, machte Ministe-
rialrat Ulrich Ministe rialrat Dr. Rieger auf das 
Vorhandensein dieser Akten aufmerksam, wor-
auf Ministerialrat Dr. Rieger nach flüchtigem 
Durchblättern entschied, daß davon das meiste 
ausgesondert werden sollte, ein Auftrag, den Mi-
nisterialrat Ulrich an Verwaltungsangestellten 
Weiß weitergab. Nach Angaben von Ministerial-
rat Ulrich allein durch den Verwaltungsange-
stellten Weiß, nach Angaben des Verwaltungs-
angestellten Weiß durch beide gemeinsam, wur-
den die nicht auf ein Sachthema bezogenen Ord-
ner daraufhin durchgeschaut, ob sie später noch 
einmal für Strauß, z. B. im Zusammenhang mit 
der Abfassung von Memoiren, von Interesse sein 
könnten; an Lockheed-Vorgänge, auf die er da-
bei gestoßen sein könnte, hat Verwaltungsange-
stellter Weiß keine Erinnerung. Zwölf Ordner, 

die sich bereits durch die Beschriftung als ge-
schlossene Sachvorgänge erkennen ließen, blie-
ben nach der Aussage von Verwaltungsange-
stellten Weiß von vornherein unangetastet; bei 
den übrigen Akten entschied nach übereinstim-
menden Angaben beider Zeugen letztlich Dr. 
Voss, der mit Dr. h. c. Strauß das BMF verließ 
und die Auflösung des Ministerbüros organisier-
te, was mitgenommen werden sollte oder was als 
aussortierter größerer Teil wahrscheinlich in der 
Aktenvernichtungsanlage des BMVg auf der 
Hardthöhe verbrannt wurde. Außer den Unterla-
gen aus der Zeit als Finanzminister wurden 
schließlich insgesamt 14 Ordner von Dr. Voss 
mitgenommen und im Oberteil eines Einbau-
schranks im Vorzimmer von Dr. h. c. Strauß' neu-
em Büro im Bundestag untergebracht. 

Abg. Dr. Voss will an diese Ordner auch bei sei-
ner verstärkten Suche in den letzten Wochen vor 
der Bundestagswahl 1976 nicht mehr gedacht 
haben. Erst durch Verwaltungsangestellten Weiß 
hat er nach seinen Angaben vor dem Ausschuß 
erfahren, daß jene alten Akten aus dem BMVg 
bis auf 14 Bände ausgesondert worden seien, die 
er dann in den Ordnern wiedererkannt habe, die 
sich seit 1969 unbeachtet in seinem Schrank be-
funden hätten. Diese Bände habe er dann mit 
dem Pressesprecher der CSU-Landesgruppe im 
Deutschen Bundestag, Schäfer, durchgesehen, 
und von sich aus die Pressekonferenz am 
29. September 1976 in Bonn einberufen, auf der 
dann Journalisten die Möglichkeit hatten, die 
Akten einzusehen und auch über den Inhalt zu 
berichten, von dem sich zumindest in einem Fall 
ein Schreiben auf die Beschaffung des Starfigh-
ters bezog. Dieses Vorgehen will Abg. Dr. Voss 
selbst verantwortet haben, da Dr. h. c. Strauß im 
Wahlkampf und für ihn nicht erreichbar gewesen 
sei. 

Die Zeugen Ministe rialrat Dr. Rieger und Ver-
waltungsangestellter Weiß haben sich bei ihren 
Aussagen auf eidesstattliche Erklärungen bezo-
gen, die sie zu diesem Komplex bereits im Som-
mer 1976 abgegeben hatten. Beide eidesstattli-
chen Erklärungen sind damals auf Bitten von 
Mitarbeitern von Dr. h. c. Strauß vorgelegt wor-
den, die von Ministerialrat Dr. Rieger ausweislich 
der dem Ausschuß überlassenen Kopie im An-
schluß an ein Telefongespräch mit dem Münche-
ner Referenten von Dr. h. c. Strauß, Dr. Knittel, 
und wegen der Eilbedürftigkeit noch am Vormit-
tag des 28. September 1976 durch Fernschreiben 
an die Adresse der CSU-Landesleitung in Bay-
ern, die von Verwaltungsangestellten Weiß auf 
Veranlassung von Dr. Voss unter dem Datum des 
29. September 1976. Da Dr. h. c. Strauß nach An-
gaben von Abg. Dr. Voss frühestens am 29. Sep-
tember 1976 von dem tatsächlichen Verbleib der 
Akten in Bonn erfahren hat, als Dr. Voss nach der 
von ihm veranstalteten Pressekonferenz telefo-
nisch „Entwarnung" gegeben haben will, ist es 
durchaus verständlich, daß er in dem abgehörten 
Telefongespräch noch von der Dresdner Bank als 
Aufbewahrungsort sprechen konnte. Anderer-
seits hatte zu dieser Zeit bereits sein Persönlicher 



Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode 	Drucksache 8/3835  

Referent mit dem früheren Leiter seines Minister-
büros gesprochen und zumindest von diesem er-
fahren, daß im BMF keinerlei Akten des BMVg, 
die in irgendeinem Zusammenhang mit Fragen 
der Beschaffung des Starfighters standen, vor-
handen oder nach der Bundestagswahl 1976 aus 
dem BMF entfernt worden waren. Das erklärt, 
daß Dr. h. c. Strauß sich am Nachmittag des be-
treffenden Telefongesprächs in einem gleichzei-
tig veröffentlichten B rief fernschriftlich an Bun

-

desverteidigungsminister Leber wenden und die-
sen um Mitteilung bitten konnte, ob und welche 
Informationen vom BMVg über den angeblichen 
Abtransport von Akten des Ministerbüros des 
BMF herausgegeben worden seien. 

4. Der Anlaß für die Erwähnung dieser Akten 
(Einsetzungsbeschluß II. 1) 

Auch im BMVg waren inzwischen Ermittlungen 
zu dem Aktenkomplex angestellt worden, die in 
der ebenfalls veröffentlichten Antwort von Bun-
desverteidigungsminister Leber darauf vom 
29. September 1976 Niederschlag fanden. Mini-
ster Leber konnte Dr. h. c. Strauß auf die Exi-
stenz einer Niederschrift vom 24. Januar 1967 
über die Übergabe von für Dr. h. c. Strauß in der 
Altaktenregistratur des BMVg aufbewahrten Ak-
ten einschließlich der zugehörigen Aktenver-
zeichnisse und deren Überführung in das BMF 
hinweisen. Auf diese Niederschrift war Ministe-
rialrat Rath gestoßen, der im Rahmen der nach 
Bekanntwerden der in den USA erhobenen Vor-
würfe gegen Lockheed erneut aufgenommenen 
Untersuchungen noch einmal der Aktenfrage 
nachgegangen war und nach der bereits erwähn-
ten Bundespressekonferenz die Suche auch auf 
die Akten des Ministerbüros in der Zeit von Dr. 
h. c. Strauß erstreckt hatte. 

Maßgebend war nach den Aussagen von Mini-
sterialrat Rath dafür, daß sich aus den zum Ver-
gleich herangezogenen Aktenverzeichnissen 
und Akten des Ministerbüros unter seinem 
Nachfolger ergab, daß dort auch Lockheed-Vor-
gänge geführt worden waren. Daraus zog Mini-
sterialrat Rath den durch andere Akten später 
belegten Schluß, daß in den Akten des Minister-
büros während der Amtszeit von Dr. h. c. Strauß 
gleichfalls auch Lockheed-Vorgänge vorhanden 
gewesen sein müßten. Nachdem ihm zunächst 
erklärt worden war, daß Ministerbüroakten nicht 
mehr vorhanden seien, und zur Begründung auf 
einen Wasserrohrbruch verwiesen wurde, der 
dann auch in der Presse Erwähnung fand, hat 
Ministerialrat Rath später festgestellt, daß die 
Akten nach dem Ausscheiden von Dr. h. c. 
Strauß zunächst in einem Keller auf der Hardthö-
he ausgelagert und von dort in das BMF über-
führt worden waren. In einem Telefongespräch 
mit Ministerialrat Ulrich erfuhr er dann, daß die 
Akten auch dort nicht mehr vorhanden seien, 
sondern bei Dr. h. c. Strauß' Weggang ausgeson-
dert und an einen unbekannten Ort verbracht 
worden seien. Ministerialrat Rath will seine Su-
che endgültig abgebrochen haben, als er von der 
bereits geschilderten Pressekonferenz hörte, auf 

der Dr. Voss die Aktenreste der Öffentlichkeit 
vorgestellt und dabei den tatsächlichen Hergang 
erwähnt hatte. 
Die einzelnen Schritte dieser Aktensuche, die 
zum Teil nicht von Ministerialrat Rath selbst, 
sondern von einem Mitarbeiter durchgeführt 
wurde, ergeben sich auch aus den Vermerken 
und Vernehmungsniederschriften, die dazu in 
dem Referat ES angefertigt wurden. Aus diesen 
Unterlagen des BMVg, die dem Ausschuß sämt-
lich vorgelegen haben, geht darüber hinaus her-
vor, daß es Ministerialrat Rath selbst wie der po-
litischen Leitung des BMVg, darunter insbeson-
dere Staatssekretär Fingerhut, dem er seit 1973 
unmittelbar unterstellt war, nicht darum ging, 
Verdachtsmomente einer Verbindung zwischen 
den aus den USA kommenden Bestechungsvor-
würfen gegen die Firma Lockheed und den Be-
schaffungsvorgängen zu konstruieren oder am 
Leben zu erhalten. Anders war auch die erst 
nach der Bundestagswahl 1976 erfolgte Beant-
wortung von Parlamentarischen Anfragen von 
Bundestagsabgeordneten zu den verschwunde-
nen Ministerbüroakten nicht zu verstehen. Wenn 
es darin hieß, aus noch vorhandenen Akten der 
Fachabteilungen ergebe sich, daß die Akten des 
Ministerbüros auch mehrere die F 104 bzw. die 
Firma Lockheed betreffende Vorgänge enthielten, 
so bezog sich das darauf, daß nach den Pressever-
öffentlichungen über die verschwundenen Unter-
lagen zur Beschaffung des Starfighters das Bundes-
amt für Wehrtechnik und Beschaffung (B WB) in Ko-
blenz wie das Militärgeschichtliche Forschungs-
amt (MGFA) in Freiburg dem BMVg gemeldet hat-
ten, daß bei ihnen Teilvorgänge lagerten, aus de-
nen sich wiederum ergab, daß einzelne Lock-
heed-Vorgänge seinerzeit im O riginal oder in 
Kopie an das Ministerbüro gegangen und dort 
verblieben waren. Diese Erkenntnisse sind in ei-
nem Vermerk von Ministe rialrat Rath vom 19. 
Oktober 1976 ausdrücklich festgehalten und 
dann in die Antwort auf die Fragen der Abgeord-
neten eingegangen. Die Angaben von Ministe-
rialrat Rath, seine Suche sei von Anfang an allein 
auf die Rekonstruktion der Entscheidungsabläu-
fe bei der Beschaffung des Starfighters, nicht da-
gegen auf die Ministerbüroakten als solche oder 
gar darin das Auffinden von Beweisen über ir-
gendwelche Schmiergeldzahlungen ausgerichtet 
gewesen, werden dadurch nicht widerlegt, son-
dern nur bestätigt. 

5. Erfolglose Suche nach dem Täter 
(Einsetzungsbeschluß I. 1 c, 10; 
Änderungsantrag 5) 

Während der Ausschuß die näheren Umstände 
des Telefongesprächs und dessen tatsächlichen 
Inhalt weitgehend zu klären vermochte, ist es 
ihm nicht gelungen, aufzudecken, wie und von 
wem es abgehört und aufgezeichnet werden  

konnte. Der Ausschuß hat damit bei seinen Er-
mittlungen ebenso wenig Erfolg gehabt wie die 
von der Bundesregierung eingesetzte Arbeits-
gruppe unter Staatssekretär a. D. Prof. Dr. Ernst 
und die Staatsanwaltschaft beim Landgericht 
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München. Nach Mitteilung der Deutschen Bun-
despost gegenüber dem Ausschuß handelt es 
sich damit um einen von nur zwei nicht aufge-
klärten Fällen illegalen Abhörens unter insge-
samt 45, die der Post bekannt geworden sind; der 
zweite betraf ein Telefongespräch zwischen dem 
CDU-Vorsitzenden Dr. Kohl und dem damaligen 
CDU-Generalsekretär Prof. Dr. Biedenkopf, von 
dem ebenfalls später eine Niederschrift in die Öf-
fentlichkeit lanciert wurde. 
Daß das Telefongespräch zwischen Dr. h. c. 
Strauß und Chefredakteur Scharnagl durch ei-
nen unbefugten Eingriff unmittelbar in das Tele-
fonleitungsnetz abgehört wurde, scheint nach 
den Erkenntnissen des Ausschusses am wahr-
scheinlichsten. Die lückenlose Wiedergabe der 
Ausführungen beider Gesprächspartner schließt 
nämlich aus, daß etwa nur einer von ihnen, z. B. 
mit Hilfe eines versteckt installierten Mikro-
phons, heimlich belauscht und aus dieser Auf-
nahme dann das gesamte Gespräch rekonstruiert 
worden ist. Nach Auffassung des Ausschusses ist 
in diesem Falle wahrscheinlich auch nicht mit ei-
ner „Wanze" gearbeitet worden. Durch den Ein-
bau eines Minisenders in einen Telefonapparat, 
dessen Sendungen dann von einem anderen Ge-
rät außerhalb empfangen werden können, kann 
zwar ein vollständiges Telefongespräch auch oh-
ne Manipulation am eigentlichen Telefonnetz 
der Deutschen Bundespost abgehört werden; ein 
derartiger Minisender müßte aber im Telefonap-
parat des Telefonteilnehmers eingebaut gewesen 
sein, der das direkte Ziel eines solchen Ang riffes 
bildete. 
Dieses Ziel war nach der Überzeugung des Aus-
schusses nicht Chefredakteur Scharnagl, sondern 
Dr. h. c. Strauß, der nach eigenen Bekundungen 
gegenüber der Presse wie nach seiner Aussage 
vor dem Ausschuß schon früher gewarnt worden 
sein will, daß sein Telefon abgehört werde. Die 
entsprechende Warnung ist nach seinen Anga-
ben von einem Bundestagskollegen gekommen, 
den seinerseits ein Nachrichtendienst informiert 
haben soll. Den Namen dieses Kollegen hat Dr. 
h. c. Strauß vor dem Ausschuß unter Berufung 
auf sein Zeugnisverweigerungsrecht als Mitglied 
des Deutschen Bundestages nicht genannt; ähn-
liche Warnungen sind jedoch auch dem CSU-
Bundestagsabgeordneten Dr. Riedl (München) 
zugegangen, der seinerseits bereits -1973 den 
Bundestagspräsidenten davon informiert hat, er 
habe Hinweise aus einem Nachrichtendienst, 
daß Politiker in Bonn abgehört würden. Der Aus-
schuß hat die Unterlagen über die damals ange-
stellten Untersuchungen noch einmal herangezo-
gen und auch die beteiligten Personen gehört, 
konkrete Nachweise für ein tatsächliches illega-
les Abhören allgemein oder gar in dem von ihm 
zu untersuchenden Fall dabei jedoch nicht ge-
funden. Den oder die angeblichen Informanten 
aus dem Nachrichtendienst selbst zu befragen, 
war ihm nicht möglich, da auch der Abgeordnete 
Dr. Riedl (München) sich auf sein Zeugnisver-
weigerungsrecht berufen hat. 
Anders als im Fall Dr. Kohl/Prof. Dr. Biedenkopf 
wurde das Telefonat zwischen Dr. h. c. Strauß 

und Chefredakteur Scharnagl als Ortsgespräch 
geführt. Dr. h. c. Strauß telefonierte von einem 
normalen Einzelapparat in seiner Bürowohnung 
im 14. Stock des Hauses Listseeweg 7 aus, wäh-
rend Chefredakteur Scharnagl den Nebenstel-
lenapparat in seinem Dienstzimmer benutzte, der 
über die Telefonzentrale in der Rezeption der Re-
daktion des Bayern-Kurier im Hause Lazarett-
straße angeschlossen war. Nach der Erinnerung 
von Dr. h. c. Strauß war er es, der angerufen hat-
te, was auch die Eingangssätze der Niederschrift 
erklärt; ob tatsächlich das Gespräch zunächst zu-
sammengebrochen war und erst wiederherge-
stellt werden mußte, konnten Dr. h. c. Strauß wie 
Chefredakteur Scharnagl nicht mehr sagen. 
Durch Anhörung von Sachverständigen der 
Deutschen Bundespost wie durch Augenschein-
nahme an Ort und Stelle in München hat sich 
der Ausschuß einen eigenen Eindruck davon 
verschafft, wie die Verbindung zwischen den 
beiden Telefonanschlüssen technisch hergestellt 
wurde bzw. verlief und an welcher Stelle ein un-
befugtes Abhören möglich gewesen sein könnte. 
Dabei hat er sich davon überzeugt, daß auf dem 
Wege eines Gesprächs von einem Teilnehmer 
zum anderen die Möglichkeit des Abhörens um-
so geringer wird, je weiter das Gespräch sich auf 
beiden Seiten vom Telefongerät entfernt. Denn 
die Individualisierung der einzelnen Leitungen, 
über die das Gespräch jeweils geführt wird, wird 
in dem Maße schwieriger bzw. unmöglich, in 
dem die Verbindung in das allgemeine Telefon-
netz übergeht und nicht mehr eine bestimmte 
Leitung benutzt, sondern sich aus einem ganzen 
Bündel von Leitungen eine freie aussucht. Auch 
für einen Laien rückverfolgbar ist ein individuel-
ler Anschluß deshalb nur bis zum sog. Endvertei-
ler, der bei einem Mehrfamilienhaus auch meh-
rere Anschlüsse enthalten kann, bei einem Einf a-
milienhaus dagegen den Einzelanschluß ermög-
licht. Bereits in der nächsten Station, dem sog. 
Kabelverzweiger, der die Telefonanschlüsse ei-
ner ganzen Straße aufnimmt, vermag nur ein 
Fachmann noch den einzelnen Anschluß heraus-
zufinden. Auf dem weiteren Weg zur nächsten 
Schaltzentrale läuft der einzelne Anschluß als ei-
ne von bis zu 1 000 Adern in besonderen Rohren 
unter der Erde, die nur in gewissen Abständen 
durch Kontrollschächte zugänglich sind. Zuletzt 
identifizierbar ist der Anschluß in der Schaltzen-
trale, so daß legale Abhöraktionen nach dem G 10

-

Gesetz oder der Strafprozeßordnung (StPO) hier 
vorgenommen werden. 
Nach dem Eindruck, den der Ausschuß gewon-
nen hat, ist ein unbefugtes Manipulieren oder ein 
illegales Abhören hier jedoch kaum möglich, da 
der Zutritt auf Bedienstete der Post beschränkt 
ist, und auch diese. nicht über die technische 
Ausrüstung verfügen, um sich an dieser Stelle 
unbemerkt in ein Gespräch einzuschalten. Auch 
in Fällen legalen Abhörens durch die dazu be-
fugten amtlichen Stellen werden die erforderli-
chen Geräte deshalb vom Landeskriminalamt 
bzw. von den zuständigen Diensten, wo sie im 
übrigen ständig und unter kontrolliertem Ver-
schluß sind, gegen Quittung der Post zur Verfü- 
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auch darauf beruhen, daß der Dienstsitz des 
Journalisten Palmer dem Absender nicht be-
kannt war, zumal er nicht im Impressum der „Süd-
deutschen Zeitung" aufgeführt ist, so daß der Ab-
sender deshalb die Münchner Anschrift wählte. 
Ebenso wenig lassen sich aus der Tatsache, daß 
der Umschlag in Frankfurt zur Post gegeben 
wurde, Schlüsse ziehen. In der Vergangenheit 
sind zwar mehrfach schon anonyme Postsendun-
gen ähnlicher Zielsetzung in Frankfurt abge-
stempelt gewesen; konkrete Hinweise auf Urhe-
ber und Täter waren daraus aber nicht zu gewin-
nen. 

Bei dem großen Empfängerkreis der Berichte des 
BND, der von den verschiedenen Stellen im eige-
nen Haus über das BfV und den MAD, das BMI 
und das BMVg, das Gremium und die Kommis-
sion nach dem G 10-Gesetz bis hin zu ausländi-
schen Diensten reichen kann, läßt sich ein Ver-
dacht nicht präzisieren oder gar beweisen. Eben-
so wie bei dem Abhörvorgang als solchem deu-
ten auch bei der Anfertigung der Niederschrift 
alle Umstände darauf hin, daß es sich nicht um 
eine einmalige, eher zufällige Tat eines Laien 
handelte, sondern daß hier Kenner der Arbeit der 
Nachrichtendienste tätig geworden sind, die 
über beträchtliches Insiderwissen verfügten. 

7. Keine Nachweise für eine Beteiligung der 
Nachrichtendienste 
(Einsetzungsbeschluß I. 12, 13, II. 10, 11; 

Änderungsantrag II., 5) 

Der Ausschuß hat für eine Mitwirkung des BND 
selbst an dem Abhörvorgang als solchem wie an 
der Anfertigung der Niederschrift oder ihrer Ver-
sendung ebenso wenig einen Nachweis gefun- 
den wie etwa für die Beteiligung anderer amtli-
cher Stellen. Seine eigenen Ermittlungen haben 
vielmehr die Feststellungen der Bundesregie-
rung wie von Staatssekretär a. D. Prof. Dr. Ernst 
bestätigt, daß Nachrichtendienste des Bundes 
oder eines Landes weder legal noch unter Über-
schreitung ihrer Kompetenzen und ohne Auftrag 
tätig geworden sind. 

Nach Artikel 10 GG ist das Brief-, Post- und 
Fernmeldegeheimnis unverletzlich; Beschrän-
kungen dürfen nur aufgrund eines Gesetzes an-
geordnet werden. Für den Bereich der Strafver-
folgung ist die entsprechende Regelung in den 
§§ 100 a und 100 b StPO enthalten. Eine richterli-
che Anordnung, wie sie unter den dort abschlie-
ßend aufgeführten Voraussetzungen für das Ab-
hören und Aufnehmen auf Tonträger von Tele-
fongesprächen erforderlich gewesen wäre, ist je-
doch beim örtlich zuständigen Landgericht Mün-
chen I weder ergangen noch überhaupt bean-
tragt worden. Auch eine aus Gründen des Staats-
schutzes erforderliche und gerechtfertigte Über-
wachung des Telefonverkehrs bei Dr. h. c. Strauß 
oder Chefredakteur Scharnagl aufgrund von § 2 
des G 10-Gesetzes ist nicht vorgenommen wor-
den. Ebenso ist auszuschließen, daß gerade das 
betreffende Telefongespräch etwa im Rahmen 
der dem BND vorbehaltenen strategischen Kon

-

trolle nach § 3 des G 10-Gesetzes, die die vorhe-
rige Zustimmung des Abgeordnetengremiums 
nach § 9 dieses Gesetzes erfordert, abgehört und 
aufgezeichnet wurde. 

Insoweit haben sich alle von Dr. h. c. Strauß und 
der CDU/CSU unmittelbar nach Bekanntwerden 
des Abhörfalles erhobenen Vorwürfe als grund-
los erwiesen. Dr. h. c. Strauß kann dabei für die 
Aufstellung entsprechender Behauptungen zu-
gute gehalten werden, daß er dadurch verunsi-
chert war, daß, wie sich nachträglich herausge-
stellt hat, zur Zeit seines dann abgehörten Tele-
fongesprächs mit Chefredakteur Scharnagl das 
BayLfV im Bekanntenkreis von Dr. h. c. Strauß 
recherchiert hatte, weil die Gefahr seiner Aus-
spähung durch einen östlichen Nachrichten-
dienst bestand. 

Der Ausschuß hat es als seine Pflicht angesehen, 
auch diesem Vorgang nachzugehen, obwohl er 
in den politischen Verantwortungsbereich der 
bayerischen Landesregierung fällt. Die Staatsre-
gierung hat dem Ausschuß zunächst nur das Pro-
tokoll ihres Berichts über diesen Vorgang, der 
erst durch eine Veröffentlichung in der Presse 
bekannt wurde, vor dem Sicherheitsausschuß 
des bayerischen Landtages überlassen und erst 
nach anfänglicher Weigerung dem Präsidenten 
des BayLfV, Dr. Ziegler, sowie den beiden frühe-
ren bayerischen Innenministern Dr. Seidl und Dr. 
Merk, von denen der erste zur Zeit des Auftau-
chens der Niederschrift, der zweite zur Zeit des 
Telefongesprächs im Amt war, Aussagegenehmi-
gung erteilt. Anhand der daraufhin gemachten 
Aussagen hat der Ausschuß den Eindruck ge-
wonnen, daß in jenem Zusammenhang zumin-
dest keine Telefone, insbesondere nicht das von 
Dr. h. c. Strauß, abgehört wurden. 

Dr. h. c. Strauß und der CSU kann nach Überzeu-
gung des Ausschusses ferner zugute gehalten 
werden, daß in die Zeit des Berichts der „Süd-
deutschen Zeitung" über das Abhörprotokoll die 
unaufgeklärte angebliche Entführung des Aus-
landsreferenten der CSU-Landesleitung, Hu-
ber, fiel. Dessen zeitweiliges Verschwinden er- 
klärt auch das Verhalten von Dr. h. c. Strauß bei 
einem Vorfall am 13. Februar 1978 in München, 
der erst durch eine Presseveröffentlichung be-
kannt wurde. Damals hielt sich ein Observations-
trupp der MAD-Gruppe VI mit vier Fahrzeugen 
in Verfolgung eines Verdachtsfalls, der seit 
17 Jahren schwebte, aber erst seit 1977 auf eine 
bestimmte Verdachtsperson bezogen bearbeitet 
wurde, seit drei Tagen zur Beobachtung in der 
Lazarettstraße auf, wo diese Person ihre Woh-
nung hatte. Von dem Einsatz war das BayLfV, 
nicht jedoch die Sicherungsgruppe Bonn infor-
miert. Die dem Observationstrupp angehörenden 
MAD-Mitarbeiter waren vorher nicht besonders 
darauf aufmerksam gemacht worden, daß in die-
ser Straße auch die CSU-Landesleitung lag. Am 
vierten Tag ihrer Observationstätigkeit fielen Be-
amten der Sicherungsgruppe Bonn des BKA, die 
Dr. h. c. Strauß zu seinem Schutz in einem geson-
derten Fahrzeug begleiten, die Fahrzeuge des 
MAD-Observationstrupps auf. Als der Observa- 
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des Referats ES im BMVg als Zeugen vor dem 
Ausschuß gemacht haben. 

Erstmals wieder aktuell wurde der Vorgang im 
August 1975 durch die Meldung einer Presse-
agentur zu in den USA getroffenen Feststellun-
gen über Schmiergeldzahlungen der Firma Lock-
heed. Damals untersuchte der zur Kontrolle mul-
tinationaler Konzerne eingesetzte, nach seinem 
Vorsitzenden Church benannte Unterausschuß 
des Auswärtigen Ausschusses im amerikani-
schen Senat die Verkaufspraktiken amerikani-
scher Firmen und stieß dabei auch auf die Firma 
Lockheed, von der mehrere Zeugen vor dem 
Ausschuß behaupteten, sie habe in verschiede-
nen Ländern bedeutende Summen an politische 
Parteien, Politiker, Offiziere, Beamte und Ange-
stellte gezahlt, um den Verkauf ihrer Produkte zu 
fördern. Aufgrund dieser Aussagen leitete auch 
die Börsenaufsichtsbehörde der USA, die SEC, 
ein offizielles Verfahren ein, in dessen Verlauf 
sie Geschäftsunterlagen der Firma Lockheed be-
schlagnahmte und ihrerseits Zeugen vernahm. 
Die Ergebnisse der Untersuchungen auf ameri-
kanischer Seite wiederum führten dazu, daß Bel-
gien, Italien, Japan, die Niederlande, Portugal, 
Schweden, Spanien, die Türkei und weitere 
Staaten, die mit Lockheed in Geschäftsverbin-
dungen gestanden hatten, mit Unterstützung der 
USA ihrerseits Ermittlungen im eigenen Lande 
zu den Verkaufspraktiken einleiteten, die in eini-
gen Fällen zu Ministeranklagen und anderen po-
litischen Konsequenzen führten. In der Bundes-
republik, die der größte Bezieher von Flugzeu-
gen der Firma Lockheed gewesen und in die die 
meisten Provisionen geflossen waren, erschien 
schon am 29. August 1975 ein Mitarbeiter des 
Church-Ausschusses, um erste Kontakte mit dem 
Referat ES im BMVg aufzunehmen und die Hilfe 
des amerikanischen Senats bei der Aufklärung 
möglicher Bestechungsvorgänge zuzusagen. 

In seinem Antwortschreiben vom 6. November 
1975 auf ein entsprechendes schriftliches Ange-
bot von Senator Church vom 16. September 1975 
wies der Bundesminister der Verteidigung Leber 
jedoch darauf hin, daß Untersuchungen zu die-
sen Vorwürfen seit langem ohne Ergebnis abge-
schlossen seien, weshalb es als zweckdienlich er-
scheine, zunächst in den USA vorhandene neue 
Informationen und die sich daraus für den 
Church-Ausschuß ergebenden Fragen zu über-
mitteln. 

2. Die Rolle Hausers bei der Entstehung 
der Gerüchte 
(Einsetzungsbeschluß II. 1) 

Konkrete Hinweise auf die CSU als Empfänger 
von Zuwendungen der Firma Lockheed im Zu-
sammenhang mit der Beschaffung des Starfigh-
ters durch die Bundeswehr tauchten auch in den 
USA erstmals auf, als im Rahmen der Anhörung 
von Mitarbeitern der Firma Lockheed ein frühe-
rer Angestellter des Koblenzer Verbindungsbü-
ros, Hauser, am 6. Oktober 1975 vor dem 

Church-Ausschuß und am 12. und 13. Januar 
1976 vor der Börsenaufsichtsbehörde unter Eid 
aussagte, er wisse aus eigener Kenntnis von um-
fangreichen Zuwendungen der Firma Lockheed 
an die CSU und mehrere mit dem Starfighter-Ge-
schäft befaßte Personen. Hauser, ein in den drei-
ßiger Jahren mit seinen Eltern in die USA emi-
grierter gebürtiger Wiener, war nach verschiede-
nen gescheiterten Versuchen, beruflich Fuß zu 
fassen, in die amerikanische Armee eingetreten 
und mit dieser als Offizier einer Militärpolizeiein-
heit bei Kriegsende nach Bayern gekommen, wo 
sich eine engere Bekanntschaft zwischen ihm 
und Dr. h. c. Strauß entwickelte, der 1945 stell-
vertretender Landrat und 1946 Landrat von 
Schongau wurde. Nach Darstellung von Dr. h. c. 
Strauß als Zeuge vor dem Ausschuß hat Hauser 
damals der deutschen Zivilbevölkerung verschie-
dentlich Wohltaten erwiesen und ist erst später 
einem Degenerationsprozeß unterlegen; aus den 
Unterlagen des BMVg und des BMI über Hauser, 
die der Ausschuß beigezogen hat, ergibt sich je-
doch, daß dieser sich nicht nur während seines 
Einsatzes in Korea, wo er in besonderer Mission 
verwendet wurde, wegen Unregelmäßigkeiten 
im Dienst verantworten mußte. Nach seiner Ent-
lassung aus der Armee Ende der fünfziger Jahre 
ließ er sich als Lobbyist im Luftfahrtbereich nie-
der; 1961 wurde er durch die Vermittlung von 
Dr. h. c. Strauß, der die Verbindung zu ihm nicht 
hatte abreißen lassen und sogar Pate eines seiner 
Kinder wurde, von der Firma Lockheed einge-
stellt und bis 1964 in deren Koblenzer Büro ver-
wendet. 

Während dieser Zeit wie auch während seiner 
späteren Beschäftigungen für andere Firmen 
hielt Hauser engen Kontakt zum BMVg und zum 
BWB, darunter auch zum Referat ES, das er mit 
Informationen aus dem Rüstungshandel versorg-
te. Wie Ministerialdi rigent Schnell und Ministe-
rialrat Rath in ihrer Aussage betont haben, waren 
stets größere Teile seiner Darstellungen richtig, 
der häufig wichtigere Rest jedoch nur halbwahr 
oder sogar falsch. Bereits Mitte der sechziger 
Jahre machte er so belastende Angaben über die 
Firma Lockheed und ihre geschäftlichen Verbin-
dungen, bestritt aber gleichzeitig in einem 
staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren 
jede Kenntnis von Zahlungen an die CSU oder 
Dr. h. c. Strauß, von denen der englische Ge-
heimdienst damals erfahren haben wollte. Aus 
Ermittlungsakten u. a. der Bundesanwaltschaft, 
die der Ausschuß beigezogen hat, ergibt sich, 
daß Hauser mehrfach im Zusammenhang mit 
dem Verdacht geheimdienstlicher Tätigkeit für 
Staaten des Warschauer Paktes genannt wurde, 
sich aber 1970 unwidersprochen darauf berufen 
konnte, er habe im Auftrage des BND gehandelt. 
1972 vom Landgericht Bonn wegen Straftaten im 
Zusammenhang mit seiner geschäftlichen Tätig-
keit zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, setzte er 
sich vor Eintritt der Rechtskraft des Urteils in die 
USA ab. Öffentlich bekannt wurde er nach seiner 
Aussage vor dem Church-Ausschuß durch Inter-
views und Berichte in der deutschen und interna-
tionalen Presse; Tagebuchaufzeichnungen mit 
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nat, der amerikanischen Regierung und der dor-
tigen Börsenaufsicht vorliegenden Akten, aus de-
nen sich etwaige Korruptionshandlungen im Zu-
sammenhang mit dem Ankauf von Rüstungsgü-
tern durch die Bundesrepublik Deutschland er-
geben könnten. Auf dieses Schreiben hin erging 
eine Einladung zu einem ersten Vorgespräch am 
27. April 1976 im State Department in Washing-
ton über ein Verwaltungsabkommen, bei dem 
die amerikanische Seite ein Vertragsmuster vor-
legte, das auch den anderen, bis dahin abge-
schlossenen Verträgen zugrundegelegen hatte, 
aber nur von Italien fast unverändert angenom-
men worden war. Wie die Botschaft in ihrem Be-
richt an das Auswärtige Amt hervorhob, hatten 
die Amerikaner betont, daß sie nach den Erfah-
rungen mit Italien darauf bestehen müßten, daß 
das Material nur „Law Enforcement Agencies", 
also staatlichen Einrichtungen mit Rechtspflege

-

aufgaben, zugänglich gemacht und darüber hin-
aus strenge Geheimhaltung garantiert werden 
müsse, damit nicht der Eindruck der Einmi-
schung in innenpolitische Angelegenheiten er-
weckt werde; außerdem sollte der Vertrag als 
Ressortabkommen zwischen den beiden Justiz-
ministerien abgeschlossen werden. 
Mit Schreiben vom 6. Mai 1976 beauftragte der 
Bundeskanzler den BMJ daraufhin nun endgül-
tig mit der Federführung für die weiteren Ver-
handlungen und erteilte ihm einen konkreten 
Verhandlungsauftrag. Der BMJ antwortete dar-
auf am 14. Mai 1976; am 25. Mai 1976 trat die in-
terministerielle Arbeitsgruppe erneut zusammen 
und erarbeitete einen eigenen Entwurf für ein 
derartiges Abkommen, der gegenüber den ame-
rikanischen Vorstellungen zwei Abweichungen 
enthielt: Zum einen sollte ein Regierungsabkom-
men abgeschlossen werden, zum anderen sollte 
das Material über die eigentliche Rechtspflege 
hinaus für sonstige amtliche Zwecke verwendet 
werden können. Dieser deutsche Entwurf wurde 
am 10. Juni 1976 dem AA zur Weiterleitung an 
die deutsche Botschaft in Washington übermit-
telt, die ihn ihrerseits am 23. Juni 1976 zusam-
men mit einem Aide-mémoire dem State Depart-
ment übergab. Nachdem die amerikanische 
Regierung Verhandlungsbereitschaft signalisiert 
und der BMJ die ihm vorgeschlagene Verhand-
lungslinie gebilligt hatte, erörterten Delegatio-
nen des Justizministeriums der Vereinigten Staa-
ten von Amerika und des BMJ vom 7. bis 9. Juni 
1976 in Washington erneut die Angelegenheit. 
Der als Ergebnis schließlich paraphierte Entwurf 
eines Abkommens über gegenseitige Unterstüt-
zung bei der Ausübung der Rechtspflege im Zu-
sammenhang mit der Lockheed Aircraft Corpora-
tion kehrte zu der Form der Ressortvereinbarung 
zurück, da ein Regierungsabkommen mit den in 
dem deutschen Entwurf enthaltenen detaillierten 
Regelungen in den USA die vorherige Ratifizie-
rung durch den Kongreß erfordert hätte, ging 
aber ansonsten auf die deutschen Wünsche ein. 
Lediglich in der Frage der Überlassung der zu er-
wartenden Unterlagen an einen parlamentari-
schen Untersuchungsausschuß blieben die Ame-
rikaner hart, da sie den Eindruck der Förderung 

einer primär politischen Verwendung vermeiden 
wollten; die einzige Ausnahme, die sie von die-
sem Grundsatz gemacht hatten, betraf die Nie-
derlande, wo eine Dreier–Kommission die Aus-
wertung vornahm, die dann zum Verzicht von 
Prinz Bernhard auf einen großen Teil seiner öf-
fentlichen Ämter führte. 

Nach ihrer Rückkehr legte die deutsche Delega-
tion Verhandlungsablauf und Verhandlungser-
gebnis in einem Vermerk für die Leitung des 
BMJ nieder und empfahl den Abschluß des Ver-
trages in dieser Form. Bevor die Äußerungsfrist 
für die um ihr Einverständnis gebetenen übrigen 
an der interministeriellen Arbeitsgruppe beteilig-
ten Ressorts ablief, bat der Bundeskanzler mit 
Schreiben vom 28. Juli 1976, das allerdings erst 
am 10. August 1976 dort einging, den BMJ um 
Prüfung, ob das Abkommen nicht doch dahin er-
gänzt werden könne, daß das anfallende Mate-
rial auch parlamentarischen Untersuchungsaus-
schüssen zugänglich gemacht werden dürfe. Ei-
ner gleichzeitig von ihm gemachten Anregung 
folgend entschloß man sich im BMJ daraufhin am 
26. August 1976, weitere Verhandlungen mit den 
Amerikanern auf Staatssekretärsebene zu versu-
chen. Durch Noten vom 1. und 15. September 
1976 deutscherseits schriftlich vorbereitet, fan-
den diese Verhandlungen vom 20. bis 24. Sep-
tember 1976 in Washington statt. Wenn auch kei-
ne Änderung des eigentlichen Vertrages gelang, 
wurde doch eine Ergänzung der vereinbarten 
Niederschrift zu dem Vertrag erreicht, die es 
dem BMJ erlaubte, Informationen, die ihm auf-
grund des Vertrages von den USA zur Verfügung 
gestellt würden, nach vorheriger Konsultation 
und Zustimmung des amerikanischen Justizmini-
steriums zur Erfüllung von durch das Grundge-
setz begründeten Verpflichtungen zu verwen-
den. 

Erst der Abschluß des Abkommens in dieser 
Form und mit diesem Inhalt ermöglichte eine 
umfassende Auswertung aller in den USA ange-
fallenen Unterlagen – einschließlich ihrer Über-
lassung an diesen Untersuchungsausschuß, der 
aus den Aussagen von Staatssekretär Dr. Erkel 
vom BMJ und Ministerialrat Rath vom BMVg so-
wie aus den dazu vorgelegten Sachakten des 
BMJ den Eindruck gewonnen hat, daß die Bun-
desregierung hier verantwortungsbewußt und 
zügig zugleich verhandelte. 

Die eingetretenen Verzögerungen sind auf die 
unterschiedlichen Interessen der Verhandlungs-
partner zurückzuführen, wobei auf amerikani-
scher Seite die Zurückhaltung noch durch die Er-
fahrungen mit anderen Staaten verstärkt wurde, 
auf deutscher Seite mit dem BMJ ein eigentlich 
in der Sache selbst nicht zuständiges Ressort ver-
handeln mußte. Daß das endgültige Zustande-
kommen des Vertrages und die sich unmittelbar 
anschließende Bitte an die USA um Herausgabe 
des Materials in die letzte Phase des Bundestags-
wahlkampfes 1976 fielen, ist als solches der Bun-
desregierung nicht anzulasten; vor allem hat sie 
nach den Feststellungen des Ausschusses die 
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früheren § 298 StGB verweist und den. MAD als 
befugt im Sinne der Neufassung dieser Vorschrift 
erklärt. Schon 1971 erging dann die Anordnung, 
daß der Einsatz aller technischen Sondermittel 
von einer Entscheidung der Abteilung I, also der 
Spionageabwehr, abhängig zu machen sei. Als 
Ergebnis einer Arbeitstagung „Technik" des 
MAD im Frühjahr 1974 wurde weiter festgelegt, 
daß Kleinstsender nicht mehr bei den MAD

-

Gruppen geführt, sondern allein für Zwecke der 
Spionageabwehr nach Entscheidung der Abtei-
lung I des ASBw an die betreffende Gruppe für 
die Dauer des Einsatzes ausgegeben werden 
durften. Mit der zunehmenden Bedrohung der 
Bundeswehr durch eine Gefährdung von innen 
wurde auf einer weiteren Arbeitstagung im De-
zember 1974 entschieden, technische Sondermit-
tel auch in Fällen des Verdachts der Zersetzung 
zum Einsatz zuzulassen; da man sich der Proble-
matik anscheinend jedoch bewußt war, wurde 
hier zusätzlich ein ausdrücklicher Befehl des 
Amtschefs des ASBw oder seines Stellvertreters 
gefordert. Das erklärt auch, daß in einigen der 
später bekanntgewordenen 11 Fälle etwa der 
Rechtsberater des ASBw oder der Abteilungslei-
ter I vom Einsatz von Lauschmitteln abgeraten 
hatten, der Einsatz dann aber doch erfolgte. 

3. Das Bekanntwerden des Falles Holz 

In ihrer Ausgabe vom 26. Januar 1978, die be-
reits am 24. Januar 1978 in Bonn verbreitet wur-
de, berichtete die Illustrierte „Quick" unter dem 
Titel „Leber's Sekretärin abgehört" ausführlich 
über den bis dahin öffentlich nicht bekannten 
Fall Holz. Bundesminister Leber nahm daraufhin 
in der Sitzung der SPD-Bundestagsfraktion vom 
selben Tage dazu Stellung und erläuterte die Zu-
sammenhänge; seine Ausführungen wurden im 
Wortlaut von der SPD-Fraktion veröffentlicht. 
Auch in der in der selben Woche stattfindenden 
2. Lesung des Bundeshaushalts spielte der 
Lauschmitteleinsatz des MAD eine Rolle. Bun-
desminister Leber stellte im Zusammenhang mit 
der Beratung des Einzelplans des BMVg am 
26. Januar 1978 noch einmal den Ausgangssach-
verhalt einschließlich seiner Aufforderung an 
den MAD nach der Aufdeckung des Falles 
Dr. Traube, über mögliche vergleichbare Fälle zu 
berichten, dar und verwies darauf, daß er als 
Antwort bekommen habe, „daß in diesem Falle 
Lauschmittel in Privatwohnungen ohne Einwilli-
gung des Wohnungsinhabers eingesetzt worden 
sind und daß dieses der einzige Fall dieser Art 
ist, den er praktiziert hat".  

Bereits am 27. Januar 1978 erschienen dann 
Agenturvorausmeldungen über Berichte in den 
Wochenendausgaben der Presseorgane „Bild", 
„Welt" und „Welt am Sonntag", die weitere Fälle 
von Lauschmitteleinsätzen des MAD aufdecken 
würden. Nach Informationen der „Bild-Zeitung" 
sollte es sich um sechs Fälle handeln; die übrigen 
Zeitungen nannten keine Zahlen. In der Bundes-
pressekonferenz am 30. Januar 1978 wurde dann 
überwiegend nach diesen anderen Fällen ge-
fragt. Der Sprecher des BMVg antwortete so aus

-

weichend wie möglich, dementierte jedoch hier 
wie an anderer Stelle, daß der Parlamentarische 
Staatssekretär Dr. von Bülow gegenüber einer 
Presseagentur von vier oder fünf weiteren Fällen 
gesprochen habe. 

Vom BMVg war bereits am Tage vor der Bundes-
tagsdebatte vom 26. Januar 1978 Auftrag erteilt 
worden, noch einmal sämtliche Lauschmittelein-
sätze des MAD zusammenzustellen. Gleichzeitig 
erfolgte eine kritische Überprüfung der bisher 
vom BMVg vorgenommenen rechtlichen Einord-
nung entsprechenden Vorgehens, an deren Ende 
das Ergebnis stand, daß durchaus auch Ge-
schäftsräume den Schutz des Artikels 13 GG ge-
nießen. Im Laufe des 31. Januar 1978 kam Bun-
desminister Leber, wie er inzwischen am 7. De-
zember 1978 vor dem Deutschen Bundestag noch 
einmal erklärt hat, daraufhin zu der Erkenntnis, 
daß er unter diesen Umständen am 26. Januar 
1978 eine objektiv unrichtige, weil unvollständi-
ge Auskunft gegeben hatte. In der Kabinettssit-
zung vom 1. Februar 1978 bot er deshalb seinen 
Rücktritt an, der vom Bundeskanzler nach eini-
gem Zögern auch angenommen wurde. Während 
der „Stern" noch Details über weitere Fälle be-
richtete, wie die übrige Presse jedoch hinsichtlich 
des tatsächlichen Umfangs der Lauschaktion des 
MAD nur Spekulationen anstellte, lud der Bun-
deskanzler am 3. Februar 1978 die Vorsitzenden 
der drei Fraktionen des Deutschen Bundestages 
ein, sich gemeinsam über die inzwischen festge-
stellten Fälle des Einsatzes von Lauschmitteln 
durch den MAD informieren zu lassen. Da das 
parlamentarische Vertrauensmännergremium 
nach der Bundestagswahl 1976 nicht wieder zu-
standegekommen und das Gesetz über die parla-
mentarische Kontrolle nachrichtendienstlicher 
Tätigkeit des Bundes noch nicht eingebracht und 
verabschiedet war, stellte dieses Vorgehen einen 
angemessenen Weg dar, das Parlament über er-
folgte Grundrechtsverstöße umfassend in Kennt-
nis zu setzen, ohne gleichzeitig die Arbeit der 
Dienste unverhältnismäßig zu gefährden. Die 
Fraktionsvorsitzenden von SPD und FDP nahmen 
das Angebot auch an und wurden über die ins-
gesamt elf inzwischen festgestellten Fälle des 
Lauschmitteleinsatzes durch den MAD unterrich-
tet; der Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion 
lehnte eine Teilnahme ab. 

Öffentlich bekannt wurden diese elf Fälle erst, als 
der  „Stern" in seiner Ausgabe vom 30. März 1978 
im Zusammenhang mit einem Bericht über 
die Entdeckung einer in den Amtsräumen des 
Referats ES des BMVg ohne Wissen des Refe-
renten installierten „Wanze" auch eine Liste die-
ser elf Fälle veröffentlichte. Nach den Feststel-
lungen des Ausschusses ist diese Liste identisch 
mit einer Vorlage von Brigadegeneral Komossa 
als Amtschef des ASBw, die dieser am Abend des 
31. Januar 1978 nach einem mündlichen Vortrag 
bei Bundesminister Leber anhand seiner hand-
schriftlichen Notizen im Ministervorzimmer dik-
tiert hatte und von der er selbst erst später eine 
Kopie erhielt, die er in seinem Panzerschrank 
aufbewahrte. 
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ins Finanzministerium bringen" . Dr. h. c. Strauß 
muß zum Zeitpunkt des Telefongesprächs mit 
Chefredakteur Scharnagl sowohl von dieser Ver-
öffentlichung, wie auch von der etwas unter-
schiedlichen Darstellung in der überregionalen 
und der Stadtausgabe der Süddeutschen Zeitung 
gewußt haben, wie sich aus Seite 3 des „Abhör-
protokolls" ergibt. 

Welchen Zweck die Angabe der „Feststellungs-
zeit" 6. September bis 11. September 1976 im 
„Abhörprotokoll" hatte, konnte durch die Be-
weisaufnahme nicht geklärt werden, zumal es 
unverständlich erscheint, über ein einziges Tele-
fongespräch eine Feststellungszeit „von–bis" zu 
nennen. 

Für die konkrete Festlegung des Gesprächster-
mins war nach dem Ergebnis der Untersuchung 
folgendes ausschlaggebend: 

Dr. h. c. Strauß hatte am Montag, dem 27. Sep-
tember 1976, elf Wahlveranstaltungen in seinem 
Wahlkreis. Auf dem Wege zu einer Wahlveran-
staltung nach Oberammergau erreichte ihn die 
Bitte des Leiters seines Büros in der CSU-Lan-
desleitung in München, Dr. Knittel, ihn wegen 
bestimmter Vorgänge in Bonn dringend anzuru-
fen. Bei seinem Rückruf aus dem Hause von 
Staatsminister Streibl in Oberammergau erfuhr 
Dr. h. c. Strauß von Dr. Knittel, daß Staatssekre-
tär Fingerhut im Zusammenhang mit Beste-
chungsvorwürfen gegen die Firma Lockheed auf 
die Frage von Journalisten, ob Dr. h. c. Strauß bei 
seinem Auszug aus dem BMVg auch Lockheed-
Akten mitgenommen habe, erklärt hatte, das 
könne er nicht ausschließen. Darüber hinaus hat-
ten sich die Journalisten Palmer von der „ Süd-
deutschen Zeitung" und Feldmeyer von der 
„Frankfurter Allgemeinen Zeitung" bei der Pres-
sestelle der CSU nach dem Verbleib der Mini-
sterbüroakten von Dr. h. c. Strauß erkundigt. Am 
nächsten Morgen rief Dr. h. c. Strauß zwischen 
9.00 und 11.00 Uhr aus seiner Münchner Woh-
nung, Listseeweg 7, Chefredakteur Scharnagl 
an, um die letzte Ausgabe des „Bayernkurier" 
vor der Bundestagswahl zu besprechen. Daß das 
Abhörprotokoll dieses Gespräch in weiten Teilen 
richtig wiedergibt, ergibt sich aus dem Artikel 
des „Bayernkurier" vom 2. Oktober 1976 mit 
dem Titel „Nach Art der Mafia". 
Die im „Abhörprotokoll" angegebene „Feststel-
lungszeit" 6. September bis 11. September 1976 
ist nach alledem widerlegt. 

Nach dem Ergebnis der Untersuchungen ist das 
Fernsprechgeheimnis gegenüber Dr. h. c. 
Strauß nicht nur in einem einzigen Fall verletzt 
worden. Es erscheint höchst unwahrscheinlich, 
daß ausgerechnet dieses Gespräch mit dem 
Chefredakteur des „Bayernkurier" vom 28. Sep-
tember 1976 illegal abgehört wurde, das sich 
dann auch noch zufällig im Rahmen der Lock-
heed-Kampagne gegen Dr. h. c. Strauß verwen-
den ließ. Es muß vielmehr davon ausgegangen 
werden, daß das Abhörprotokoll als Teilstück ei-
ner, über einen längeren Zeitraum geführten Ab

-

höraktion gegen Dr. h. c. Strauß zu betrachten 

ist, die von langer Hand vorbereitet wurde. Dafür 
spricht einmal das der „Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung" am 17. April 1978 anonym zugesandte 
Stück eines besprochenen Tonbandes mit der 
Stimme von Dr. h. c. Strauß und seiner Sekretä-
rin, Frau Hase, im Bonner Bundeshaus. Zum an-
deren erfordern illegale Eingriffe dieser Art in 
das Fernsprechgeheimnis umfangreiche techni-
sche Vorkehrungen. Der oder die Täter verfüg-
ten aber nicht nur über technische Spezialkennt-
nisse, sie waren auch über höchst vertrauliche 
Dienstinterna aus dem Bereich der Nachrichten-
dienste informiert. 

3. Der Ort des abgehörten Gesprächs 

Nach den getroffenen Feststellungen wurde das 
Telefongespräch von Dr. h. c. Strauß aus seiner 
damaligen Wohnung in München, Listseeweg 7, 
mit Chefredakteur Scharnagl in der Redaktion 
des Bayernkurier in München, Lazarettstraße 19, 
geführt, wahrscheinlich von dem Telefonan-
schluß 78 69 59. Chefredakteur Scharnagl hat 
den Anruf in seinem Büro in der Redaktion des 
„Bayernkurier" unter dem Anschluß 18 20 11/13 
in München entgegengenommen. 

4. Der Inhalt des abgehörten Gesprächs 

Bei der Frage, ob das „Abhörprotokoll" den In-
halt des Gesprächs Dr. h. c. Strauß/Chefredak-
teur Scharnagl richtig und vollständig wieder-
gibt, geht es im wesentlichen um die Passage auf 
Seite 2, Absatz 3: 

„Bei meinem Ausscheiden aus dem Finanzmi-
nisterium drei Jahre später sind dann diese 
Akten wiederum von den Beamten des Mini-
sterbüros nebst den in der Zwischenzeit ange-
fallenen Akten gleicher Art herausgenommen. 
worden, und die liegen jetzt im Zimmer in ei-
nem Verwahrraum in dem Gebäude, das der 
Allianz gehört – und jetzt von der Dresdner 
Bank gemietet ist, in Bonn. 

Ich selbst habe nunmehr nach 16 1/2 Jahren 
aus dem Archiv die Akten eingesehen und al-
les, was die nicht sehen dürfen, gelüftet. Die 
persönliche Post mit L ist entfernt. Sollten die 
dahinterkommen? Können die nicht." 

Die Beweiserhebung ergab hierzu folgendes: 

Die persönliche, politische, parteipolitische oder 
mit Interventionen und Petitionen zusammen-
hängende Post der Ministerjahre von Dr. h. c. 
Strauß vom Herbst 1953 bis Januar 1963 – insge-
samt etwa 400 Aktenordner – wurde bei seinem 
Weggang aus dem BMVg vom Ministerbüro im 
Einverständnis mit Dr. h. c. Strauß in nicht be-
nutzte Räume auf der Hardthöhe gebracht. Er hat 
die Schriftstücke später weder gesehen noch hat 
er die Registraturräume je betreten. Nach seiner 
Ernennung zum BMF im Dezember 1966 wurden 
die Akten auf Bitten des BMVg in das BMF ge-
bracht und dort im Keller abgelegt. Von diesem 
Vorgang hat Dr. h. c. Strauß keine Kenntnis ge-
habt. Bei seinem Auszug aus dem BMF im Okto-
ber 1969 hatte ihm der Abgeordnete Spilker ei- 
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nen Raum in der Dresdner Bank im Allianzhaus 
in Bonn zur Aufbewahrung seiner Akten in Aus-
sicht gestellt, da im Bundeshaus hierfür kein ge-
eigneter Platz vorhanden war. Bei seinem Ge-
spräch mit Chefredakteur Scharnagl am 28. Sep-
tember 1976 war Dr. h. c. Strauß der Auffassung, 
daß seine gesamte Ministerpost in der Dresdner 
Bank liege. In Wirklichkeit sind jedoch die Akten 
im Herbst 1969 im Zusammenhang mit dem Aus-
scheiden von Dr. h. c. Strauß aus dem BMF auf 
Anordnung des damaligen Persönlichen Referen-
ten,  Ministerialrat Dr. Rieger, von dem Bürodi-
rektor, Ministerialrat Ulrich, und dem Verwal

-

tungsangestellten Weiß ohne Kenntnis von 
Dr. h. c. Strauß durchgesehen und bis auf 
13 Bände, die aufbewahrungswürdiges Mate rial 
enthielten, zur Aktenvernichtung gegeben wor-
den. Nach Aussagen der Zeugen Verwaltungs-
angestellter Weiß und Ministerialrat Ulrich sind 
unter diesen Akten keine Lockheed-Akten ge-
wesen. Diese 13 Aktenordner sowie weitere Ak-
tenordner aus der Finanzministerzeit von Dr. h. c. 
Strauß erhielt der damalige Leiter des Bonner 
Büros von Dr. h. c. Strauß, Dr. Voss, auf Veran-
lassung des damaligen Persönlichen Referenten 
von Dr. h. c. Strauß, Ministerialrat Dr. Rieger. Sie 
wurden im Vorzimmer des Büros von Dr. h. c. 
Strauß untergebracht. Die Aktenordner enthiel-
ten im einzelnen: ein Ordner „Allgemeine Korre-
spondenz", zwei Ordner „Petitionen", zwei Ord-
ner „Altakten" (Vorgänge in den Jahren 1952 bis 
1960, u. a. wehrpolitische Arbeitstagungen, euro-
päische Aktionsgemeinschaft, Korrespondenz 
mit Ostakademie Koblenz), ein Ordner „Hall-
bohm" , ein Ordner „Spiegel", zwei Ordner „ Nie

-

möller ", ein Ordner „Heye", ein Ordner „Bun-
destagswahlkampf 1961" , ein Ordner „Reden" , 
ein Ordner „Fibag". Dr. h. c. Strauß hat sich zu 
keiner Zeit persönlich um die Akten gekümmert, 
sie eingesehen oder kontrolliert. Er wußte auch 
von der Unterbringung der Akten bei Dr. Voss 
nichts. Dr. Voss ist auf diese Akten erst wieder 
durch die Diskussion im September 1976 auf-
merksam geworden. Dr. h. c. Strauß hatte näm-
lich einen Mitarbeiter der Landesleitung der 
CSU nach Bonn geschickt, um die 400 Aktenord-
ner zu suchen. Gleichzeitig hat er hiermit 
Dr. Voss beauftragt. Diese Aufträge hat er einige 
Tage vor dem 28. September 1976 gegeben, und 
zwar im Zusammenhang mit der von der Bundes-
regierung inszenierten Kampagne gegen ihn. 
Dr. Voss teilte Dr. h. c. Strauß nach erfolgloser 
Suche mit, daß man in der Dresdner Bank nicht 
wisse, wo die Strauß-Akten seien. Die Dresdner 
Bank habe in ihrer Zentrale und in den Filialen 
in Bonn sowie bei der Hauptverwaltung in 
Frankfurt vergebens Nachforschungen ange-
stellt. Erst nach gemeinsamen intensiven Überle-
gungen erinnerte sich Dr. Voss daran, daß die 
400 Aktenordner bis auf 13 vernichtet worden 
waren. Dies erfuhr Dr. h. c. Strauß erst nach sei-
nem Gespräch mit Chefredakteur Scharnagl, so 
daß er diesem eine objektiv falsche Darstellung 
des Aktenverbleibs gab, die er aber mangels 
ausreichender Unterrichtung subjektiv für richtig 
hielt. 

Da die 400 Aktenordner bereits 1969 bis auf 
13 Bände vernichtet worden waren, kann Dr. 
h. c. Strauß die ursprünglichen 400 Ordner nicht 
im Herbst 1976 eingesehen und alles, „was die 
nicht sehen dürfen, gelüftet" haben. Zu keinem 
Zeitpunkt waren Aktenordner von Dr. h. c. 
Strauß in den Räumen der Dresdner Bank, also 
kann er sie dort auch nicht eingesehen haben. 

Nach der Beweisaufnahme des Untersuchungs-
ausschusses steht nach Auffassung der CDU/ 
CSU demnach fest, daß folgende entscheidende 
Passage des „Abhörprotokolls" gefälscht wurde: 

„Ich selbst habe nunmehr nach sechzehnein-
halb Jahren aus dem Archiv die Akten einge-
sehen und alles, was die nicht sehen dürfen, 
gelüftet. Die persönliche Post mit L ist entfernt. 
Sollten die dahinter kommen, können die 
nicht. " 

Dr. h. c. Strauß hat also diese Äußerung nicht ge-
tan. 

Der Fälscher ist offenbar der falschen Informa-
tion von Dr. h.c. Strauß zum Opfer gefallen, der 
noch in Erinnerung hatte, daß die Akten in ei-
nem Raum der Dresdner Bank untergebracht 
werden sollten. 

Außerdem enthält das „Abhörprotokoll" andere 
Fehler, die jedoch in keinem erkennbaren Zu-
sammenhang mit der Fälschung stehen. So hat 
Chefredakteur Scharnagl erklärt und Dr. h. c. 
Strauß hat dies bestätigt, daß er nie den Aus-
druck „Kurier" anstelle von „Bayernkurier" ver-
wende. Ferner dürfte die Benutzung des Aus-
drucks „BZ" auszuschließen sein. Die Ausfüh-
rungen bezogen sich eindeutig auf das Münche-
ner Boulevardblatt „tz". Auch dürften Dr. h. c. 
Strauß und Chefredakteur Scharnagl die Ham-
burger Morgenpost kaum als „rechtsradikale 
Hetzzeitung" bezeichnet haben. Dr. h. c. Strauß 
hat ferner darauf hingewiesen, daß es nicht sei-
nem Sprachgebrauch entspreche, das Wort „lüf-
ten" für „aussondern" zu verwenden. 

Daß die Worte „Petitionen" und „apologetisch" 
falsch geschrieben wurden, könnte Rückschlüsse 
auf den Bildungsstand des Fälschers ergeben. Es 
könnte jedoch auch sein, daß die Fehler einer 
Schreibkraft unterliefen, die das Gespräch vom 
Band abschrieb und daß diese Fehler entweder 
übersehen wurden oder als willkommene Mög-
lichkeit der Desinformation genutzt wurden. Die 
Fehler könnten insgesamt auf die schlechte Qua-
lität der Gesprächsaufzeichnung zurückzuführen 
sein. 

Damit steht fest, daß das „Abhörprotokoll" etwa 
zu dreiviertel ein Gespräch zwischen Dr. h. c. 
Strauß und Chefredakteur Scharnagl richtig und 
vollständig wiedergibt. 

Aus der bewußten Veränderung des Gesprächs-
inhalts in einer entscheidenden Passage ist zu 
entnehmen, daß Dr. h. c. Strauß belastet werden 
sollte, denn sie sollte den Vorwurf belegen, Dr. 
h. c. Strauß habe belastende Papiere aus dem 
Lockheed-Komplex vernichtet. 
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3. Das Tätigwerden des Bundesnachrichten-
dienstes und des Bundeskanzleramtes 

Der Vizepräsident des BND, Blötz, unterrichtete 
Staatssekretär Dr. Schüler unmittelbar nach sei-
nem Gespräch mit Dr. h. c. Strauß über das „Ab-
hörprotokoll" und die Stellungnahme von Dr. 
h. c. Strauß zu dessen Inhalt. Staatssekretär Dr. 
Schüler wies den Vizepräsidenen des BND, 
Blötz, während des Gesprächs an, der Sache 
nachzugehen. Am 12. Januar 1978 erhielt Staats-
sekretär Dr. Schüler nach einem Gespräch mit 
dem Bonner Journalisten der Süddeutschen Zei-
tung, Palmer, über das „Abhörprotokoll" eine 
Kopie der Gesprächsaufzeichnung, zu der er am 
gleichen Vormittag bei den im Rahmen des G 10-
Gesetzes zum Telefonabhören berechtigten 
Nachrichtendiensten, dem BND, dem BfV und 
dem MAD, Feststellungen treffen ließ, ob eine 
Maßnahme nach dem G 10-Gesetz oder außer-
halb dieses Gesetzes vorläge. 

Die befragten Nachrichtendienste berichteten im 
Verlauf des gleichen Tages dem BK, daß es we-
der eine G 10-Überwachung gegen Dr. h. c. 
Strauß oder den „Bayernkurier" gegeben habe, 
noch eine Telefonkontrolle, die sich auf eine an-
dere gesetzliche Grundlage stützen könnte. Au-
ßerdem teilten die Nachrichtendienste mit, es 
seien keine Anhaltspunkte bekannt geworden, 
die darauf schließen ließen, daß Bundesdienst-
stellen außerhalb des G 10-Verfahrens etwa 
durch illegale Handlungen von Mitarbeitern an 
einem solchen Vorgang beteiligt sein könnten. 

Staatssekretär Dr. Schüler ließ die Angelegenheit 
weiter prüfen und erhielt am 13. Januar 1978 Be-
stätigungen, daß die drei Nachrichtendienste des 
Bundes an der Abhöraktion nicht beteiligt gewe-
sen seien. 

Am gleichen Tag wurde Staatssekretär Dr. Sch il
-ler von der „Süddeutschen Zeitung" informiert, 

daß sie über den Vorgang in der Ausgabe vom 
14. Januar 1978 berichten werde. Auf eine ent-
sprechende Frage teilte er der „Süddeutschen 
Zeitung" mit, er müsse ausschließen, daß eine 
Bundesdienststelle an dieser Abhöraktion betei-
ligt gewesen sei. Das Formular, auf dem das Ge-
sprächsprotokoll aufgeschrieben war, sei beim 
BND für derartige Zwecke nur bis 1974 verwen-
det worden. Im gleichen Sinne ließ er durch ei-
nen Beamten des BK den Pressereferenten der 
CSU-Landesleitung informieren. Staatssekretär 
Dr. Schüler mußte später eingestehen, daß es in 
der ersten Phase der Untersuchung hinsichtlich 
des Formulars einen Fehler gegeben habe und 
daß das Formular beim BND doch noch benutzt 
würde. 

Am 15. Januar 1978 beriet der zuständige Staats-
sekretärsausschuß die Abhöraffäre. Auf Grund 
der bereits vorher bekannten Überprüfungser-
gebnisse teilte Regierungssprecher, Staatssekre-
tär Bölling, nach der Sitzung mit, der Staatsse-
kretärsausschuß habe nach sorgfältiger Prüfung 
und auf Grund aller dem Ausschuß verfügbaren 

Erkenntnisse festgestellt, daß Bundesdienststel-
len an dem illegalen Abhörvorgang nicht betei-
ligt gewesen seien. Ein Sprecher des BND beton-
te, das der „Süddeutschen Zeitung" zugeleitete 
Material weise mehrere Merkmale auf, die auf 
eine Fälschung hindeuteten. So sei das Formular 
niemals vom BND zu einer Gesprächsaufzeich-
nung verwendet worden. Außerdem zeigten die 
Stempel nicht die BND-spezifischen Merkmale. 
Der mutmaßliche Fälscher habe höchstens eine 
Beschreibung der BND-Arbeitsweise gehabt, je-
doch keine Einzelheiten gewußt. 

Demgegenüber stellte sich jedoch während des 
Untersuchungsverfahrens heraus, daß das For-
mular beim BND doch benutzt wird, und zwar für 
Themenmeldungen, und daß es dem oder den 
Tätern vorgelegen haben muß. 

Es ergab sich beispielsweise während des Unter-
suchungsverfahrens, daß die auf dem „Abhör-
protokoll" befindlichen Embleme und Kopfteile 
auf fotografischem Wege von originalgetreuen 
Druckvorlagen, die beim BND verwendet wer-
den, gefertigt wurden. Diese Aufnahmen sind 
dann nachträglich auf das bereits mit Maschine 
geschriebene Protokoll montiert worden. An-
schließend ist diese Montage aus einer Schräg-
lage heraus fotografiert und dann kopiert oder 
zunächst kopiert und dann fotografiert worden. 
Nach Versuchen des BKA stellte sich heraus, daß 
derartige Fotomontagen nach mehrmaligem Ko-
pieren tatsächlich in einer Wiedergabequalität 
erscheinen, wie sie beim fraglichen Papier vor-
liegt. 

Beim BMJ wurde geklärt, daß es zum fraglichen 
Zeitpunkt des Gesprächs keine Telefonkontrolle 
gegen Dr. h. c. Strauß oder den „Bayernkurier" 
auf Grund gerichtlicher Maßnahmen gegeben hat. 
Aber auch bei den Nachrichtendiensten wurden 
nun erstmals umfangreiche Untersuchungen u. a. 
kriminaltechnischer Art durchgeführt, um die 
Echtheit der Gesprächsaufzeichnung zu prüfen 
und die Urheberschaft dieser illegalen Ge-
sprächsüberwachung zu klären. Diese Untersu-
chungen führten jedoch zu keinem konkreten Er-
gebnis, was die Täterschaft an dem illegalen Ab-
hörvorgang betrifft. 

Es ergaben sich auch keinerlei Anhaltspunkte 
dafür, daß fremde Nachrichtendienste an der ille-
galen Abhöraktion beteiligt gewesen sein könn-
ten. 

Schließlich beauftragte die Bundesregierung am 
18. Januar 1978 den ehemaligen Staatssekretär 
Prof. Dr. Ernst mit der Untersuchung zur Aufklä-
rung der Hintergründe, die der Veröffentlichung 
in der „Süddeutschen Zeitung" vom 14./15. Ja-
nuar 1978 „Strauß wurde abgehört" zugrunde 
liegen. Die Bundesregierung hält den Untersu-
chungsbericht von Staatssekretär a. D. Prof. Dr. 
Ernst immer noch geheim, obwohl sie mehrfach 
von der CDU/CSU aufgefordert worden ist, den 
Bericht der Öffentlichkeit vorzulegen. 
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lauf und die inzwischen eingetretene Verjäh-
rung etwaiger strafrechtlicher Vorwürfe lasse 
eine Klärung der Zusammenhänge immer we-
niger wahrscheinlich werden. 

2. Wiederaufnahme der Ermittlungen im Jahre 
1975 

Auf Grund einer Meldung der deutschen Pres-
seagentur vom 2. August 1975, daß die Firma 
Lockheed in den Jahren 1970 bis 1975 etwa 25 
Millionen Dollar an Bestechungszahlungen ins 
Ausland, unter anderem auch in die Bundesrepu-
blik Deutschland, geleistet haben solle, hat der 
Leiter des Referats ES im BMVg, Ministerialrat 
Rath, die Ermittlungen wieder aufgenommen, 
um festzustellen, ob Personen oder Institutionen 
in der Bundesrepublik Deutschland zu dem Kreis 
der Zahlungsempfänger gehörten. An diesen Er-
mittlungen war der MAD nicht beteiligt. 

Am 29. August 1975 suchte der Angestellte des 
Church-Ausschusses, Blum, Ministerialrat Rath 
im BMVg auf, um Informationen, über die Ge-
schäftsbeziehungen der Bundeswehr zur Firma 
Lockheed und anderen amerikanischen Firmen 
zu erhalten und um dem Referat ES bei der Auf-
klärung möglicher Bestechungsfälle die Hilfe des 
Church-Ausschusses anzubieten. Er teilte Mini-
sterialrat Rath mit, daß die Firma Lockheed im 
F 104-Programm insgesamt fünf bis sieben Pro-
zent Provision gezahlt habe. Diese Gelder seien 
dem Vernehmen nach möglicherweise, jedenfalls 
zum Teil, an Staatsbedienstete und/oder in politi-
sche Kanäle geflossen. Ministerialrat Rath bat 
um entsprechendes Material mit konkreten An-
haltspunkten, um die Wiederaufnahme der abge-
schlossenen Untersuchung rechtfertigen zu kön-
nen. 

Am 16. September 1975 bot der Vorsitzende des 
amerikanischen Senatsunterausschusses, Sena-
tor Church, dem Bundesverteidigungsminister 
Leber Lockheed-Unterlagen an. 

Mit Schreiben vom 6. November 1975 bat Bun-
desverteidigungsminister Leber Senator Church 
um Mitteilung der Feststellungen sowie sich dar-
aus ergebender Fragen seines Ausschusses, die 
eine erneute Aufnahme der Untersuchung er-
möglichten. 

Am gleichen Tag erschien der Angestellte des 
Church-Ausschusses, Blum, erneut bei Ministe-
rialrat Rath und erklärte, nach den dem Senat 
vorliegenden Aussagen habe die Firma Lock-
heed bereits bei der Auswahl der Super-Constel-
lation an die Deutsche Lufthansa umfangreiche 
Zuwendungen an die CSU und Dr. h. c. Strauß 
gemacht. Im F 104-Geschäft sei die Situation 
ähnlich. Senatsangestellter Blum sah sich jedoch 
außerstande, für diese Vorwürfe irgendwelche 
nachweisbare Fakten zu liefern. Ministerialrat 
Rath erhielt von ihm lediglich eine EDV-Auswer-
tung von Lockheed-Geschäftsunterlagen, die oh-
ne jeden Beweiswert war und lediglich eine kur-
ze Inhaltsangabe von Dokumenten enthielt. Mi

-

nisterialrat Rath, dem die erneut vom Senatsan-
gestellten Blum zugetragenen Gerüchte seit Jah-
ren als nicht stichhaltig bekannt waren, bat ihn 
um die Originalunterlagen, die den Verdacht be-
stätigen könnten. 

In einem weiteren Gespräch mit dem Senatsan-
gestellten Blum am 13. November 1975 erfuhr 
Ministerialrat Rath, daß laut Zeugenaussage der 
frühere Beamte des BMVg, Hansom, bei seinen 
Preisprüfungen bei der Firma Lockheed Zahlun-
gen auf ein Konto festgestellt haben solle, über 
das Dr. h. c. Strauß persönlich verfügungsbe-
rechtigt gewesen sei. Hansom sei dann gegen 
seinen Willen nach Deutschland zurückbeordert 
worden, weil er Dr. h. c. Strauß gedroht habe, 
diese Feststellung gegen ihn zu verwerten, wenn 
er nicht befördert werde. 

Diese Geschichte erwies sich als ebenso falsch, 
wie die übrigen Behauptungen des Senatsange-
stellten Blum. Es hatte sich inzwischen herausge-
stellt, daß die Verdachtshinweise von Hauser ka-
men. 

Ministerialrat Rath kannte Hauser als zeitweili-
gen Informanten des BMVg seit 1966 als höchst 
unseriösen Gesprächspartner, der immer wieder 
falsche Hinweise gegeben hatte. Ministe rialrat 
Rath hatte aus diesem Grunde Mate rial gegen 
Hauser gesammelt mit dem Ziel, ein Hausverbot 
für das BMVg gegen ihn zu erlassen. Auch hatte 
er entscheidend zu der strafrechtlichen Verurtei-
lung Hausers beigetragen. Hauser war im Januar 
1972 durch Urteil des Landgerichts Bonn wegen 
Untreue, fortgesetzter Urkundenfälschung und 
Urkundenunterdrückung zu einem Jahr Frei-
heitsstrafe verurteilt worden. Vor Rechtskraft des 
Urteils setzte er sich in die USA ab. Ein weiteres 
Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft 
Köln gegen Hauser wegen Verdachts der üblen 
Nachrede ist noch nicht abgeschlossen. Mehrere 
andere staatsanwaltschaftliche Ermittlungsver-
fahren gegen Hauser wegen Sachhehlerei und 
geheimdienstlicher Tätigkeit wurden eingestellt. 

Ministerialrat Rath trug Staatssekretär Fingerhut 
am 14. November 1975 den Gesamtzusammen-
hang vor, insbesondere seine Bedenken gegen 
die Glaubwürdigkeit von Hauser. Noch am 30. 
Juni 1965 hatte Hauser im Widerspruch zu sei-
nen neueren Darstellungen gegenüber einem 
Vertreter des BMVg erklärt, er sei auf Grund sei-
ner früheren Tätigkeit bei der Firma Lockheed 
überzeugt, daß im Rahmen der Beschaffung der 
F 104 einschließlich der Ausrüstungsgegenstän-
de keine Bestechungen vorgekommen seien. Das 
hätten Lockheed und die Elektronikfirmen gar 
nicht nötig gehabt. Auch noch einige Jahre spä-
ter bestritt Hauser, daß Dr. h. c. Strauß persönlich 
Lockheed-Zahlungen erhalten habe. 

Ministerialrat Rath brachte zum Ausdruck, daß 
mit diesen widersprüchlichen Gerüchten nichts 
anzufangen sei. Staatssekretär Fingerhut wies 
ihn dennoch an, die Ermittlungen wiederaufzu-
nehmen. Der Bitte von Ministe rialrat Rath an den 
Senatsangestellten Blum, ihm verwertbare Un-
terlagen über entsprechende Fakten zu verschaf- 
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Als der überprüfte deutsche Text am 2. Septem-
ber 1976 der Regierung der USA endlich überge-
ben wurde und die Bundesregierung neue Ver-
handlungen hinsichtlich der Einbeziehung von 
Untersuchungsausschüssen des Deutschen Bun-
destages in den Kreis der Law Enforcement 
Agencies (Stellen mit Rechtspflegeaufgaben) 
vorschlug, erklärte der zuständige Unterabtei-
lungsleiter im amerikanischen Justizministerium 
Keeney, es bestehe keine Möglichkeit für eine 
Änderung der amerikanischen Haltung in der 
Frage der Weitergabe an parlamentarische Un-
tersuchungsausschüsse. Dies habe die Regierung 
der USA allen Verhandlungsdelegationen ge-
genüber von Anfang an deutlich zum Ausdruck 
gebracht. 

Trotzdem bestand die Bundesregierung auf der 
Wiederaufnahme der Verhandlungen, die vom 
20. bis 24. September 1976 in Washington mit 
dem Ergebnis geführt wurden, daß der am 9. Juli 
1976 paraphierte Vertrag unverändert blieb. 
Während die zur Entgegennahme und Prüfung 
des Materials berechtigten Stellen mit Rechts-
pflegeaufgaben im Abkommen vom 9. Juli 1976 
definiert waren als: 

„Stellen, die ermächtigt sind, vermutete Zuwi-
derhandlungen gegen gesetzliche Vorschriften 
zu prüfen und dazu Ermittlungen anzustellen; 
die zu einem verwaltungsrechtlichen, zivil-
rechtlichen oder strafrechtlichen Verfahren 
führen können, wobei der Beg riff des verwal-
tungsrechtlichen Verfahrens auch Disziplinar-
verfahren einschließt; " 

hieß es in der von Staatssekretär Dr. Erkel sowie 
dem Vertreter des amerikanischen Justizministe-
riums vereinbarten Niederschrift zum Abschluß 
des Abkommens über gegenseitige Unterstüt-
zung bei der Ausübung der Rechtspflege im Zu-
sammenhang mit der Angelegenheit der Firma 
Lockheed vom 24. September 1976 in exakt der 
gleichen Weise: 

„Stellen, die ermächtigt sind, wegen vermute-
ter Zuwiderhandlungen gegen gesetzliche 
Vorschriften Ermittlungen anzustellen, die zu 
einem strafrechtlichen, zivilrechtlichen oder 
verwaltungsrechtlichen Verfahren führen kön-
nen, oder die ermächtigt sind, derartige Ver-
fahren zu führen. Der Beg riff des verwaltungs-
rechtlichen Verfahrens schließt auch Diszipli-
narverfahren ein." 

In die vereinbarte Niederschrift zum Vertrag 
wurde lediglich noch eingefügt, daß der BMJ In-
formationen, die ihm vom Justizministerium der 
USA übermittelt werden, zur Erfüllung von ver-
fassungsrechtlichen Verpflichtungen der Bun-
desregierung nach vorheriger Konsultation und 
Zustimmung des amerikanischen Justizministe-
riums verwenden kann. 

Damit hatte die Bundesregierung zwar ihr Ziel, 
das Beweismaterial unmittelbar parlamentari-
schen Untersuchungsausschüssen zuleiten zu 
können, nicht durchgesetzt. Für diesen Fall be-
durfte es praktisch neuer Verhandlungen mit 
dem amerikanischen Justizministerium. Die Bun

-

desregierung hatte jedoch mit der Fortsetzung 
der Verhandlungen unter diesem Vorwand er-
reicht, daß die Bestechungsvorwürfe gegen Dr. 
h. c. Strauß und die CSU den ganzen Bundes-
tagswahlkampf hindurch Wahlkampfthema blie

-

ben und der endgültige Vertragsabschluß vom 
24. September 1976 so nahe an den Bundestags-
wahltermin vom 3. Oktober herangerückt war, 
daß die Übersendung und Prüfung der Beweis-
unterlagen nicht mehr erfolgen konnten. 

Wäre es der Bundesregierung ernsthaft um die 
Klärung der Verdachtsfälle gegangen, hätte sie 
zunächst ein Abkommen wie die anderen betrof-
fenen Staaten abschließen können, um in den 
Besitz der Beweisunterlagen zu kommen. Bei der 
Prüfung der Beweisunterlagen durch amtliche 
Stellen hätte sich dann rechtzeitig im Wahlkampf 
herausgestellt, daß die Bestechungsvorwürfe ge-
gen Dr. h. c. Strauß und die CSU jeder sachlichen 
Grundlage entbehrten. Die Mitglieder der Bun-
desregierung wußten nach den verschiedenen 
Besuchen von Ministerialrat Rath in den USA 
und seinen wiederholten eingehenden schriftli-
chen und mündlichen Berichten, daß die dort be-
kanntgewordenen Unterlagen und Vorwürfe ab-
solut nichts hergaben, und daß es deshalb auch 
im Gegensatz zu der Behauptung von Bundesju-
stizminister Dr. Vogel nicht erforderlich war, das 
Material einem parlamentarischen Untersu-
chungsausschuß zur politischen Bewertung zu-
gänglich zu machen – was ja auch nie gesche-
hen ist. Aber selbst wenn man mit dieser Mög-
lichkeit gerechnet hätte, hätte man während 
oder nach Prüfung der Beweisunterlagen durch 
die empfangsberechtigten Stellen mit Rechtspfle-
geaufgaben immer noch versuchen können, mit 
den Amerikanern eine derartige Vereinbarung 
zu erreichen. 

Die Bundesregierung war aber an diesem Ver-
fahren offenbar auch deshalb nicht interessiert, 
weil sie wußte, daß die Amerikaner in dieser Fra-
ge nicht nachgeben würden und die Aufrechter-
haltung der deutschen Forderung eine Ausdeh-
nung der Vertragsverhandlungen ermöglichte. 

Die Dokumente aus den USA wurden dann über 
ein Jahr lang von einer interministeriellen Ar-
beitsgruppe „Lockheed-Dokumente" ausgewer-
tet. Die Arbeitsgruppe kam in ihrem Schlußbe-
richt vom 22. Dezember 1977, der im Ergebnis 
mit dem Zwischenbericht vom 27. April 1977 
übereinstimmt, zu der Feststellung, daß kein be-
gründeter Verdacht für Schmiergeldzahlungen 
im Starfighter-Geschäft besteht. Im Schlußbe-
richt heißt es hierzu unter anderem: 

„Die Materialien des Church-Ausschusses und 
der SEC erbringen keinen Beweis für Schmier-
geldzahlungen. Alle in den USA dazu unter 
Eid vernommenen Zeugen haben erklärt, von 
Zuwendungen in Deutschland nichts zu wis-
sen. Damit ist festzustellen, daß über Zuwen-
dungen bei der Auswahl und der Beschaffung 
des Starfighter zwar viele Gerüchte und Spe-
kulationen umlaufen, aber keine Beweise ver-
fügbar sind. " 
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Grund der Lageskizze der vor der CSU-Landes-
leitung postierten Observationsfahrzeuge sowie 
der Aussagen von Dr. h. c. Strauß sowie des Be-
gleitkommandos sind die Zweifel des Untersu-
chungsausschusses nicht beseitigt, daß nicht eine 
dritte Verdachtsperson beobachtet werden sollte, 
sondern die CSU-Landesleitung. Dies erscheint 
umso wahrscheinlicher, als die angebliche Ver-
dachtsperson sich trotz der Pressemeldungen, die 
einen Rückschluß auf die Verdachtsperson er-
möglichte, sich bisher beim MAD nicht gemeldet 
hat. Zum anderen erscheint es seltsam, daß der 
laut Mitteilung des MAD über Jahre hin geführte 
Verdachtsfall ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt 

nach dem Abschluß der Lockheed-Untersuchung 
und der Veröffentlichung des „Abhörprotokolls" 
eine so aufwendige Observation erforderlich ge-
macht haben sollte. 
Nach Ansicht der CDU/CSU konnte der Ver-
dacht nicht entkräftet werden, daß die Observa-
tion gegen eine nicht existente Verdachtsperson 
konstruiert wurde, um die Beobachtung der 
CSU-Landesleitung besser tarnen zu können. 
Dafür würde auch die Tatsache sprechen, daß 
die einigen Mitgliedern des Untersuchungsaus

-

schusses  vorgelegte angebliche Fall- und Obser-
vationsakte den Eindruck erweckte, sie sei neu 
eingerichtet worden. 

E. Abhörmaßnahmen amtlicher deutscher Stellen 

I. Presseberichte über Abhörmaßnahmen 
des Militärischen Abschirmdienstes 

Die Illustrierte „Quick" berichtete in ihrer Aus-
gabe vom 26. Januar 1978, daß der MAD die Se-
kretärin des Bundesministers der Verteidigung, 
Leber, über ein Lauschmikrofon monatelang ab-
gehört habe. Dabei seien MAD-Monteure unter 
falscher Flagge in Abwesenheit der Sekretärin in 
deren Wohnung eingedrungen und hätten die 
Lauschmittel eingesetzt. Nach Darstellung der 

. „Quick" war die Sekretärin im Winter 1974/1975 
in Spionageverdacht geraten. Obwohl der Ver-
dacht nur sehr vage gewesen sei, habe der Amts-
chef des ASBw, Brigadegeneral Scherer, gleich 
das äußerste Mittel angeordnet. 

Die „Bild-Zeitung" meldete am 25. Januar 1978, 
der Bundesminister der Verteidigung habe von 
der Abhörmaßnahme gegen seine Sekretärin erst 
11. März 1977 erfahren, nachdem er angesichts 
der Abhörmaßnahme des BfV gegen den Atom-
wissenschaftler Dr. Traube den Amtschef des 
ASBw, Brigadegeneral Scherer, gefragt hatte, ob 
es beim MAD eine ähnliche Aktion gegeben ha-
be. Trotzdem habe der Bundesminister der Ver-
teidigung geschwiegen, als der Bundesminister 
des Innern, Prof. Dr. Dr. h. c. Maihofer, am 
16. März 1977 vor dem Deutschen Bundestag er-
klärte, nach seinem Wissen stelle der Fall Dr. 
Traube die einzige Abhöroperation dar. 

Am 30. Januar 1978 meldete die Tageszeitung 
„Die Welt", der Bundesminister der Verteidi-
gung sei am 14. März 1977 in einem Bericht des 
MAD nicht nur über die Abhöroperation gegen 
seine Sekretärin, sondern außerdem über drei 
weitere Abhöroperationen informiert worden. Als 
sicher gelte, daß der MAD Abhörgeräte in 
Diensträumen installiert habe und daß in der 
Zentrale des Dienstes in Köln Telefone angezapft 
worden seien, ohne daß hierfür eine Genehmi-
gung der G 10-Kommission vorgelegen habe. 

Am 2. Februar 1978 veröffentlichte die Tageszei

-

tung „Die Welt" einen Bericht, nach dem die von 
dem Chef des BK, Staatssekretär Dr. Schüler, 

veranlaßten Überprüfungen ergeben hätten, daß 
der MAD insgesamt siebzehn rechtlich fragwür-
dige Abhöroperationen durchgeführt habe. Die 
erst jetzt bekanntgewordenen Fälle sollen bis in 
die Zeit zurückgehen, in der Bundeskanzler 
Schmidt noch Bundesminister der Verteidigung 
war. 
Im einzelnen führte „Die Welt" aus, verfüge der 
MAD seit Mitte 1974 in den Räumen des BMVg 
über Abhöranlagen, mit deren Hilfe hohe Offi-
ziere abgehört worden seien. 

Nach einer Information der „Bild"-Zeitung vom 
3. Februar 1978 hat der MAD fast dreißig Abhör-
operationen durchgeführt. Dabei sollen auch 
Journalisten sowie ein politischer Club, in dem 
SPD-Parlamentarier verkehren, heimlich be-
lauscht worden sein. Außerdem soll der MAD 
unter anderem in einer öffentlichen Telefonzelle 
eine Abhörvorrichtung angebracht haben, um ei-
nen verdächtigen Bundeswehrangehörigen zu 
belauschen. 

Die „Stuttgarter Nachrichten" vom 3. Februar 
1978 berichteten, auch höchste Offiziere, wie der 
frühere Leiter der Führungsakademie in Ham-
burg, Generalmajor a. D. Wagemann, sowie der 
frühere Leiter des Planungsstabes im BMVg, Vi-
zeadmiral a. D. Steinhaus, seien abgehört wor-
den. 

In einem Interview mit der „Bild-Zeitung" vom 
4. Februar 1978 erklärte Generalmajor a. D. Wa-
gemann unter anderem: „Ich habe schon wäh-
rend meiner Amtszeit vermutet, daß ich abgehört 
werde. Ich habe Zeugen dafür, daß mein Tele-
fonapparat angezapft worden ist. Ich habe mich 
deswegen auch damals im BMVg beschwert." 

Am 23. Februar 1978 wurde durch eine Veröf-
fentlichung der Illustrierten „Stern" bekannt, 
daß der MAD im Büro eines Majors i. G. bei der 
1. Panzergrenadierdivision in Hannover eine 
elektronische Fernsehkamera montiert hatte, um 
alles aufzunehmen, was in diesem Büro vor sich 
ging. Anlaß für diese Maßnahme sei ein p rivater 
Brief dieses Majors i. G., den der MAD durch Un-
terschlagung von Seiten Dritter in die Hände be- 
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Amtschef des ASBw, noch zu der Zeit seiner bei-
den Vorgänger, denen er zeitweise als Stellver-
treter gedient habe, seitens des MAD Abhörope-
rationen durchgeführt worden seien. 

In besonders gelagerten Spionageverdachtsfäl-
len habe er einige Male mit seinen Mitarbeitern 
überlegt, ob in diesen Fällen Abhörmittel einge-
setzt werden sollten, um Erkenntnisse zu gewin-
nen. In allen diesen Fällen habe er aber davon 
abgesehen nach nüchterner Abwägung der mög-
lichen Erfolgsaussichten und des personellen 
und materiellen Aufwands. Außerdem habe er 
die Risiken zu berücksichtigen gehabt, die u. a. 
darin bestehen, daß der Betroffene, sei es durch 
menschliches oder technisches Versagen, das 
Abhörmittel entdeckt und die Operation platzen 
läßt. 

Oberst a. D. Schmidt, von 1958 bis zur Pensionie-
rung im Jahre 1972 im ASBw tätig, und zwar seit 
1968 als Leiter der Abteilung operative Abwehr, 
erklärte vor dem 1. Untersuchungsausschuß, daß 
die Frage des Einsatzes eines Abhörmittels zwar 
immer einmal diskutiert worden sei. Sie sei je-
doch derart problemgeladen gewesen, vor zehn 
Jahren schon genau so wie heute, aus rechtli-
chen Gründen, aus taktischen Gründen und aus 
technischen Gründen, daß sie zu einer prakti-
schen Bedeutung nicht gekommen sei. Oberst 
a. D. Schmidt bekundete, während seiner Tätig-
keit im ASBw habe es nach seiner Kenntnis kei-
ne Abhöroperationen gegeben. 

Aus seiner Erinnerung könne er nur sagen, daß 
einsatzfähige Abhörmittel im Dienst nicht vor-
handen gewesen seien. Im übrigen hätte er an 
der Entscheidung über den Einsatz eines Abhör-
mittels dienstlich beteiligt werden müssen. An 
einen solchen Fall könne er sich nicht erinnern. 

Der Nachfolger von Oberst Schmidt als Leiter der 
operativen Abteilung des ASBw, Oberst a. D. 
Reinel, der von 1956 bis zu seiner Pensionierung 
im Jahre 1975 im ASBw tätig war, bekundete, er 
habe nur eine Abhöroperation, und zwar die ge-
gen die Sekretärin des damaligen Bundesmini-
sters der Verteidigung, Frau Holz, durchgeführt. 
Über den weiteren Einsatz von Abhörmitteln war 
Oberst a. D. Reinel nichts bekannt. 

Oberstleutnant Eckert, seit 1958 beim MAD, seit 
1970 als technischer Stabsoffizier im ASBw, dem 
die operative Technik des Dienstes untersteht 
und der die operativen Abteilungen des Dienstes 
bei dem Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel 
berät, ist nach eigener Erinnerung seit 1972 mit 
etwa fünf oder sechs Abhörfällen befaßt gewe-
sen. Von 1970 bis 1972 sei er nicht um eine Stel-
lungnahme zu einer derartigen Operation gebe-
ten worden und er selbst habe in seiner operati-
ven Arbeit bis 1970 in keinem einzigen Falle si-
cherlich vorhandene Abhörmittel eingesetzt. 
Über die Zahl der Abhörfälle seit 1972 konnte 
Oberstleutnant Eckert keine Angaben machen. 
Die im „Stern" vom 30. März 1978 veröffentlich-
ten Abhöroperationen waren ihm nur zum Teil 
bekannt. Oberstleutnant Eckert betonte, die Mi

-

niaturisierung habe erst Anfang der siebziger 
Jahre technisch taugliche Abhörgeräte auf den 
Markt gebracht. Im Jahre 1972 habe er im Auf-
trag für die operative Abteilung seines Hauses, 
für Fälle, in denen Aufgaben technisch durch 
Abhörmittel zu lösen gewesen seien, geeignete 
Abhörmittel in sehr geringer Zahl beschafft, die 
dann beim ASBw verwahrt und verwaltet wor-
den seien. Die Geräte seien früher vom ASBw 
gegen Abgabeschein dem in einem konkreten 
Fall Berechtigten übergeben worden. Der Abga-
beschein sei nach Rückgabe aber wieder ver-
nichtet worden, so daß eine nachträgliche Ver-
bleibkontrolle nicht möglich sei. Ab 1976 werde 
der Verbleib listenmäßig geführt, so daß jeder-
zeit nachweisbar sei, wann wer aus welchem An-
laß mit welcher Befugnis Abhörgeräte an wel-
chem Ort eingesetzt habe. 

Vor 1972 sei Anschauungsgerät von der Schule 
für Nachrichtenwesen aus amerikanischen Bau-
teilen gebaut worden, das für operative Einsätze 
aber nicht geeignet gewesen sei. Ihm sei nicht 
bekannt, daß die MAD-Gruppen über Abhörmit-
tel verfügt hätten. Der Technische Regierungs-
amtmann Zöller, unter Oberstleutnant Eckert in 
der Dezernatsgruppe „MAD-Technik" beim 
ASBw, erklärte, er habe 1972, als die MAD-Tech-
nik beauftragt worden sei, Abhörgerät zu be-
schaffen, erfahren, daß in den MAD-Gruppen 
Geräte vorhanden seien. Diese Geräte seien Mit-
te der sechziger Jahre beschafft worden und dort 
für entsprechende Einsätze bereitgehalten wor-
den. Seine Nachforschungen hätten jedoch ge-
zeigt, daß die Geräte in einem sehr schlechten 
Zustand gewesen seien und angeblich von dem 
größten Teil der MAD-Gruppen bereits ausge-
sondert worden seien. 

Im Zusammenhang mit dem Bekanntwerden der 
Abhöroperationen des MAD in der Öffentlichkeit 
seien die Abhörgeräte dann beim ASBw zentrali-
siert worden. Was er in diesem Zusammenhang 
von den MAD-Gruppen erhalten habe, sei mehr 
oder weniger schrottreif gewesen. 

Die Präsidenten des BfV, Dr. Meier, sowie des 
BND, Dr. Kinkel, wurden in geheimer Sitzung 
des Untersuchungsausschusses über Abhörope-
rationen der beiden Dienste vernommen. Wegen 
der Geheimhaltungsbedürftigkeit dieser Aussa-
gen ist es nicht möglich, ihre Einlassungen im 
Abschlußbericht zu behandeln. 

2. Die Entscheidungsstrukturen beim MAD 

Als Folge des Ergebnisses des zweiten Untersu-
chungsausschusses des Deutschen Bundestages 
der V. Wahlperiode, des sog. Hirsch-Berichts 
(Drucksache V/4208), der für den Bereich des 
MAD durch ein internes Gutachten von drei vom 
Bundesminister der Verteidigung berufenen Per-
sönlichkeiten unter Leitung des früheren stell-
vertretenden Generalinspekteurs Kuntzen er-
gänzt wurde und unter anderem zum Erlaß der 
Zusammenarbeitsrichtlinien zwischen den Nach- 
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des Ausschußmitglied müsse die gleiche Mög-
lichkeit haben, die Fallakten aus dem Geschäfts-
bereich des BMVg einzusehen. Im übrigen sei 
die notwendige Geheimhaltung durch die Ge-
heimschutzordnung des Deutschen Bundestages 
und seine Geheimschutzstelle gewährleistet. Der 
Untersuchungsausschuß sah sich überdies in ei-
ner schwierigen Vernehmungslage, da den zu 
vernehmenden Zeugen keine Vorhalte aus Ak-
ten gemacht werden könnten. 

Das Ergebnis dieser Beratungen teilte der Vorsit-
zende des 1. Untersuchungsausschusses dem 
Parlamentarischen Staatssekretär mit Schreiben 
vom 15. Dezember 1978 mit, wobei er vor allem 
darauf verwies, daß die legitimen Geheimhal-
tungsinteressen des BMVg durch die Geheim-
schutzordnung des Bundestages und seine Ge-
heimschutzstelle sichergestellt seien. Zugleich 
machte er darauf aufmerksam, daß die Kenntnis 
der Akten der elf bekannt gewordenen Abhörfäl-
le für die weitere Überprüfungstätigkeit des 
1. Untersuchungsausschusses von unverzichtba-
rer Bedeutung sei. 

Mit Schreiben vom 16. Januar 1979 beschied der 
Parlamentarische Staatssekretär das ihm durch 
den Vorsitzenden übermittelte Ersuchen des 
1. Untersuchungsausschusses, die Fallakten dem 
Ausschuß zuzuleiten, abschlägig. Dabei gab er 
zu bedenken, daß diese Zuleitung nicht erforder-
lich sei, um den Untersuchungszweck zu errei-
chen. Der Untersuchungsausschuß sah in dieser 
Feststellung einen erheblichen Eingriff in die ei-
genen Befugnisse des Untersuchungsausschus-
ses, die ihm von verfassungswegen zustehen. 

In der 36. Sitzung vom 18. Januar 1979 sprach 
sich der Untersuchungsausschuß erneut dafür 
aus, daß die Akten im Bundeshaus den Aus-
schußmitgliedern zugänglich gemacht werden 
müßten. 

Der 1. Untersuchungsausschuß ersuchte beim 
BMVg mit Fernschreiben vom 18. Januar 1979 
und 19. Januar 1979, bis zum 22. Januar 1979 al-
le elf Fallakten dem 1. Untersuchungsausschuß 
im Bundeshaus unter Beachtung der Bestimmun-
gen der Geheimschutzordnung des Bundestages 
zur Verfügung zu stellen. 

Mit Schreiben vom 26. -Januar 1979 mußte der 
Vorsitzende des 1. Untersuchungsausschusses 
den Ausschußmitgliedern mitteilen, daß der 
BMVg den wiederholten Ersuchen des Aus-
schusses um Zuleitung der erbetenen Fallakten 
in das Bundeshaus nicht entsprochen habe. Spä-
ter gestattete der BMVg lediglich die Einsicht-
nahme in die Akten in einem Büro des MAD un-
ter der Bedingung, daß ein MAD-Angehöriger 
beim Aktenstudium jederzeit anwesend sei. 

Eine derart eingeschränkte Aktenvorlage ist 
rechtlich nicht begründet. 

Rechtsgrundlage für das Verlangen auf Akten

-

vorlage seitens des Untersuchungsausschusses 
ist das verfassungsrechtliche Beweiserhebungs

-

recht des Artikels 44 Abs. 1 GG. Im Rahmen die-
ses Beweiserhebungsrechtes sind nach Artikel 44 
Abs. 3 GG Gerichte und Verwaltungsbehörden 
zur Rechts- und Amtshilfe verpflichtet. Dabei ist 
die entscheidende Frage, ob § 96 StPO, auf den 
sich der BMVg bei seiner Weigerung, die Akten 
vorzulegen, beruft, auf die Beweiserhebungen 
gemäß Artikel 44 Abs. 2 Satz 1 GG sinngemäß 
Anwendung findet. 

Nach § 15 des Entwurfs eines Gesetzes der Inter-
parlamentarischen Arbeitsgemeinschaft über 
Einsetzung und Verfahren von Untersuchungs-
ausschüssen des Bundestages (IPA-Regeln) sah 
für diesen Fall die Verweisung auf eine Ergän-
zung des Artikels 44 Abs. 2 GG um folgende Sät-
ze vor (Drucksache V/2425 vom 22. Dezember 
1967): 

„Gerichte und Verwaltungsbehörden haben 
auf Verlangen Akten vorzulegen und ihren Be-
diensteten Aussagenehmigungen zu erteilen, 
wenn nicht Gründe der Staatssicherheit entge-
genstehen. Wird die Vorlage der Akten oder 
die Erteilung der Aussagegenehmigung ver-
weigert, entscheidet auf Antrag eines Viertels 
der Mitglieder des Bundestages das Bundes-
verfassungsgericht. " 

Dieser Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Grundgesetzes ist indes nicht verabschiedet wor-
den, so daß von der gegenwärtigen Fassung des 
Artikels 44 GG auszugehen ist. 

Bei der Anwendbarkeit des § 96 StPO im Rah-
men des parlamentarischen Untersuchungsver-
fahrens des Artikels 44 GG kommt es in der Pra-
xis immer wieder zu Schwierigkeiten, inwieweit 
die Pflicht der Behörden zur Aktenvorlage im 
Einzelfall reicht. 

Eine Anwendung des § 96 StPO wäre beipiels-
weise zu rechtfertigen, wenn die Exekutive be-
sondere Interessen zu schützen hat, die den Vor-
zug vor dem Erfolg der Untersuchung verdienen 
(Rolf Groß, „Zum Verfahren parlamentarischer 
Untersuchungsausschüsse”, DVBl. 1971, S. 640) 
bzw. wenn eine objektiv erforderliche Geheim-
haltung bei einer auch nur eingeschränkten In-
formation des Untersuchungsausschusses nicht 
möglich ist. (Klaus Eckart Jordan, „Das parla-
mentarische Untersuchungsverfahren in den er-
sten drei Legislaturperioden des Deutschen Bun-
destages" , jur. Diss., Tübingen 1964, S. 98 bis 
106.) 

Für den Fall, daß gerade aus den Akten ersichtli-
che Vorgänge Gegenstände der Untersuchung 
sind und andere Beweismittel nicht ausreichend 
zur Verfügung stehen, wird die Sachaufklärung 
durch die parlamentarische Untersuchung der 
gesetzlichen Verpflichtung zur Geheimhaltung 
gegenüber vorrangig sein unter der Vorausset-
zung, daß die Untersuchung nicht öffentlich zu 
sein und der Untersuchungsausschuß aufgrund 
der seine Mitglieder dann gleichermaßen treffen-
den Verpflichtung zur Geheimhaltung die Akten 
vertraulich zu behandeln hat [Rechenberg, 
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Zweitbearbeitung von Artikel 44 GG im „Bonner 
Kommentar" (November 1977), Rdn. 271 

Entscheidend dürfte sein, ob man das Interesse 
an einer parlamentarischen Untersuchung öffent-
licher Mißstände für ranghöher hält als das staat-
liche Strafverfolgungsinteresse. Unter dieser 
Voraussetzung könnte es der politischen Stel-
lung des Parlaments wie auch der verfassungs-
mäßigen Aufgabe seiner Untersuchungsaus-
schüsse widersprechen, unabhängig vom guten 
Willen der Regierung, ja selbst gegen deren Wil-
len Untersuchungen anzustellen, wenn es im 
Streitfalle allein Sache der Regierung bliebe, 
über die Aktenvorlage mit verbindlicher Wir-
kung auch für den Untersuchungsausschuß zu 
entscheiden. Da dem Untersuchungsausschuß 
wegen der verfassungsmäßigen Balance zwi-
schen den obersten Verfassungsorganen ein völ-
lig unbeschränktes Beweiserhebungsrecht nicht 
zugestanden werden kann, sind Ausschuß und 
Exekutive grundsätzlich zur gemeinsamen Klä-
rung und Abwägung der gegenläufigen Interes-
sen verpflichtet. (Maunz-Dürig-Herzog-Scholz, 
„Grundgesetz", Artikel 44, Rdn. 57, Ehmke, 
„Parlamentarische Untersuchungsausschüsse 
und Verfassungsschutzämter", DÖV 1956, Seite 
417 bis 421.) 

Wichtig ist, ob der Untersuchungsauftrag der 
parlamentarischen Kontrolle von Regierung und 
Verwaltung dient, denn dann dürfte es keinen 
Grund geben, dem Untersuchungsausschuß ir-
gendwelche Tatsachen aus dem der Kontrolle 
des Parlaments unterworfenen Bereich vorzuent-
halten und die Aktenvorlage zu verweigern. Das 
Gebot der Amtsverschwiegenheit gegenüber 
dem Parlament dürfte mit dessen Kontrollaufga-
be unvereinbar sein. (H. H. Klein, Enquete Kom-
mission Verfassungsreform, Kommissions-Druck-
sache Nr. 106 vom 23. Juli 1974, Seite 12/13, 
Maunz-Dürig-Herzog-Scholz, „ Grundgesetz" 
Artikel 44, Rdn. 57 v. Mangoldt-Klein, „Das Bon-
ner Grundgesetz", 2. Auflage, 1964, Seite 948.) 

Im übrigen sichert die Möglichkeit des jederzeiti-
gen Ausschlusses der Öffentlichkeit sowie die 
Anwendung der Geheimschutzordnung auf die 
Beratungen des Untersuchungsausschusses und 
die diesem zur Verfügung gestellten Unterlagen 
die Geheimhaltungsinteressen der Regierung 
auch im Verfahren der parlamentarischen Unter-
suchungsausschüsse (vgl. Ehmke,aaO.). 

Die CDU/CSU vertritt die Auffassung, daß bei 
parlamentarischen Untersuchungen, die sich, 
wie im vorliegenden Fall, gegen den internen 
Bereich der Regierung richten, diese durch eine 
Verweigerung der Aktenvorlage den Untersu-
chungszweck vereitelt. 

Damit stellt sich die Weigerung des BMVg, die 
erwähnten Fallakten des MAD dem Untersu-
chungsausschuß zur Verfügung zu stellen, als ei-
ne schwerwiegende Beeinträchtigung seines Be-
weiserhebungsrechts und damit des Untersu-
chungsverfahrens dar. Der BMVg hat damit die 
Rechte des Deutschen Bundestages verletzt. 

11. Beschränkung der Aussagegenehmigung 
durch den Bundesminister der Verteidi-
gung 

Das Beweiserhebungsrecht des 1. Untersu-
chungsausschusses wurde weiterhin durch die 
nachträgliche Beschränkung der Aussagegeneh-
migung für den Zeugen, Brigadegeneral a. D. 
Scherer, beeinträchtigt. 

Entsprechend dem Einsetzungsbeschluß des 
Deutschen Bundestages hat der Ausschuß am 
7. Juni 1978 folgenden Beweisbeschluß gefaßt: 

Welche Nachrichtendienste der Bundesrepu-
blik Deutschland haben Lauschaktionen oder 
vergleichbare nachrichtendienstliche Opera-
tionen im privaten Bereich, in öffentlichen 
Dienststellen, in Geschäfts- und Büroräumen 
oder in anderen öffentlich zugänglichen Ein-
richtungen veranlaßt und durchgeführt? 

Entsprechend diesem Beschluß wurde am 
14. Juni 1978 vom BMVg eine Aussagenehmi-
gung erteilt, die sich ausdrücklich auf diesen Be-
weisbeschluß bezieht. Die Aussagegenehmigung 
wurde mit zwei Einschränkungen erteilt, nämlich 
daß nicht angegeben werden durften: erstens die 
Herkunft von Informationen, die unter der Zusi-
cherung der Vertraulichkeit gegeben wurden, 
und zweitens Angelegenheiten, die die Zusam-
menarbeit mit befreundeten ausländischen Dien-
sten berühren oder deren Interessen beeinträch-
tigen können. Diese Aussagegenehmigung vom 
14. Juni 1978 ist widerrufen worden durch die 
Aussagegenehmigung vom 16. November 1978. 
Diese enthielt über die Aussagenehmigung vom 
14. Juni 1978 hinaus weitere Einschränkungen: 

„Von der Genehmigung sind ausgenommen 
Angaben über Art, Beschaffenheit und Funk-
tion der beim MAD vorhandenen Sondergeräte 
und die zu ihrer Anwendung geeigneten 
Einsatzverfahren. 

Durchführung operativer Maßnahmen des 
MAD, die nicht mit den bekanntgewordenen 
Lauschmaßnahmen des MAD in ursächlichem 
Zusammenhang stehen." 

Die Annahme liegt nahe, daß diese Einschrän-
kung der Aussagegenehmigung für Brigadege-
neral a. D. Scherer in ursächlichem Zusammen-
hang mit der Tatsache stand, daß der Vorsitzen-
de der SPD-Bundestagsfraktion, Wehner, in ei-
nem Schreiben vom 7. November 1978 an die an-
deren Fraktionsvorsitzenden empfohlen hatte, 
darauf hinzuwirken, daß der 1. Untersuchungs-
ausschuß nur die Mitteilung der Bundesregie-
rung über die Lauschoperationen zur Kenntnis 
nehmen und auf seinen ihm vom Deutschen Bun-
destag übertragenen Untersuchungsauftrag ver-
zichten sollte. 

Auf die Intervention des 1. Untersuchungsaus-
schusses hin hat das BMVg lediglich die unzuläs-
sige Einschränkung der Aussagegenehmigung 
modifiziert. Neben den anderen verbleibenden 
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gesetzliche Ermächtigung in § 3 Abs. 3 Satz 2 
BVerfSchG als gedeckt erscheinen (Stern, aaO.). 

Das Bundesverfassungsgericht hat weiterhin in 
ständiger Rechtsprechung den Gesichtspunkt 
der Effizienz und Funktionsfähigkeit jener 
Staatsorgane herausgestellt, die die Abwehr äu-
ßerer und innerer Angriffe zur Aufgabe haben. 
Für die Streitkräfte hat das Bundesverfassungs-
gericht diesen Gesichtspunkt in seiner jüngsten 
Entscheidung zur Wehrpflichtnovelle vom 
13. April 1978 bestätigt. Für den Verfassungs-
schutz hat es in BVerfGE 30, 1 (20) ausgespro-
chen, daß der Verfassungsschutz eine im Grund-
gesetz vorgesehene Institution sei, deren Funk-
tionsfähigkeit zum Schutz der Bundesrepublik 
Deutschland als einer „streitbaren Demokratie" 
zu den in der Verfassung selbst hervorgehobe-
nen Rechtswerten gehört. Unter diesen Effizienz-
gesichtspunkten könnte in § 3 Abs. 3 Satz 2 
VerfSchG eine unter rechtsstaatlichen Gesichts-
punkten haltbare Bestimmung gesehen werden, 
wenn hierunter nur solche Methoden und Mittel 
verstanden werden, die mit den Vorstellungen 
des freiheitlichen demokratischen Rechtsstaates 
vereinbart werden können (Hömig, „Zur parla-
mentarischen Kontrolle der Nachrichtendienste" 
in: Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament, 
B 42/77, S. 23 ff.). Auf der anderen Seite hat das 
Bundesverfassungsgericht für gesetzliche Ein-
griffsvoraussetzungen ein Bestimmtheitsgebot 
gefordert, dem § 3 Abs. 3 VerfSchG nach Auffas-
sung der CDU/CSU entspricht. Besondere Be-
deutung kommt dabei dem Beg riff „nachrichten-
dienstliche Mittel" zu, der im Hinblick auf Vor-
hersehbarkeit oder Berechenbarkeit durch den 
Bürger wenig hergibt (Borgs-Maciejewski in: 
Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament, B 6/ 
77, S. 18/19). 

Sind Abhörgeräte, wie anzunehmen ist, „nach

-

richtendienstliche Mittel" im Sinne des § 3 Abs. 3 
Satz 2 VerfSchG, dann dürfen sie, sofern ihr Ein

-

satz als Eingriff oder Beschränkung im Sinne von 
Artikel 13 Abs. 3 GG zu betrachten ist, auch von 
Verfassungsschutzbehörden eingesetzt werden 
zur Abwehr einer gemeinen Gefahr oder einer 
Lebensgefahr für einzelne Personen. Eine Gefah-
renlage dieser Art könnte z. B. vorliegen, wenn 
konkrete Anhaltspunkte dafür gegeben sind, daß 
in einer Wohnung über den terroristischen Ein-
satz etwa einer Rakete gegen ein Atomkraftwerk 
oder ein Flugzeug verhandelt werden soll [H. H. 
Klein in VVDStRL 37 (1978), S. 97]. 

Nach Auffassung der CDU/CSU regelt Artikel 13 
GG die Zulässigkeit von Eingriffen in den durch 
dieses Grundrecht geschützten Bereich der Pri-
vatsphäre abschließend und der Verfassungs-
schutz kann nach geltendem Recht nicht auf der 
Grundlage des Artikels 13 Abs. 3, 2. Alternative 
GG tätig werden, da es insoweit an einer gesetz-
lichen Grundlage fehlt. Die Verfassungsschutz-
gesetze des Bundes und der Länder können zu 
Einschränkungen des Grundrechts der Unver-
letzlichkeit der Wohnung schon deshalb nicht er-
mächtigen, weil sie Artikel 13 GG als einge-
schränktes Grundrecht nicht nennen (Artikel 19 
GG). Deshalb hätte auch ein etwaiges MAD-Ge-
setz entsprechend dem VerfSchG die Abhörope-
rationen nicht rechtfertigen können. 
Nach alledem verstieß in den bekannt geworde-
nen Fällen der Einsatz von Abhörmitteln durch 
den MAD in Wohnungen ohne Wissen der Woh-
nungsinhaber nach Überzeugung der CDU/CSU 
gegen Artikel 13 GG. Er diente weder der Ab-
wehr einer gemeinen Gefahr oder einer Lebens-
gefahr für einzelne Personen im Sinne des Arti-
kels 13 Abs. 3, 1. Alternative GG, noch war für 
ihn eine gesetzliche Grundlage im Sinne des Ar-
tikels 13 Abs. 3, 2. Alternative GG vorhanden. 
Dabei verkennt die CDU/CSU nicht, daß es sich 
bei den festgestellten elf Abhöroperationen um 
unterschiedliche Tatbestände und dementspre-
chend auch um eine unterschiedliche Intensität 
der Grundrechtsgefährdung handelte. 

H. Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltscha ft Bonn 

Ende Januar/Anfang Februar 1978 leitete die 
Staatsanwaltschaft Bonn Ermittlungsverfahren 
wegen des Verdachts eines Vergehens gegen die 
neue Fassung des § 201 StGB in Verbindung mit 
dem früheren § 298 StGB wegen Verdachts der 
Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes ein. 
Später hat sie dann noch zusätzlich im Sinne ei-
nes Verdachtsmoments auf § 33 Wehrstrafgesetz 
Bezug genommen. 

Mit Verfügung vom 23. Juli 1979 hat die Staats-
anwaltschaft Bonn die Ermittlungsverfahren we-
gen Verdachts eines Vergehens gegen § 201 
StGB (§ 298 alter Fassung) zum Nachteil der frü-
heren zweiten Sekretärin von Bundesverteidi-
gungsminister a. D. Leber, Holz, eingestellt, da 
ein strafrechtliches Verschulden im Sinne des 
§ 201 StGB nicht mit der für eine Anklageerhe-
bung hinreichenden Sicherheit nachzuweisen 
war. Die Staatsanwaltschaft sah jedoch den ob-
jektiven Tatbestand des § 201 StGB als erfüllt an. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG 
8 . Wahlperiode 
1. Untersuchungsausschuß Bonn, den 15. Februar 1978 

Beweisbeschluß 

Es soll Beweis erhoben werden über folgende Fragen: 

I. 1. Wann und auf welche Weise ist das Protokoll über das Telefongespräch Strauß/ 
Scharnagl der Süddeutschen Zeitung zugegangen, welche Schritte sind der 
Veröffentlichung vorangegangen und wo befinden sich Originalprotokoll und 
Umschlag jetzt? 

2. Welche staatsanwaltlichen Ermittlungen laufen zur Zeit zu diesem Komplex 
und welches Ergebnis haben sie bisher erbracht? 

3. Welche sonstigen Behörden und Institutionen ermitteln in dieser Angelegenheit 
und mit welchem Ergebnis? 

4. Sind gegen Herrn Dr. h. c. Strauß oder den Bayernkurier in irgendeiner Zeit 
durch eine Bundesbehörde Abhörmaßnahmen einschließlich solcher nach dem 
G 10 angeordnet oder durchgeführt worden? 

5. a) Sind gegen Herrn Dr. h. c. Strauß oder seine Umgebung durch eine Landes-
behörde Abhör- oder Überwachungsmaßnahmen einschließlich solcher 
nach dem G 10 angeordnet oder durchgeführt worden? 

b) Welche Maßnahmen wurden nach Bekanntwerden der Protokolle von Lan-
desbehörden getroffen, um die Angelegenheit aufzuklären? 

6. Welche Möglichkeiten und Techniken befugten und unbefugten Abhörens gibt 
es 

a) bei Ortsgesprächen, 
b) bei Ferngesprächen. 

7. Wie sind die Fernmeldeeinrichtungen in der Redaktion des Bayernkurier, bei 
der CSU-Landesleitung und in der Wohnung von Herrn Dr. h. c. Strauß festge-
stellt worden, die auf befugtes oder unbefugtes Abhören schließen lassen? 

II. 1. Wann und aus welchem Anlaß sind in der Bundesrepublik Ermittlungsmaßnah-
men im Zusammenhang mit der Firma Lockheed eingeleitet worden? 

2. Was hat die Bundesregierung unternommen, um die aufgetauchten Beste-
chungsvorwürfe zu überprüfen? 

3. Welches Ergebnis hatten die Ermittlungen der von der Bundesregierung einge-
setzten Kommission bei der Untersuchung der von den USA überlassenen 
Unterlagen? 

4. Welche für das Thema des Untersuchungsausschusses gegebenenfalls wichti-
gen Erkenntnisse haben sich über den bereits den Fraktionsvorsitzenden vor-
gelegten Bericht hinaus bei den Ermittlungen ergeben? 

Zu I. 1. durch Vernehmung folgender Personen als Zeugen 
a) Deiring, Hugo 

Chef-Redaktion der Süddeutschen Zeitung 

b) Finsterer, Rita 
Redaktion der Süddeutschen Zeitung 

c) Heigert, Hans 
Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung 

d) Palmer, Hartmut 
Bonner Redaktion der Süddeutschen Zeitung 

e) Reiser, Hans 
Chef-Redaktion der Süddeutschen Zeitung 

Zu I. 2. durch Einholung einer Auskunft der Staatsanwaltschaft beim LG München 
im Wege der Amtshilfe 

Zu I. 3. durch Vernehmung des Chefs des Bundeskanzleramtes, St Dr. Manfred 
u. I. 4. Schüler als Zeugen 
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DEUTSCHER BUNDESTAG 
8. Wahlperiode 
1. Untersuchungsausschuß 

Bonn, den 15. Juni 1978 

Beweisbeschluß 

I. Es soll Beweis erhoben werden über folgende Fragen: 

1. Welche kriminaltechnischen Ermittlungsergebnisse gibt es darüber, daß ein im 
Dezember 1977 zwischen dem Bundestagsabgeordneten Dr. h. c. Franz Josef 
Strauß und seinem Bonner Büro geführtes Telefongespräch, aus dem Teile in 
einer Tonbandaufnahme am 14. Ap ril 1978 anonym der Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung in Frankfurt zugesandt worden sind, am Arbeitsplatz der Bonner 
Sekretärin von Dr. h. c. Strauß im Bundeshaus abgehört wurde? 

2. Was ist aufgrund dieser Hinweise von der Bundestagsverwaltung unternom-
men worden, um die Abhörsicherheit des Telefonverkehrs im Bereich des 
Bundeshauses zu überprüfen bzw. für die Zukunft zu gewährleisten? 

II. Die Beweiserhebung soll erfolgen: 

1. Zu I 1. durch Beiziehung der Unterlagen über die kriminaltechnologischen 
Untersuchungen des Bayerischen Landeskriminalamtes; 

2. Zu I 2. durch Vernehmung 
des Direktors beim Deutschen Bundestag, Dr. Schellknecht, als Zeuge 
des Ministerialrats Dr. Schick, Verwaltung Deutscher Bundestag, als Zeuge 
des Technischen Amtsinspektors Lutter, Verwaltung Deutscher Bundestag, als 
Zeuge 
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DEUTSCHER BUNDESTAG 
8 . Wahlperiode 
1. Untersuchungsausschuß Bonn, den 5. Oktober 1978 

Beweisbeschluß 

I. Es soll Beweis erhoben werden über folgende Fragen: 

1. Durch welche Maßnahmen kann das Telefonleitungsnetz der Deutschen Bun-
despost vor unberechtigten Eingriffen und vor Mißbrauch geschützt werden? 

2. Welche Konsequenzen ergeben sich aus entsprechenden Sicherungsmaßnah-
men zum Schutz des Fernsprechgeheimnisses für die Telefonbenutzer bzw. für 
die Deutsche Bundespost? 

II. Die Beweiserhebung soll erfolgen durch Vernehmung folgender Personen als 
Sachverständige: 

1. Staatssekretär Elias, 
zu laden über das Bundesministerium für das Post- und Fernmeldewesen 

2. den Leiter des Fernmeldetechnischen Zentralamtes in Darmstadt, zu laden über 
das Bundesministerium für das Post- und Fernmeldewesen 

3. Sachverständige der Firmen Siemens, Telefonbau und Normalzeit, Standard 
Electric Lorenz, zu laden über die Vorstände der einzelnen Firmen. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG 
8 . Wahlperiode 
1. Untersuchungsausschuß Bonn, den 19. Oktober 1978 

Beweisbeschluß 

I. Es soll Beweis erhoben werden über folgende Fragen: 

1. Auf wessen Veranlassung und zu welchem Zeitpunkt kamen die Aktenordner 
mit den persönlichen Akten des früheren Sonder-, Atom- und Verteidigungsmi-
nisters Dr. h. c. Franz-Josef Strauß in das Bundesministerium der Finanzen? 

2. Wo wurden die Akten im Bundesministerium der Finanzen gelagert, wer hatte 
Zugang und wann und durch wen wurden die Akten eingesehen? 

3. Was enthielten die Aktenordner? 

4. Auf wessen Veranlassung und zu welchem Zeitpunkt wurden die Akten ver-
nichtet und unter welchen Gesichtspunkten erfolgte die Aussonderung? 

5. Wie viele Akten blieben nach der Vernichtung übrig und was geschah mit 
ihnen? 

6. Wann wurde Abgeordneter Dr. h. c. Strauß von dem tatsächlichen Verbleib der 
Akten unterrichtet? 

II. Die Beweiserhebung soll erfolgen durch die Vernehmung folgender Personen als 
Zeugen: 

1. Ministerialrat a. D. Erwin Ulrich, 
zu laden über das Bundesministerium der Finanzen 

2. Verwaltungsangestellter Heinrich Weiß, 
zu laden über das Bundesministerium der Finanzen 

3. Präsident Dr. Walter Rieger, 
zu laden über das Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen 

4. Dr. Friedrich Voss, MdB, 
zu laden über den Deutschen Bundestag 
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DEUTSCHER BUNDESTAG 
8. Wahlperiode 
1. Untersuchungsausschuß Bonn, den 8. Februar 1979 

Beweisbeschluß 

I. Es soll Beweis erhoben werden über folgende Fragen: 
1. Hat sich der damalige Oberst Wilhelm Reinel vom Amt für Sicherheit der 

Bundeswehr (ASBw) im Sommer oder Herbst 1976 im Zusammenhang mit einer 
technischen Abhöroperation in München aufgehalten? 
Wenn ja, was war der Anlaß seines Aufenthaltes in München, welchen Auftrag 
hatte er zu erledigen und wer unterstützte ihn dabei? 

2. Trifft es zu, daß der Kommandeur der MAD-Gruppe VI, Oberst Jochen Schrö-
der, im Sommer oder Herbst 1976 angewiesen wurde, dem damaligen Oberst 
Wilhelm Reinel vom ASBw und seinen Mitarbeitern während ihres Aufenthal-
tes in München jede Unterstützung zu gewähren? 

II. Die Beweiserhebung soll erfolgen durch die Vernehmung folgender Personen als 
Zeugen: 
1. Oberst a. D. Wilhelm Reinel, Theodor-Heuß-Str. 18, 8450 Amberg. 
2. Oberst Jochen Schröder, zu laden über das Bundesministerium der Verteidi-

gung 
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DEUTSCHER BUNDESTAG 
8. Wahlperiode 
1. Untersuchungsausschuß 

Bonn, den 11. Oktober 1979 

Beweisbeschluß 

I. Es soll Beweis erhoben werden über folgende Fragen: 

1. Welche Bundesdienststellen haben Lauschaktionen oder vergleichbare nach-
richtendienstliche Operationen in privatem Bereich, in öffentlichen Dienststel-
len, in Geschäfts- oder Büroräumen bzw. in öffentlichen zugänglichen Einrich-
tungen veranlaßt und durchgeführt? 

2. Gegen welche Personen, Einrichtungen und Organisationen waren derartige 
nachrichtendienstliche Operationen gerichtet, zu welchen Zeitpunkten fanden 
sie statt und welche Ergebnisse hatten sie? 

3. Wie wurden gegebenenfalls derartige nachrichtendienstliche Operationen tat-
sächlich und rechtlich begründet und wer war für ihre Einleitung und Durch-
führung verantwortlich bzw. daran beteiligt? 

4. Waren die für derartige nachrichtendienstliche Operationen politisch Verant-
wortlichen über diese Aktionen rechtzeitig informiert, haben sie diesen Maß-
nahmen zugestimmt, gegebenenfalls mit welcher Begründung bzw. wenn nein, 
warum wurde dies versäumt? 

5. Wann haben die politisch Verantwortlichen erstmals von Lauschaktionen bzw. 
vergleichbaren nachrichtendienstlichen Operationen erfahren und was haben 
sie zu welchem Zeitpunkt und mit welchem Ergebnis zur Aufklärung, zur 
Information der Öffentlichkeit und des Parlaments und zur Prüfung möglicher 
strafrechtlicher und disziplinarrechtlicher Konsequenzen unternommen? 

6. Durch welche Maßnahmen ist sichergestellt, daß Lauschoperationen und ver-
gleichbare nachrichtendienstliche Operationen unter Wahrung der politischen 
Verantwortlichkeit der zuständigen Ressortminister sich in Zukunft im Rahmen 
der Verfassung und der Gesetze bewegen? 

II. Die Beweiserhebung soll erfolgen durch Vernehmung folgender Personen: 

1. Präsident Dr. Klaus Kinkel, 
zu laden über das Bundeskanzleramt 

2. Präsident Dr. Richard Meier, 
zu laden über das Bundesministerium des Innern 







Drucksache 8/3835 	Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode 

Anlage 3 

Verzeichnis der zur Beweiserhebung beigezogenen Akten, schriftlichen Auskünfte 
und sonstigen Unterlagen 

Lfd. 
Nr. Gegenstand Datum 

Hinweis 
(Nr. der Ausschuß

-

drucksache — 
Anlage 4) 

1 Gesprächsprotokoll Dr. 	h. c. 	Strauß, 	MdB/Chefredakteur 15. Februar 1978 004 
Scharnagl, Bayernkurier 

2 Schreiben der Oberpostdirektion München (Gutachten) 22. Februar 1978 005 
3 Schreiben des Fernmeldetechnischen Zentralamtes, Darm- 22. Februar 1978 006 

stadt (Gutachten) 
4 Schreiben des Bundesministers der Justiz (Aktenübersen- 22. Februar 1978 007 

dung) 
5 Schreiben des Bundesministers der Justiz (Aktenübersen- 22. Februar 1978 008 

dung) 
6 Schreiben des Chefs des Bundeskanzleramtes (Aktenüber- 23. Februar 1978 009 

sendung) 
7 Gutachten der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen 6. März 1978 012 

Bundestages betr. Aspekte der Amtshilfeverpflichtung einer 
Landesbehörde gegenüber einem Untersuchungsausschuß 
des Deutschen Bundestages 

8 Schreiben des Bundesministers des Innern (Aktenübersen- 8. März 1978 014 
dung) 

9 Schreiben des Bundesministers der Verteidigung (Akten- 13. März 1978 015 
übersendung) 

10 Gutachtliche Stellungnahme der Bundesminister der Justiz 14. März 1978 016 
und des Innern sowie Ausarbeitung des Sekretariats zur 
Frage der Amtshilfe der Länder und der Anhörung von Lan- 
desministern und Landesbeamten in Untersuchungsfragen 
nach Artikel 44 Grundgesetz 

11 Aktenübersendung des Leitenden Oberstaatsanwalts beim 20. April 1978 022 
Landgericht München I betr. Strafanzeige Dr. h. c. Strauß, 
MdB, gegen Unbekannt wegen Verletzung der Vertraulich- 
keit des Wortes 

12 Schreiben des Präsidenten des Bayerischen Landtags betr. 30. März 1978 023 
Auszüge aus Protokollen über nichtöffentliche Sitzungen des 
Ausschusses für Sicherheitsfragen des Bayerischen Landtags 

13 Schreiben des Leitenden Oberstaatsanwalts beim Landge- 4. April 1978 024 
richt München I betr. Übersendung eines Gutachtens des 
Bayerischen Landeskriminalamtes 

14 Schreiben des Bundesministers des Innern (Aktenübersen- 16. März 1978 025 
dung) 

15 Schreiben des Bundesministers der Justiz betr. Lockheed 6. April 1978 026 
16 Schreiben der Arbeitsgruppe Staatssekretär a. D. Prof. Dr. 10. April 1978 027 

Ernst (Materialübersendung) 
17 Schreiben des Staatssekretärs im Bundesministerium für das 7. April 1978 028 

Post- 	und 	Fernmeldewesen 	betr. 	Materialübersendung 
anläßlich seiner Zeugenvernehmung 

18 Schreiben des Bundesnachrichtendienstes 18. April 1978 035 
19 Materialübersendung durch den Chef des Bundeskanzler- 17. Januar 1978 038 

amtes 
20 Schreiben des Staatssekretärs im Bundesministerium für das 18. April 1978 041 

Post- 	und 	Fernmeldewesen 	betr. 	Materialübersendung 
anläßlich seiner Zeugenvernehmung 

21 Schreiben des Bundesministers der Justiz (Aktenübersen- 21. April 1978 042 
dung) 

22 Schreiben des Bundesministers der Justiz (Aktenübersen- 24. April 1978 044 
dung) 
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096 7. Juli 1978 Ausarbeitung des Sekretariats betr. Zeugenaussage 
097 10. Juli 1978 Ausarbeitung des Sekretariats be tr . Zeugenaussage in klassifizier- 

ter Sitzung 
098 10. Juli 1978 Ausarbeitung des Sekretariats betr. Zeugenaussage in klassifizier- 

ter Sitzung 
099 11. Juli 1978 Ausarbeitung des Sekretariats be tr . Zeugenaussage 
100 11. Juli 1978 Ausarbeitung des Sekretariats be tr. Zeugenaussage in klassifizier- 

ter Sitzung 
101 13. Juli 1978 Ausarbeitung des Sekretariats betr. Zeugenaussage in klassifizier- 

ter Sitzung 
102 20. Juli 1978 Ausarbeitung. des Sekretariats betr. Zeugenaussagen 
103 25. Juli 1978 Ausarbeitung des Sekretariats betr.. Zeugenaussage 
104 25. Juli 1978 Ausarbeitung des Sekretariats be tr . Zeugenaussage 
105 20. Juli 1978 Schreiben des Bundesnachrichtendienstes betr. Materialübersen- 

dung 
106 25. Juli 1978 Ausarbeitung des Sekretariats betr. Sachverständigenanhörung 
107 28. Juli 1978 Ausarbeitung des Sekretariats betr. Zeugenaussagen 
108 20. Juli 1978 Schreiben des Bundesnachrichtendienstes betr. Materialübersen- 

dung 
109 20. Juli 1978 Schreiben des Bundesnachrichtendienstes betr. Materialübersen- 

dung 
110 20. Juli 1978 Schreiben des Bundesnachrichtendienstes betr. Materialübersen- 

dung 
111 1. Juni 1978 Untersuchungsbericht des Bayerischen Landeskriminalamts betr. 

Strafanzeige Dr. h. c. Strauß, MdB, gegen Unbekannt wegen Ver- 
letzung der Vertraulichkeit des Wortes 

111a 7. August 1978 Ausarbeitung des Sekretariats betr. Zeugenaussage 
112 7. August 1978 Ausarbeitung des Sekretariats betr. Zeugenaussage 
113 28. Juli 1978 Untersuchungsbericht der Arbeitsgruppe Staatssekretär a. D. Prof. 

Dr. Ernst 
114 10. August 1978 Ausarbeitung des Sekretariats be tr. Zeugenaussagen 
115 11. August 1978 Schreiben des Bundesministers der Justiz betr. Lockheed (Akten- 

übersendung) 
116 21. August 1978 Schreiben der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Berlin betr. 

ein Ermittlungsverfahren 
117 16. August 1978 Ausarbeitung des Sekretariats betr. Zeugenaussage in klassifizier- 

ter Sitzung 
118 10. August 1978 Schreiben des Staatssekretärs im Bundesministerium für das Post- 

und Fernmeldewesen betr. Materialübersendung anläßlich seiner 
Zeugenvernehmung 

119 11. August 1978  Schreiben des Staatssekretärs im Bundesministerium für das Post- 
und Fernmeldewesen betr. Übersendung von Vernehmungsproto- 
kollen der Oberpostdirektion München 

120 14. August 1978 Schreiben des Bundesministers der Justiz betr. Lockheed 
121 21. August 1978 Schreiben des Vorsitzenden des 1. Untersuchungsausschusses an 

Chef des Bundeskanzleramtes betr. Geheimhaltung des Untersu- 
chungsberichtes der Arbeitsgruppe Staatssekretär a. D. Prof. Dr. 
Ernst 

122 8. August 1978 Schreiben des Staatssekretärs im Bundesministerium für das Post- 
und Fernmeldewesen betr. Protokollberichtigung 

123 8. August 1978 s.122 
124 24. August 1978 Schreiben des Vorsitzenden des 1. Untersuchungsausschusses an 

den Bundesminister des Innern be tr . Übersendung weiterer Exem- 
plare des Untersuchungsberichtes der Arbeitsgruppe Staatssekre- 
tär a. D. Prof. Dr. Ernst 

125 15. August 1978 Schreiben des Bundesministers des Innern betr. sicherheitsmäßige 
Überprüfung der mit dem Personenschutz von Politikern be trauten 
Bediensteten 

126 23. August 1978 Ausarbeitung des Sekretariats betr. Zeugenaussage in klassifizier- 
ter Sitzung 

127 23. August 1978 Ausarbeitung des Sekretariats betr. Zeugenaussage in klassifizier- 
ter Sitzung 
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157 2. November 1978 Schreiben des Chefs des Bundeskanzleramtes im Zusammenhang 
mit dem Beweisbeschluß vom 5. Oktober 1978 

158 2. November 1978 Schreiben des Bundesministers der Verteidigung betr. Abhörfälle 
im Bereich des Militärischen Abschirmdienstes 

159 8. November 1978 Ausarbeitung des Sekretariats betr. Zeugenaussage 
160 8. November 1978 Ausarbeitung des Sekretariats betr. Zeugenaussage in klassifizier- 

ter Sitzung 
161 6. November 1978 Schreiben des Bundesministers des Innern betr. Geheimhaltung 

des Untersuchungsberichts der Arbeitsgruppe Staatssekretär a. D. 
Prof. Dr. Ernst 

162 7. November 1978 Schreiben des Bundesministers für das Post- und Fernmeldewesen 
betr. Materialübersendung im Zusammenhang mit einer Zeugen- 
vernehmung 

163 22. September 1978 Beweisbeschluß 
164 13. November 1978 Ausarbeitung des Sekretariats betr. Fortschreibung von Ausschuß- 

drucksachen 
165 10. November 1978 Schreiben des Präsidenten des Bundesaufsichtsamtes für das Versi- 

cherungswesen betr. Materialübersendung im Zusammenhang mit 
seiner Zeugenvernehmung 

166 13. November 1978 Ausarbeitung des Sekretariats betr. Rechtsstellung eines Betroffe- 
nen gemäß § 18 der IPA-Regeln 

167 2. August 1978 Beschluß des 2. Senats des Bundesverfassungsgerichts in einem 
Verfassungsrechtsstreit 

168 14. November 1978 Beweisbeschluß 
169 15. November 1978 Sachstandsbericht betr. Ermittlungsverfahren gegen Brigadegene- 

ral a. D. Scherer 
170 13. November 1978 Schreiben des Parlamentarischen Staatssekretärs im Bundesmini- 

sterium der Verteidigung betr. Zuleitung von Akten des Militäri- 
schen Abschirmdienstes 

171 14. November 1978 Schreiben der Staatsanwaltschaft Bonn betr. Aktenübersendung im 
Ermittlungsverfahren gegen Brigadegeneral a. D. Scherer 

172 15. November 1978 Schreiben des Vorsitzenden des 1. Untersuchungsausschusses an 
den Bundesminister der Verteidigung betr. Beiziehung der im 
Zusammenhang mit Ziffer III des Einsetzungsbeschlusses benötig- 
ten Akten 

173 16. November 1978 Schreiben des Parlamentarischen Staatssekretärs im Bundesmini- 
sterium der Verteidigung betr. Aussagegenehmigung des Zeugen 
Brigadegeneral a. D. Scherer 

174 17. November 1978 Beweisbeschluß 
175 21. November 1978 Ausarbeitung des Sekretariats betr. Fortschreibung von Ausschuß- 

drucksachen 
176 29. November 1978 Ausarbeitung des Sekretariats betr. Zeugenaussagen 
177 28. November 1978 Schreiben des Parlamentarischen Staatssekretärs im Bundesmini- 

sterium der Verteidigung betr. Überlassung der der Staatsanwalt- 
schaft Bonn für das Ermittlungsverfahren gegen Brigadegeneral 
a. D. Scherer zur Verfügung gestellten Akten 

178 14. Dezember 1978 Schreiben des Parlamentarischen Staatssekretärs im Bundesmini- 
sterium der Verteidigung im Zusammenhang mit seiner Anhörung 
vor dem 1. Untersuchungsausschuß 

179 19. Dezember 1978 Ausarbeitung des Sekretariats betr. Fortschreibung von Ausschuß- 
drucksachen 

180 10. Januar 1979 Ausarbeitung des Sekretariats betr. Übersicht über den Verbleib 
der persönlichen Akten von Bundesminister a. D. Dr. h. c. Strauß, 
MdB, aus seiner Tätigkeit als Minister bis 1962 

181 11. Januar 1979 Ausarbeitung des Sekretariats betr. Rechtsgrundlagen der Tätig- 
keit des Militärischen Abschirmdienstes 

182 16. Januar 1979 Schreiben des Parlamentarischen Staatssekretärs im Bundesmini- 
sterium der Verteidigung betr. Zuleitung von Akten des Militäri- 
schen Abschirmdienstes 

183 17. Januar 1979 Ausarbeitung des Sekretariats zu Ausschußdrucksache 182 
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184 16. Januar 1979 Schreiben des Staatssekretärs im Bundesministerium für das Post- 
und Fernmeldewesen betr. Materialübersendung im Zusammen- 
hang mit seiner Zeugenvernehmung 

185 19. Januar 1979 Ausarbeitung des Sekretariats betr. Anfertigung und Behandlung 
von Gedächtnisnotizen aus klassifizierten Akten 

186 7. Februar 1979 Ausarbeitung des Sekretariats betr. Vorlage von Akten des Militä- 
rischen Abschirmdienstes über Abhörfälle an den 1. Untersu- 
chungsausschuß 

186a 1. Februar 1979 Ausarbeitung des Sekretariats betr. Vorlage von Akten der Regie- 
rung an einen Untersuchungsausschuß (wissenschaftlicher Mei- 
nungsstand) 

186b 5. Februar 1979 Ausarbeitung des Sekretariats betr. Vorlage von Akten der Regie- 
rung an einen Untersuchungsausschuß (Reformvorschläge) 

187 7. Februar 1979 Schreiben des Parlamentarischen Staatssekretärs im Bundesmini- 
sterium der Verteidigung betr. Einsichtnahme in Akten des Amtes 
für Sicherheit der Bundeswehr. 

188 8. Februar 1979 Beweisbeschluß 
189 8. Februar 1979 Ausarbeitung des Sekretariats betr. Fortschreibung von Ausschuß- 

drucksachen 
190 9. Februar 1979 Schreiben des Oberst a. D. Reinel betr. Beweisbeschluß vom 

8. Februar 1979 
191 14. Februar 1979 Schreiben des Vorsitzenden des 1. Untersuchungsausschusses an 

den Bundesminister der Verteidigung betr. Einsichtnahme in 
Akten des Amtes für Sicherheit der Bundeswehr 

192 15. Februar 1979 Ausarbeitung des Sekretariats betr. Fortschreibung von Ausschuß- 
drucksachen 

193 5. März 1979 Ausarbeitung des Sekretariats betr. gesetzliche Grundlage für die 
Tätigkeit des Militärischen Abschirmdienstes 

194 14. Dezember 1978 Beweisbeschluß 
195 9. März 1979 Beweisbeschluß 
196 14. März 1979 Beweisbeschluß 
197 16. März 1979 Ausarbeitung des Sekretariats betr. Fortschreibung von Ausschuß- 

drucksachen 
198 5. März 1979 Ausarbeitung der Wissenschaftlichen Dienste  des Deutschen Bun- 

destages betr. Verhältnis zwischen der parlamentarischen Kontroll- 
kommission und dem parlamentarischen Untersuchungsrecht 

199 15. März 1979 Schreiben des Vorsitzenden des 1. Untersuchungsausschusses an 
den Bundesminister der Justiz betr. Lockheed 

200 23. April 1979 Schreiben des Parlamentarischen Staatssekretärs im Bundesmini- 
sterium der Verteidigung betr. Zeugenvernehmungen anhand der 
Akten des Amtes für Sicherheit der Bundeswehr 

201 27. April 1979 Schreiben des Vorsitzenden des 1. Untersuchungsausschusses an 
den Bundesminister der Verteidigung betr. Zeugenvernehmungen 
anhand der Akten des Amtes für Sicherheit der Bundeswehr 

202 25. April 1979 Schreiben des Bundesministers der Justiz betr. Lockheed 
203 27. April 1979 Ausarbeitung des Sekretariats betr. Fortschreibung von Ausschuß- 

drucksachen 
204 8. Mai 1979 Schreiben des Parlamentarischen Staatssekretärs im Bundesmini- 

sterium der Verteidigung betr. Aussage eines Zeugen vor dem 
1. Untersuchungsausschuß 

205 10. Mai 1979 Beweisbeschluß 
206 7. Mai 1979 Schreiben des Bundesministers der Justiz betr. Lockheed 
207 11. Mai 1979 Ausarbeitung des Sekretariats betr. 	Punktation zur Frage eines 

Gesetzes für den Militärischen Abschirmdienst 
208 14. Mai 1979 Schreiben des Parlamentarischen Staatssekretärs im Bundesmini- 

sterium der Verteidigung im Zusammenhang mit Zeugenverneh- 
mungen (Materialübersendung) 

209 16. Mai 1979 Schreiben der Staatsanwaltschaft Bonn betr. Ermittlungsverfahren 
gegen Brigadegeneral a. D. Scherer (Aktenübersendung) 

210 23. Mai 1979 Ausarbeitung des Sekretariats betr. Fortschreibung von Ausschuß- 
drucksachen 
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211 16. Mai 1979 Schreiben des Ltd. Oberstaatsanwalts beim Landgericht München I 
betr. Sachstand im Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen 
Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes zum Nachteil von Dr. 
h. c. Strauß (Tonbandabschnitt-FAZ) 

212 25. Mai 1979 Schreiben des Parlamentarischen Staatssekretärs im Bundesmini- 
sterium der Verteidigung betr. Ausschußdrucksache 157 

213 28. Mai 1979 Ausarbeitung des Sekretariats betr. Zeugenaussage 
214 11. Juni 1979 Ausarbeitung des Sekratariats betr. Zeugenaussage in klassifizier- 

ter Sitzung 
215 11. Juni 1979 Ausarbeitung des Sekretariats betr. Zeugenaussage in klassifizier- 

ter Sitzung 
216 11. Juni 1979 Ausarbeitung des Sekretariats betr. Zeugenaussage 
217 11. Juni 1979  Ausarbeitung des Sekretariats betr. Zeugenaussage 
218 11. Juni 1979 Ausarbeitung des Sekretariats betr. Zeugenaussage 
219 11. Juni 1979 Ausarbeitung des Sekretariats betr. Zeugenaussage 
220 11. Juni 1979 Ausarbeitung des Sekretariats betr. Zeugenaussage 
221 11. Juni 1979 Ausarbeitung des Sekretariats betr. Zeugenaussage 
222 11. Juni 1979 Ausarbeitung des Sekretariats betr. Zeugenaussage 
223 11. Juni 1979 Ausarbeitung des Sekretariats betr. Zeugenaussage 
224 8. Juni 1979 Ausarbeitung des Sekretariats betr. Zeugenaussage 
225 12. Juni 1979 Ausarbeitung des Sekretariats betr. Zeugenaussage in klassifizier- 

ter Sitzung 
226 12. Juni 1979 Ausarbeitung des Sekretariats betr. Zeugenaussage 
227 12. Juni 1979 Ausarbeitung des Sekretariats betr. Fortschreibung von Ausschuß- 

drucksachen 
228 8. Juni 1979 Schreiben des Parlamentarischen Staatssekretärs im Bundesmini- 

sterium der Verteidigung betr. Materialübersendung im Zusam- 
menhang mit einer Zeugenaussage 

229 19. Juni 1979 Ausarbeitung des Sekretariats betr. Auswertung der Protokolle der 
1.-47. Sitzung des 1. Untersuchungsausschusses 

230 19. Juni 1979 Ausarbeitung des Sekretariats betr. Punktation zum Bericht des 
1. Untersuchungsausschusses bezüglich Teil III des Einsetzungsbe- 
schlusses 

231 15. Juni 1979 Schreiben des Parlamentarischen Staatssekretärs im Bundesmini- 
sterium der Verteidigung betr. Obersendung einer gutachtlichen 
Stellungnahme über die Anwendung nachrichtendienstlicher Mit- 
tel durch den Militärischen Abschirmdienst 

232 19. Juni 1979 Schreiben des Ltd. Oberstaatsanwalts beim Landgericht München I 

- 
betr. Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen Verletzung 

• der Vertraulichkeit des Wortes 
233 28. Juni 1979 Ausarbeitung des Sekretariats betr. Rohentwurf zum Einsetzungs- 

beschluß, Gang des Verfahrens und dessen Auftrag 
234 28. Juni 1979 Ausarbeitung des Sekretariats betr: Rohentwurf der Darstellung 

des Sachverhalts zum Teil I des Einsetzungsbeschlusses 
235 28. Juni 1979 Ausarbeitung des Sekretariats betr. Rohentwurf der Darstellung 

des Sachverhalts zum Teil II des Einsetzungsbeschlusses 
236 28. Juni 1979 Berichtsentwurf der SPD, FDP-Mitglieder des 1. Untersuchungs- 

ausschusses 
236a 28. Juni 1979 Anlage zu Ausschußdrucksache 236 
237 23. Juli 1979 Schreiben des Ltd. Oberstaatsanwalts beim Landgericht Bonn betr. 

Ermittlungsverfahren gegen Brigadegeneral a. D. Scherer (Akten- 
übersendung) 

238 11. Oktober 1979 Beweisbeschluß 
239 23. Oktober 1979 Berichtsentwurf der CDU/CSU-Mitglieder des 1. Untersuchungs- 

ausschusses 
240 4. Dezember 1979 Ausarbeitung des Sekretariats betr. Fortschreibung von Ausschuß- 

drucksachen 
241 7. Dezember 1979 Schreiben des Generalstaatsanwalts in Koblenz betr. Übersendung 

von Akten im Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen Ur- 
kundenfälschung 
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27. Sitzung 
Donnerstag, den 19. Oktober 1978 - 9.00 bis 9.30 Uhr (nichtöffentlich), 9.30 Uhr (öffentlich) 

28. Sitzung 
Donnerstag, den 9. November 1978 - 9.30 Uhr (öffentlich) 

29. Sitzung 
Freitag, den 10. November 1978 - 9.30 Uhr (öffentlich) 

30. Sitzung 
Donnerstag, den 16. November 1978 - 8.30 Uhr (nichtöffentlich) 

31. Sitzung 
Freitag, den 17. November 1978 - 8.30 Uhr (öffentlich) 

32. Sitzung 
Donnerstag, den 7. Dezember 1978 - 9.00 Uhr (öffentlich) 

33. Sitzung 
Freitag, den 8. Dezember 1978 - 8.30 Uhr (öffentlich) 

34. Sitzung 
Donnerstag, den 14. Dezember 1978 - 9.00 Uhr (öffentlich) 

35. Sitzung 
Freitag, den 15. Dezember 1978 - 8.30 Uhr (öffentlich) 

36. Sitzung 
Donnerstag, den 18. Januar 1979, 9.00 Uhr (öffentlich) 

37. Sitzung 
Donnerstag, den 8. Februar 1979 - 9.00 Uhr (nichtöffentlich) 

38. Sitzung 
Donnerstag, den 15. Februar 1979 - 9.00 Uhr (öffentlich) 

39. Sitzung 
Donnerstag, den 8. März 1979 - 9.00 Uhr (öffentlich) 

40. Sitzung 
Freitag, den 9. März 1979 - 8.30 Uhr (öffentlich) 

41. Sitzung 
Donnerstag, den 15. März 1979 - 9.00 Uhr (öffentlich) 

42. Sitzung 
Donnerstag, den 26. April 1979 - 9.00 Uhr (öffentlich) 

43. Sitzung 
Freitag, den 27. April 1979 - 8.30 Uhr (öffentlich) 

44. Sitzung 
Donnerstag, den 10. Mai 1979 - 9.00 Uhr (öffentlich/nichtöffentlich) 

45. Sitzung 
Dienstag, den 15. Mai 1979 - - 10.30 Uhr (öffentlich) 

46. Sitzung 
Mittwoch, den 16. Mai 1979 - 9.00 Uhr (öffentlich/nichtöffentlich) 

47. Sitzung 
Donnerstag, den 31. Mai 1979, 11.45 Uhr (öffentlich/nichtöffentlich) 

48. Sitzung 
Mittwoch, den 27. Juni 1979 - 15.00 Uhr (nichtöffentlich) 

49. Sitzung 
Donnerstag, den 8. November 1979 - 15.00 Uhr (nichtöffentlich) 

50. Sitzung 
Freitag, den 16. November 1979 - 8.00 Uhr (öffentlich/nichtöffentlich) 

51. Sitzung 
Freitag, den 30. November 1979 - 8.00 Uhr (öffentlich/nichtöffentlich) 

52. Sitzung 
Donnerstag, den 24. Januar 1980 - 14.00 Uhr (nichtöffentlich) 


